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Das 9. Gebot 

nach seinem Telefonat mit dem verantwort
lichen Redakteur in der Lichtblick-Redak
tion eintraf ... 

"Du solht nicht fa&ches Zeugnis reden 
wider deinen Nlcb.sten." 

nung zur Veränderung der Gottesdienstzei
ten durch die Anstaltsleitung getroffen 
worden ist. Wir sprachen daraufuin mit 
einem Seelsorger der ,,Konkurrenz'\ dem 
es ebenfalls völlig neu war, daß die An
staltsleitung die Anfangszeiten der Gottes
dienste geandert hat. Er ftlhrte ein Ge
sprach mit dem Anstaltsleiter und seinem 
Stellvertreter. Bei dieser Gelegenheit er
fuhr er, daß die Anstaltsleitung keinesfalls 
eine Anordnung zur Vorverlegung der 
Gottesdienstzeiten getroffen bat. 

Wir meinen weiterhin, daß die evange
lischen Pfarrer sich in diesem Fall nicht 
alles gefallen lassen und auf den vorheri
gen Zeitrahmen fllr ihren Gottesdienst be
stehen sollten. 

Wir weisen die Leser besonders auf die 
Seite 19 der Rubrik ,,Leserbriefe·' hin, wo 
ein Brief von Pater Vincens, Seelsorger der 
Justizvollzugsanstalt Tegel, abgedrucki ist, 
der sieb darin über ,,Hoppet meint in 
der letzten Ausgabe beschwert hat. 

In der Redaktion wird sehr darauf geachtet, 
daß die Berichterstattung immer auch der 
Wahrheit entspricht Pater Vincens be
hauptet ja in seinem Brief, daß die Anord-

Es bleibt unseren Lesern überlassen, sich 
darüber ein Urteil zu bilden. Pater Vincens 
hatte in einem Telefonat mit dem verant
wortlichen Redakteur ein weiteres Schrei
ben angekündigt. Bis heute ist dieser Brief 
nicht bei uns eingetroffen. Erwähnenswert 
wäre vielleicht noch, daß der auf Seite 19 
veröffentlichte Brief von Pater Vincens erst 
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vor ihnen liegt wieder einmal pünktlich die neue Ausgabe des Lichtblicks. Zu 
unserer großen Freude ist das hauptstiehlich ein Verdienst der neuen Druck
maschine, die wirklich mit bisher for uns ungeahnter Geschwindigkeit den 
Lichtblick fertigstellt. 

In der Redaktion kommt es in den ntichsten Wochen und Monaten zu einigen 
personellen Vertinderungen. Unser Zeichner Andreas Bleckmann wird in 
wenigen Tagen entlassen. Wir freuen uns for ihn, andererseits werden wir 
seine witzigen und spritzigen Titelbitliter und Karikaturen sehr vermissen. 
Einer unserer nebenamtlichen Redakteure wird in den offenen Vollzug verlegt 
werden. Auch }ur ihn freuen wir uns, obwohl es dadurch bei uns personeJJ 
ziemlich eng wird. Deshalb suchen wir wieder versttirkt haupt- und nebenamt
liche Mitarbeiter. Wer der Meinung ist, daß er gut schreiben kann und sich 
for eine joumalistische Tätigkeit interessiert, eine 6 V, Tage Arbeitswoche 
nicht scheut und gerne zwischen zwei Stahlen sitzt, kann sich an die 
Lichtblick-Redaktion in der Teilanstalt JJI wenden. 

Die Deutsche AIDS-Hilfe hat in diesem Jahr drei neue Broschüren heraus
gebracht. Zum einen gibt es die Broschüre ftir Frauen in Haft. Außerdem ist 
die Dokumentation AIDS im Strafvol/zJig erschienen. In dieser Dokumenta
tion sind die Ergebnisse einer Befragung von Menschen mit HIV und AIDS im 
Strafvollzug veröffentlicht. Das allseits beliebte Positiv, was nun? ist eben
falls in einer neuen Auflage herausgekommen; mit einem völlig überarbei
teten Rechts/eil, weil nach einem Urteil des Oberlandesgerichts Hamm 
verschiedene Passagen des Rechtsteils das geordnete Zusammenleben in der 
Anstalt stören. Diese Abschnitte sind sprachlich soweit geglättet worden, daß 
nun nach menschlichem Ermessen keine Beanstandungen mehr erfolgen 
dürften. Die Broschüren können direkt bei der Deutschen AIDS-Hilfe e. V., 
Dieffenbachstraße 33, W-1000 Berlin 61 (PLZ ab 1.7.: 10967) kostenlos be
stellt werden. 

Die Situation im Justizvollzug in Berlin verschlechtert sich wie bundesweit 
abera/1. Die Zahl der Gefangenen steigt, was u. a. die Wiedereröffnung der 
Teilanstalt I vor ein paar Monaten nach der Schließung im Jahre 1988 belegt. 
Aller Wahrscheinlichkeit nach wird der Platz dort nicht ausreichen und damit 
über kurz oder lang die Senatsverwaltung for Justiz nicht umhin können, eines 
der ehemaligen Staatsgeftingnisse der DDR im Ostteil der Stadt neu in 
Betrieb zu nehmen, um dem "Ansturm" der Gefangenen zu begegnen. 

Ende Juni ist der Probelauf der im Februar in Kraft getretenen und reichlich 
umstrittenen Pausenregelung (siehe auch Lichtblick Jan./Febr. und März! 
April 1993) for die Vollzugsbediensteten beende!, und dann soll ausgewertet 
werden. Zu welchem Ergebnis wird man in den Senatsverwaltungen ftlr Justiz 
und for Inneres kommen? Daraber läßt sich in unserer nächsten Ausgabe 
vielleicht mehr sagen ... 

Bis dahin wünschen wir unseren Lesern eine geruhsame Sommerzeit. Die 
ntichste Ausgabe des Lichtblicks ist ftlr Ende Juli geplant, und wer uns etwas 
schreiben möchte, der denke bitte ab 1. Juli 1993 an die neue Postleitzahl: 
13507! 
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Als ich in diesem Jahr im Anwaltsblatt den 
Aufsatz von Herrn Dr. sc. jur. Jörg Arnold, 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max
Planck-Instilut, mit dem Titel ,,.Rehabilitie
rung von Strafgefangenen in den neuen 
Bundesländern" las, kam mir spontan die 
Idee, auch einmal meine Erfahrungen mi t 
den Menschen im Straf'\'ollzug der ehemali
gen DDR niederzuschreiben, zum einen, 
um das zu verarbeiten, und zum anderen, 
um vielleicht Anregungen zu bekommen, 
was man eventuell verändern kann. 

Es begann 1989. Im Fernsehen- ich war zu 
diesem Zeitpunkt in Westdeutschland -
war zu sehen, wie Ost-Berliner über ver
schiedene Grenzübergänge nach Berlin 
gingen. Für mich gab es kein Halten, ich 
bin sofort am nächsten Morgen zurftck
geßogen, weil ich das miterleben wollte. 
Eigentlich hatte es schon vorher angefan
gen. Bei einem Urlaub Anfang August in 
Budapest lernte ich zwei Ost-Berliner 
kennen, von denen mir der eine enählte, 
daß sein Freund im Zuchtbaus in Branden
burg einsitzt wegen politischer Straftaten. 
Er war verurteilt worden wegen der Vorbe
reitung einer Republikflucht und wegen 
Spionage, wäre in Budapest festgenommen 
worden und säße jetzt nun fast ein Jahr in 
Brandenburg ein, hätte große gesundheit
liche Probleme, nur eine Niere und be
ftlrchtele, noch viele Jahre im VoLlzug zu 
bleiben. 

Ich kannte in Berlin den Rechtsanwalt 
Näumann, der Beauftragter der Bundes
regierung für den Freikauf von Gefangenen 
aus DDR-Haft war. llm wollte ich nach 
meiner Rückkehr nach Berlin ansprechen 
und außerdem einen politischen Kontakt, 
den ich zur SPD habe, dazu benutzen, um 
den Gefangenen aus dem Vollzug rauszu
bekommen. 

Nun war die GTenze offen, und ich dachte, 
eigentlich wäre es eine gute Gelegenheit, 
sich mal das Zuchthaus Brandenburg anzu
sehen. Wenige Tage nach GTenzöffnung 
erhielt ich den Brief eines Gefangenen aus 
Brandenöurg, der um Kontaktaufnahme 
bat, weil er der Meinung war, daß das 
Thema AIDS über kurz oder lang auch im 
Strafvollzug der DDR ein Thema sein 
würde. Dann klingelte es bei mir und der 
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Die Vergessenen der 
Wiedervereinigung 

Gefangene, um dessen Freilassung ich 
mich bemüht hatte, stand vor mir und er
zählte mir über seine Erfahrungen in Bran
denburg. Für mich stand fest, das muß ich 
mir selber anschauen. 

Ich schrieb also an den Anstaltsleiter von 
Brandenburg und bat ihn um die Gelegen
heit, mir den Strafvollzug dort ansehen zu 
dürfen, und ein Gespräch mit dem Gefan
genen, der mir geschrieben hatte, ftlhren zu 
können. Bereits nach wenigen Tagen er
hielt ich eine Antwort. Der Anstaltsleiter 
schrieb mir, daß der Gefangene entlassen 
worden sei, er sieb aber sehr darüber 
freuen würde, wenn er mit mir in Kontakt 
treten könnte, weil ihn das Thema AIDS im 
Strafvollzug sehr interessiert. Kurzent
schlossen fuhren \vir nach Brandenburg 
und besuchten dort die Justizvollzugs
anstalt 

0 bne jegliche Schwierigkeiten, 
nach Vorzeigen des Ausweises, 
wurden wir zum Anstaltsleiter 
gebracht. Vor mir stand ein 

Mann, der sich genau im StrafvolLzug aus
kannte und überhaupt nicht so wirkte, wie 
man sich einen leitenden Strafvollzugsbe
diensteten vorstellt. Er wollte uns die 
Anstalt zeigen, und wir sollten auch die 
Gelegenheit erhalten, mit Strafgefangenen, 
die mit uns sprechen wollten, zu reden. Die 
Besichtigung der Anstalt war erschreckend. 
Ein riesiges Areal, weitaus größer als die 
Justizvollzugsanstalt Tegel, und dann gab 
es fast nur Mehrfachzellen. Zellen filr 8, 
12, 24 Mann, die jedoch jetzt zum Teil 
höchstens mit vier Leuten belegt gewesen 
sind. Die Betten waren viel schmaler als in 
den Justizvollzugsanstalten der Bundes
republik. Ich denke nicht breiter als 60 cm. 

An die Besichtigung schloß sich ein Ge
spräch mit dem Gefangenenrat an. Wir 
haben dem Gefangenenrat zu erkennen ge
geben, daß wir über eigene Hafterfahrung 
verfügen. Das wurde von den Leuten sehr 
wohlwollend aufgenommen. Innerhalb ganz 
kurzer Zeit gab es eine Diskussion. Es 
wurden teilweise Dinge erzählt, die in die
sem Strafvollzug vorgekommen sind, ·die 
für meinen Beglei~er und mich unvorstell
bar waren. Dann wurde berichtet, daß der 
Anstaltsleiter in Ordnung sei, man mit ihm 

reden könnte und er sich besonders ver
dient gemacht hätte, als es zu den Dach
besetzungen gekommen sei. 

Unser Entschluß war klar, hier mal eine 
Informationsveranstaltung über AIDS 
durchzuftl.hren und gleichzeitig einen 
Juristen mitzubringen, den die Gefangenen 
befragen können. Dieses besprachen wir 
mit dem Anstaltsleiter, und er sagte zu, 
daß es einen Aufruf geben sollte, daß sich 
Gefangene, die ein Gespräch führen 
wollen, an uns wenden könnten. Wir halten 
daftl.r einen Mittwoch vorgesehen. Als ich 
Dienstag anrief und fragte, wie viele Leute 
sich angemeldet hätten, waren es bereits 
über 100. 

Schnell entschlossen fuhr der Jurist der 
Deutschen AIDS-Hilfe mit uns mit. Wir 
haben dann zu dritt wirklich einen ganzen 
Tag lang versucht, die Probleme der Ge
fangenen anzuhören. Es war für mich vor 
allem erschreckend, welche Urteile aus
gesprochen wurden, und in welcher Form 
die Begründung erfolgte. Viele Gefangene 
hatten ihre Urteile mit, gaben sie mir zu 
lesen. Nun ja, ich habe schon eine Reihe 
schlimmer Urteile in der Bundesrepublik 
gesehen, aber was da verfaßt wurde, ist 
unvorstellbar. 

Im Einigungsvertrag war vorgesehen, daß 
die Gefangenen in den ehemaligen DDR
Strafvollzugsanstalten sich an sogenannte 
Kommissionen wenden konnten, die sich 
sozusagen mit den Urteilen befassen 
sollten. um eventuell eine Veränderung 
anzuregen. Diese Kommissionen sollten 
schnellstmöglich durch die Volkskammer 
eingesetzt werden, aber bis zum Ende des 
Jahres 1989 war gar nicht an den Einsatz 
dieser Kommissionen zu denken. 

Beim Rundgang durch die Anstalt lernte 
ich den evangelischen Anstaltsgeistlieben 
Giebler kennen, von dem ich bereits in den 
?Oer Jahren gehört hatte, daß er ein Mitar
beiter des Ministeriums für Staatssicher
heit sei. Damals war ein Gefangener aus 
Brandenburg freigekauft worden und hatte 
in Salzgitter über seine Erfahrungen mit 
dem Anstaltsgeistlichen berichtet. Ich 
sprach mit verschiedenen Gefangenen über 
ihn, und die Meinungen waren sehr geteilt. 
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Inzwischen steht fest, daß er unter dem 
Tarnnamen Roland informeller Mitarbeiter 
der Staatssicherheit war, und er wurde aus 
dem Dienst entfernt. Allerdings, wie man 
häufig der Presse entnehmen kann, gibt es 
viele sowohl evangelische als auch 
katholische Geistliche, die in irgendeiner 
Form mit dem Ministerium ftlr Staats
sicherheit verknüpft waren. 

Gleichfalls machte ich die Bekanntschaft 
des katholischen Anstaltsgeistlichen, von 
dem im Vollzug einheitlich die Meinung 
vorherrschte, dieser Mann wäre toll, und 
dieser Mann wäre es auch gewesen, der bei 
den Dachbesetzungen ft1r Ruhe und Ord
nung gesorgt hätte. Wir haben dann mehr
fach Informationsgespräche mit Gefange
nen durchgeführt und danach noch nach 
einem Gespräch mit dem Anstaltsleiter die 
Genehmigung erhalten, ein Seminar in der 
Justizvollzugsaustall Brandenburg zu ver
anstalten. 

Dieses Seminar fand im Januar 1991 statt. 
Bei der Veranstaltung war als Referent 

Prof. Dr. Johatmes Feest aus Bremen an
wesend, der den meisten Gefangenen als 
Leiter des Strafvollzugsarchives der Uni
versität Bremen bekannt ist. Auch er war 
bereit, Rechtsberatung durchzuführen. 
Durch ihn lernten wir einen Mitarbeiter 
der Humboldt-Universität kennen, Dr. Jörg 
Arnold. Er war ehemals Richter am Ober
sten Gerichtshof der DDR und zuständig 
für Kassationen. Er verfaßte seine Habilita
tionsschrift über das Kassationsrecht der 
DDR. 

Auf meine spontane Frage bei diesem 
Seminar, ob er uns nicht bei unserer Arbeit 
helfen wollte, sagte er zu und erstellte 
innerhalb kürZester Zeit eine mehrseitige 
Broschüre mit Hinweisen zur Kassation 
nach dem DDR-Strafrecht. Dann war es 
soweit, daß die DDR der Bundesrepublik 
beitreten sollte. Im Einigungsvertrag stand 
lapidar, daß die in der DDR ausgesproche
nen Strafen weiter vollstreckt werden. Mir 
erschien das unverständlich. Inzwischen 
gab es auch eine Kommission, die in Bran
denburg die Urteile auf Antrag überprüfen 
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sollte. Kommissionsvorsitzende waren ein 
ehemaliger Staatsanwalt und ein ehemali
ger Richter, beide aus Nordrhein-West
falen. 

Im Einigungsvertrag war unter Artikel 17 
vorgesehen, daß alle Personen rehabilitiert 
werden, die Opfer einer politisch motivier
ten Strafverfolgungsmaßnahme oder sonst 
einer rechtsstaats- und verfassungswidrigen 
gerichtlichen Entscheidung geworden sind. 
Inzwischen kann man sicher sein, daß eine 
Flut von Rehabilitierungsanträgen an die 
zuständigen Gerichte in den neuen Bundes
ländern und Berlin gerichtet worden ist. 
Dr. Jörg Arnold schreibt in seinem Aufsatz 
unter der Überschrift Enttlluschte Hoff
nungen der Strafgefangenen: 

Vergegenwt.irtigen wir uns doch einmal die 
Situation der Strafgefangenen ftlr die Zeit
rt.iume von der Wende in der DDR bis zur 
Herstellung der staatlichen Einheit 
Deutschlands am 3.10.1990 sowie danach 
bis in die Gegenwart. 

Besonders nach dem gesellschaftlichen 
Umbruch von Oktober/November 1989 
bestand in den Vollzugsanstalten der DDR 
eine dramatische Situation. die im 
wesentlichen gekennzeichnet war durch 
Ausbruchsversuche von Strafgefangenen, 
Nahnmgsvenveigerungen. Dachbesetzun
gen, SelbstUJtungsandrohung u. a. 

Amnestie, Kassation gerichtlicher Ent
scheidungen sowie Strafaussetzung auf Be
währung waren juristische Folgen der For
denmg der Strafgefangenen. Dazu kam, 
daß die Haftbedingungen zugunsten der 
Gefangenen wesentlich verändert wurden. 
Nach einer darauffolgenden Zeit relativer 
Entspannung der Lage spitzte sich die 
Situation im Zusammenhang mit der be
vorstehenden Wiedervereinigung Deutsch
lands emeut zu. Sowohl von Politikem als 
auch den Medien wurden Auffassungen von 
Strafgefangenen ·geradezu geschürt, wo
nach jedwede Verurteilung durch die DDR
Justiz Unrecht sei. Ganz im Gegensatz da
zu verlief in der Volkskammer die Diskus
sion zum Rehabilitierungsgesetz. Daraus 
ergab sich nämlich ftlr viele Strafgefan
gene. daß sie nicht zum Geltungsbereich 
des vorgesehenen Gese.tzes gehören 
würden. Auch die Vorschläge aber eine all
gemeine Amnestie aus Anlaß der Wieder
vereinigung Deutschlands - so auch vom 
gescht.iftsftlhrenden Ausschuß der Strafver
·teidigervereinigung des Deutschen An
waltsvereins am 9. 9.1990 - wurden nicht 
aufgegriffen. 

Die Strafgefangenen besannen sich nun 
wieder auf ihre Protestmittel aus der Zeit 
um die Wende und trotzten der Volkskam
mer ein ,,Gesetz zum teilweisen Stmferlaß" 
ab, das am 28.9.1990, also wenige ·rage 
vor dem Beitritt der DDR zur Bundesrepu
blik. erlassen wurde. Nach diesem Gesetz 
wurde Personen, die vor dem 1. 7.1990 
durch ein Gericht der DDR zu einer zeiti
gen Freiheitsstrafe verurteilt wurden und 
deren Strafe noch nicht oder nicht voll
sUJndig vollzogen war, die ausgesprochene 
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Freiheitsstrafe um ein Drittel ennlißigt. 
Das .. Gesetz zum teilweisen Straferlaß" 
rllumt unabh4ngig von einer Strafenntißi
gungjedem Strafgefangenen das Recht ein, 
die UberpriJfung eines bis I. 7.1990 gegen 
ihn ergangenen Strafurteils durch einen 
unabhiJngigen Ausschuß zu beantragen. 
Nimmt man den wenige Tage spater in 
Kraft getretenen Einigungsvertrag dazu, so 
bestand flJr den Strafgefangenen jetzt eine 
verwirrende Vielfalt von Antragsm6glich
luiten zur Urtei/sQberprüfung: 

Rehabilitierong 

-Kassation 

- Wiederaufnahme des Veifahrem 

- Feststellung der Unzu/assigkeit der Vo/1-
streckrmg 

- Begnadigung 

- Oberprüfung durch den Ausschuß 

Gerade in dieser Situation existierte em 
großes Bedaifnis der Strafgefangenen an 
Rechtsberatung, suchten sie den sachkun
digen Rat zu den MtJglichkeiten der Ur
teilsaberpriJfung. Wer ware dafilr besser 
geeignet gewesen als Rechtsanwalte, also 
diejenigen, die die Gefangenen im Über
prüfungsveifallren olmehin vertreten k6nn
ten. Die Initiative, die dazrt besonders von 
der Vereinigung Berliner Strafverteidiger 
e. V. ergriffen worden war, verebbte nach 
meinem Eindruck jedoch recht schnell. 
Eimge Anwalte wollten es natilrlich nicht 
allein bei der Rechtsberatung btm-enden 
lassen, sandem einen Überprüfungsantrag 
bei Gericht auch einreichen. Das scheiterte 
einerseits teilweise an den finanziellen 
M6glichkeiten der Gefangenen und im Zu
sammenhang damit zum Teil auch daran, 
daß die Gerichte eine Beiordnung nur 
selten beschlossen. Andererseits gab es bei 
nicht wenigen Rechtsanwalten VersUindnis
schwierigkeiten zur Kassation, und sie ver
loren etwas die Motivation flJr weiter dies
bezagliehe Antrage, so zum Beispiel wenn 
das Landgericht Berlin aberwiegend ableh
nend entschied. 

Noch viel großer war die Enttauschung 
notarlieh bei den Strafgefangenen selbst. 
Sie verstanden und verstehen nun gleich 
gar nicht, daß die Aufhebung oder Abande
nmg ihrer Urteile im Rechtsstaat Bundes
republik De11tschland soviel Schwierigkei
ten bereitet und den Kassationsantragen 
fJberwi~gend der Erfolg versagt bleibt. 
Nicht zuletzt auch die Ergebnisse der Kom
mission, die die Urteile aberpraft hat, st6ßt 
bei Gefangenen auf Unversttindnis und Ab
lehntmg, so etwa, wenn ihnen von Richtern 
aus Nordrhein-Westfalen gesagt wurde, 
daß sie zum Beispiel ftir das begangene 
Raclifalldelikt auch in der Bundesrepublik 
eine tihnlich hohe Strafe bekommen hatten 
oder gar bei Sexualdelikten noch strenger 
bestraft worden wliren. Notarlieh unter
schlage ich nicht die Tatsache, daß viele 
Gefangene besonders aufgrund der Ausset
zung des Strafrestu (§ 57 StGB) bzw. von 

Tot I, WtVIV~ ma;, 
b~d~v,l.<f 1 w~ die /l?t/-hk~v 
51tit fr 1/n!tev~ Sidte~he1·+ 

~inpi/Rn /;; sse~ ~ 
7 

~I ~ 

... Vhd {iitschvVldS
Stth~r~ feY..St?n a 1-

~vsweise ... 

Begnadigung den Strafvollzug mittlerweile 
verlassen konnten. Das andert jedoch 
nichts daran, daß dabei die rechtskriiftigen 
Verurteilungen nicllt aufgehoben wurden, 
die möglicherweise fehlerhaft sind w1d des
halb der Korrektur bedurft hatten. Ins
besondere bei erneuter Straffiilligkeit kann 
es ftlr den Strafgefangenen dadurch zu fol
genschweren Konsequenzen kommen, so 
etwa, wenn sich dann das nicht aufgeho
bene fehlerhafte Urteil auf die Straf
bemessung in strafscharfender Hinsicht 
auswirkt. 

Ist a11s dieser ziemlich widersprüchlichen 
Siluation, nltmlich einerseits die Existenz 
vielfaltiger gesetzlicher Oberprtifungsm6g
lichkeiten, und andererseits die entttiusch
ten Erwartungen von GJ!.fangenen nur die 
Schl11ßfolgerung zu/assig, daß sich der 
Rechtsstaat nunmehr mtJglichst aus dieser 
Materie heraushalt? Bei der Beantwortung 
dieser Fra$e sö/len zuntichst einige grund
stitzliche Uberlegungen angestellt werden. 
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Soweit aus Dr. Arnolds Aufsatz. Ich will 
einige Beispiele, die mir persönlich be
kannt geworden sind, auffUhren, um dem 
Leser überhaupt mal einen Eindruck von 
Urteilen aus der DDR zu geben. Ich lemte 
jemand kennen, der als 18jähriger Junge, 
im Heim aufgewachsen, im alkoholisierten 
Zustand einen Bitumenbrocken auf eine 
Autostraße geworfen hat. Der Brocken fiel 
auf ein vorbeifahrendes Fahrzeug und ver
letzte den Beifahrer und den Fahrer. Der 
eine hatte sich den linken Arm gebrochen, 
der andere den rechten. Daftlr ist der Ge
fangene als 18j4briger wegen versuchten 
Mordes zu einer Freiheitsstrafe von zwölf 
Jahren verurteilt worden. 

Für mich war dieses Urteil überhaupt nicht 
nachvollziehbar. In der Bundesrepublik 
Deutschland ist die Höchststrafe fU.r einen 
Jugendlichen bzw. Heranwachsenden zehn 
Jahre. Natürlich gab es da gar keine Frage, 
in diesem Falle sollte der Gefangene sofort 
einen Kassationsantrag . stellen. Außerdem 
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habe ich mic.h an den sächsischen Minister
präsidenten Dr. Kurt Biedenkopf gewandt 
und ihn um die Begnadigung dieses Ge
fangenen gebeten, weil er bereits mehr als 
vier Jahre abgesessen hatte. In der Bundes
republik Deutschland wird ein solches ein
maliges Vergehen. noch dazu in einem 
alkoholisierten Zustand, in der Regel mit 
einer Freiheitsstrafe, die zur Bewährung 
ausgesetzt wird, geahndet. Bill zum heu
tigen Tage ist das Schreiben an den 
Ministerpräsidenten des Landes Sachsen 
nicht beantwortet worden. 

Weil sich nichts tat, stellte der Gefangene 
einen Kassationsantrag. Und siehe da, der 
Staatsanwalt beantragte eine Strafe von 
zehn Jahren wegen versuchten Mordes. Das 
Kassationsverfahren wurde durchgetllhrt 
und endete mit einem Urteil, daß der Ge
fangene, der alkoholisiert als Minderjähri
ger die Straftat beging, dafür nun eine 
Strafe von zehn Jahren bekam. Einfach Wl
glaublich. WUrde er 80 Kilometer weiter in 
Bayern gewohnt haben, und die Bayern 
sind in Strafurteilen nicht besonders zim
perlich, hätte er keinesfalls eine längere 
Jugendstrafe als zwei Jahre erhalten. 
Würde er in Bayern jemand als Heran
wachsender bzw. als Jugendlicher vorslltz
lich umgebracht haben, wäre die Höchst
strafe dafilr zehn Jahre gewesen. Jetzt hat 
er in der wiedervereinigten bzw. beigetre
tenen Bundesrepublik Deutschland fllr 
diese Straftat zehn Jahre bekommen, und 
dann soll er noch an den Rechtsstaat 
glauben? 

In einem anderen Fall ging das Landgericht 
Berlin in einer Entscheidung vom 
17.1.1991 davon aus, daß die Anwendung 
von Erwachsenenstrafrecht der DDR auf 
Heranwachsende, die in der Bundesrepu
blik Deutschland unter das Jugendgerichts
gesetz gefallen wären, im Strafausspruch 
nicht gegen rechtsstaatliebe Maßstäbe ver
stoßen WUrde. Die Verurteilung durch das 
DDR-Gericht war wegen kriminellem aso
zialen Verhalten (§ 249 Strafgesetzbuch 
der DDR) erfolgt. 

Zum nächsten Fall: Ein DDR-Bürger be
trügt die Bank durch Fälschen von Aus
weisen und Schecks um ca. DM 100 000,-. 
Dafür erhalt er eine Strafe von acht Jahren 
wegen Schädigung sozialistischen Eigen
tums. Der Gefangene war nicht vorbestraft 
und aa der Tat nur insofern beteiligt, daß 
er mehrfach Ausweise besorgte, die ande
ren DDR-Bürgern gestohlen wurden. 
Dieser Gefangene beantragte ebenfalls eine 
Kassation, die mit der Begründung ab
gelehnt wurde, daß eine auch so hohe 
Strafe mit rechtsstaatliehen Grundsätzen 
vereinbar sei. Für ein Delikt dieser Art 
hätte er in der Bundesrepublik Deutschland 
niemals eine Strafe in dieser HOhe erhal
ten. Im Gegenteil ist man doch immer ge
neigt zu lächeln, wenn man dartlber elwas 
liest, daß jemand die Bank bemacht hat, 
denn die haben doch sowieso genug. 

Wieder ein anderer Gefangener hatte ein 
wertvolles Gemälde gestohlen und dafilr 
eine Freiheitsstrafe von neun Jahren be-

kommen. Auch hier lautete die Begründung 
wegen Schädigung sozialistischen Eigen
tums. Das sind Strafen. die in keinem Ver
hältrlis zur Tat stehen. Dann lernte ich 
einen weiteren Gefangenen kennen, der 
wegen versuchter Geiselnahme zu einer 
Freiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt 
wurde. Sein Mittäter erhielt eine Strafe 
von 10 Jahren. Was war da geschehen? Ein 
Gefangener, informeller Mitarbeiter des 
Ministeriums für Staatssicherheit, hatte die 
beiden angestiftet, mal tlber einen Flucht
versuch nachzudenken. Man kam auf die 
Idee, eine Benzinbombe anzufertigen, diese 
einem Bediensteten auf den Kopf zu setzen 
und mit ihm als Geisel sich nach West
Berlin fahren zu lassen. 

D iese Tat wurde nicht geplant, es 
wurde in einem Gespräch 
lediglich darüber geredet, daß 
man so etwas machen könnte. 

Am nächsten Tag erfolgte die stre.nge Iso
lierung der beiden Gefangenen, und sie be
kamen ein neues Verfahren. Die beiden 
wurden verurteilt, der informelle Mitarbei
ter der Stasi nicht. Dem einen Gefangenen 
gelang es durch Einschaltung der Öffent
lichkeit entlassen zu werden. Er hatte die 
Strafe von 15 Jahren bekommen. Der an
dere, der zu zehn Jahren verurteilt worden 
war, saß weiterhin in Brandenburg ein, 
weil er noch eine andere Freiheitsstrafe zu 
Ende zu verbllßen hatte. Wenn sieb nicht 
die Öffentlichkeit eingeschaltet hätte, 
Würde er vielleicht beute noch einsitzen. In 
der Bundesrepublik Deutschland wäre eine 
Verurteilung nahezu unmöglich gewesen, 
weil die Absprache zu so einer Tat, wenn 
das nur erzählt wird, durchaus noch nicht 
strafbedroht ist. 

Ich könnte noch viele solcher Beispiele an
filhren. Es sollte hier jedoch nur mal ein 
!deiner Einblick gewährt werden, weshalb 
Menschen in der DDR verurteilt wurden, 
und daß zum Teil die Strafen, die vor der 
Wende in der BRD als Unrechtsurteile 
bezeichnet worden sind, jetzt scheinbar 
nicht mehr gegen rechtsstaatliche Maß
stäbe verstoßen. Wie es aussieht werden 
vorzeitige Entlassungen so gut wie un
möglich. 

Wie schrieb doch die Brandenburger 
Gefangenenzeitung Unsere Zeitung in der 
Ausgabe 9/92: 

In der jetzigen Phase des Einigungsprozes
ses mQssen die aus der DDR-Zeit Ubernom
menen Inhaftierten um den letzten Rest 
Hoffnung und Glauben an den Rechtsstaat 
bangen. Wenn verantwortungsbewußte In
sider und wir Gefangene nicht erhebliche 
Krt!ifte mobilisieren, wird bald die Frage 
stehen: Gilt die Rechtsstaatlichkeil ftr uns 
nicht? 

Die Versprechungen der Wende wurden 
Stack for Stilck zurllckgedrtingt oder un
beachtet gelassen. 

Ich will nicht auf die Farce der Urteils
fJberprllfungen · in der Modrow-Zeit ein
gehen, ebensowenig auf die halbherzigen 
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Amnestien 1989 und 1990. Das ist Ge
schichte. 

Wtihrend der Dachbesetzung wurden Kom
missionen ZTlr Überprllfung der Urteile zu
gesagt. Es wurde auch versprochen, daß 
den Empfehlungen dieser Gremien durch 
die Gerichte weitestgehend gefolgt werden 
wird bzw. auf dem Gnadenweg StraflJnde
rungen durchgesetzt werden. Nicht selten 
empfahlen die fllr uns so wichtigen Kom
missionen von den im Eingungsvertrag 
vorgesehenen rechtlichen Möglichkeiten 
(Kassation) Abstand zu nehmen. Das 
Motto: .. Wollen Sie Ihr Recht, oder wollen 
Sie raus?" 

Ein wesentliches Manko der Überprllfim
gen war, daß nach den vorliegenden Urtei
len die Empfehlungen ausgesprochen wur
den, oder auch nicht, wie in der Mehrzahl 
der bearbeiteten Falle. Selbst diese Emp
fehlungen von erfahrenen Richtern aus den 
Altbundesltindern hatten jedoch in der 
Folge kaum Verbindlichkeit. Nur ein 
Bruchteil wurde umgesetzt. Fazit: Das war 
eine Luftnummer. 

Bei denjenigen, die sich auf die Kommis
sionen nicht verlassen haben und lieber 
von sich aus den langen und Ieuren Weg 
(wenn ein Rechtsanwalt beauftragt wurde) 
der Kassation beschreiten wollten, sieht 
die Erfolgsquote nicht wesentlich besser 
aus. Die meisten Kassationsanträge wur
den .,als unbegrllndet abgelehnt". Einige 
dieser Ablehnungen habe ich lesen kt.'Jnnen 
und dabei leider den Eindruck erhalten, es 
besteht nur wenig Interesse an der saube
ren Aufarbeihmg, sowohl von Staatsan
waltschaft, Rechtsanwalten (die meist 
Ztlerst nach dem Geld fragten) und auch 
Gerichten. 

Die letzte Errungenschaft, die relativ groß
zagige und rechtlich wie politisch vertret
bare Entlassungspraxis der vergangenen 
zwei Jahre, wird nun ebenfalls zurllck
gedrlingt. Diese Ernmgenschaft war nicht 
etwa eine Bevorteilung der Inhaftierten, 
sondern eine praktikable MtJglichkeit, die 
teilweise extremen Urteile aus der DDR
Vergangenheit in ihrer Wirkung zu 
dampfen. 

(. . .) 

Es zeichnet sich ab, daß Gnadenentscheide 
OltS der DDR-Geschichte (1987) und auch 
die der Ministerpräsidenten der neuen 
Ltinder noch 1990 formal in ihrer Rechts
folge ebenso behandelt werden wie Gna
denakte der Ministerprlisidenten der Alt
bundesltinder. 

Das bedeutet zum Beispiel: Inhaftierte, die 
I 987 von lebenslllnglich auf eine Zeitstrafe 
von I 5 Jahren begnadigt wurden, mfJssen 
diese volle Zeit absitzen. Eine Entlassung 
auf Bewahrung kommt nicht mehr in Be
tracht. Ebenso k(}nnten die Gnadenent
scheide der Ministerprtisidenten der Ltin
der nach dem 3.10.1990 ftr eine Strafaus
setzung auf Bewahrung eine andere Bedeu
tung erhalten als gewollt. Die Strafvo/1-
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Streckungskammern gehen mehr und mehr 
bei der Entscheidung aber die Aussetzung 
des Strafrestes zur Bewahrung {Halbstra
fen- oder Zweidrittelstrafentlassung) von 
213 des urspranglichen Urteils aus, nicht 
vom sich aus dem Gnadenentscheid neu 
ergebenden 112- oder 213-Zeitpunkt. 

Ganz ahnlieh soll mit den mittels Amne
stien vertindenen Strafurteilen verfahren 
werden. Grundlage fllr den Entlassungs
zeitpunkt auf Bewährung soll wiederum 
nicht das durch die Amnestien erreichte 
Strafende sein, sondern der im rechtskrdf
tigen Urteil festgelegte Entlassungstag. 

Das heißt, die Menschen, die durch die 
Inhaftierung zu DDR-Zeiten schon einmal 
eine härtere Strafe erhielten, werden nun 
mit einer verringerten Strafe auch nicht in 
den Genuß einer vorzeitigen Entlassung 
kommen, weil die Strafvollstreckungskam
mern von den ursprünglichen Strafen aus
gehen. Eigentlich eine unvorstellbare An
gelegenheit, die sich mit Rechtsstaatlich
keit nach meiner Rechtsauffassung Ober
haupt nicht vereinbaren läßt. 

Es ist sowieso eine Merkwürdigkeit, daß 
man vor 1989 immer von den sogenannten 
Unrechtsurteilen in der DDR gesprochen 
hat. Nach dem Beitritt der DDR zur Bun
desrepublik Deutschland sind alle Urteile 
quasi rechtskräftig geworden. Die Proble
matik beschränkt sich nicht darauf, daß die 
Gefangenen keine Lobby haben, sondern 
die Problematik ist ebenso darin zu sehen, 

daß die Öffentlichkeit gar kein Interesse 
daran hat. Was hinter den Mauem der eh~ 
maligen DDR-Gefängnisse geschieht, inter
essiert niemanden. Die Wiedervereinigung 
hat ganz andere Probleme. 

Kürzlich konnte man in der ZEIT lesen, 
daß in einer Vollzugsanstalt der neuen 
Bundesländer ein Untersuchungsgefange
ner schlichtweg vergessen wurde. Erst nach 
neun Monaten fiel es jemanden auf, daß 
der Inhaftierte immer noch kein Urteil hat. 

Viele der ehemaligen DDR-Vollzugsanstal
ten sind nach westlichen Maßstaben nicht 
sicher. So gibt es einige Vollzugsanstalten 
gerade im Land Brandenburg, die immer 
wieder von sich reden machen, wenn Ge
fangene mit einem Löffel oder einem 
Messer die Gitter aus den Fenstern kratzen 
und dann flüchten. 

Häufig haben mir Gefangene erzählt, daß 
sie für die Straftat, die ihnen zur Last ge
legt wurde, gar nicht verantwortlich sind. 
Oftmals waren es Straftaten ftl.r die sie ver
urteilt wurden, weil sie dem Staat unange
nehm gewesen sind. In der Justizvollzugs
anstalt Tegel gibt es einen Gefangenen, der 
immer wieder seine Unschuld beteuert. Die 
Vergewaltigung, filr die er abgeurteilt wor
den ist, habe nicht stattgefunden. Das 
ganze sei eine Sache, die die Staatssicher
heit eingefädelt habe, filr die er jetzt noch 
in Haft sitzt. 1990 hat er mehrere Straf
anzeigen erstattet. Bei einer Nachfrage 
1992 erfuhr er, daß die Anzeigen zwar 
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eingegangen, aber irgendwie auf dem 
Dienstwege verlorengegangen sind. Der 
Gefangene bemühte sich natürlich, sich zu 
wehren, und hat die Personen angezeigt, 
die damals in irgendeiner Form mit seiner 
Verurteilung zu tun hatten. Inzwischen 
sind die Anzeigen wieder aufgetaucht und 
- wir haben jetzt ja erst "1993" - werden 
sie schon bearbeitet. 

Es gibt viele Fälle dieser Art, wo Gefan
gene inuner wieder sagen, sie haben mit 
der Straftat nichts zu tun. Kassationsver
fahren in solchen Fällen werden in der 
Regel mit stereotypen Formulierungen, die 
den DDR-Urteilen entnommen sind, ab
gelehnt. Die Staatsanwälte aus den neuen 
Bundeslandern haben sehr schnell gelernt 
und sich voll in die DDR-Strafjustiz 
eingedacht Ich habe schon des Ofteren 
schriftliche Stellungnahmen von Staatsan
waltschaften zu Kassationsanträgen von 
lnhaftierten gelesen und muß sagen, die 
hätten aus Zeiten, als die DDR noch be
stand, sein können. 

Es ist wie so oft in Deutschland. Wenn 
etwas gemacht wird, wird es richtig ge
macht. Zum Beispiel sind alle Bediensteten 
des Landes Brandenburg, die in irgend
einer Form in Stasi-Akten als informelle 
Mitarbeiter auftauchten, aus dem Dienst 
entlassen worden. Arbeitsgerichtsverfah
ren, die die Entlassenen anstrengten, waren 
nicht von Erfolg gekrönt, weil die Gerichte 
die Meinung vertraten, solche Entlassun
gen sind rechtens. Nach meiner Rechtsauf
fassung muß filr alle die gleiche Entschei
dung gefallt werden. Wenn der Minister
prasident des Landes Brandenburg in vie
len Akten als informeller Mitarbeiter auf
taucht und unverändert im Amt verweilt, 
ist das nach meiner Meinung falsch. Ich 
will keineswegs, daß der filhige Politiker 
Stolpe wegen seiner Kontakte zur Stasi 
seinen Dienst quittieren muß. Ich denke 
aber, man muß in jedem einzelnen Fall 
auch bei Bediensteten des Landes Branden
burg genau schauen, was hat derjenige 
denn an die Stasi weitergemeldet bzw. Ober 
welche Kontakte verfilgte er zur Stasi. Hat 
er damit anderen Menschen geschadet, 
oder war er aufgrund seiner Fun.Iction mit 
den Organen der Staatssicherheit zur Zu
sammenarbeit verpflichtet? Das alles sind 
Dinge, die weiterhin der Klärung bedUrfen. 
Aber die Bundesrepublik Deutschland wird 
das schon geregelt bekommen. Spätestens 
in 40 oder 50 Jahren werden Geschichts
schreiber genau herausgefunden haben, 
woran es gelegen hat. 

Es ist ein Unding, daß sich nach der 
Wende immer noch ein Großteil der über 
1600 Gefangenen in den Vollzugsanstalten 
der ehemaligen DDR durch Urteile in Haft 
befindet, die bei uns niemals so hoch und 
so hart ausgefallen wären. Wenn man sich 
vorstellt, daß jemand in Chemnitz filr eine 
Straftat zwölf Jahre erhält. die keine 100 
Kilometer weiter nicht mal 24 Monate 
einbringen würde, kann doch mit diesem 
deutschen Rechtsstaat etwas nicht in Ord
nung sein? 

-gab-



'der licb1blick' - Mai/Juni 1993 9 
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DDR1EF 
an die Redaktionen der Knastzeitungen 

Dokumentationsstelle Gefangenenliteratur, Institut ftlr deutsche Sprache Wld Literatur, Fliednerstraße 2 1, 48149 Münster 

Liebe Leute, 

warum soll es uns anders ergehen als Euch? 
Den angepeilten dreimonatigen Erscheinungs
termin haben wir nur knapp geschaffi., obwohl 
der Umfang des Rundbriefis nicht vergleich
bar mit Euren Zeitungen ist. Aber die anlau
fende Ausschreibung des Jngeborg-Drewirz
Preises fllr die LiteratJu von Gefongenen hat 
neben dem allta.glichen Streß das ihrige dazu
getan, wn das Erscheinen etwas hinauszuzö
gern. Um auch in den östlichen BWldeslän
dem prasent zu sein, haben wir in Leipzig un 
AK Resozialisierung und Strafvollzug enga
gierte Mitarbeiterinnen gefunden, die uns 
trotz der schwierigen Lage dort unterstützen 
werden. Mit getrennter Post gehen den Re
daktionen die Ausschreibungsunterlagen zu, 
Wld wir bitten Euch, sie umgehend zu ver
öffentlichen. Bei der letzten Ausschreibung 
wurden über 700 Texte eingesandt: die mei
sten aus den Kn!sten, in denen es auch Zei
tungen gab. lhr seht wie wichtig die Verbrei
tung der Ausschreibung in Euren Blättern ist. 
Die Erfahrung zeigt allerdings, daß oftmals 
die Plakate und Ausschreibungstexte nicht in 
allen .K.nästen ausgehändigt werden, obwohl 
jede JVA in Deutschland mindestens ein 
Exemplar erhält. Wenn lhr Kontakte zu ande
ren Knästen habt, fragt bitte nach, ob dort die 
Ausschreibung aushängt - wenn nicht, laßt es 
lUlS wissen. Noch ein letzter Hinweis: Wir 
von der Dokuste/le suchen Schreibgruppen 
aus JVAs (s. a den Hinweis an der Pinn
wand)- wer kennt welche? 

Bis zwn nächsten Mal, 

Grüße aus Münster 

Am Institut ftlr Deutsche Sprache und Litera
tur ftUut die Dokumentationsstelle regelmäßig 
Seminare zum Thema Knast durch. Wir ver
suchen, diese Veranstaltungen mit einem Be
such im Getlngnis zu verbinden. Dabei 
wollen wir nicht den üblichen ,,Zoorundgang" 
machen, sondern Gespräche zwischen Gefan
genen und Besucherinnen sollen die Möglich
keit eröffuen, ein realitätsnahes Bild von der 
Situation im Gefll.ngnis zu bekommen. Eine 
Teilnebmerin eines Seminars von Uta Klein 
hat ihre Eindrücke Wld Erfahrungen des Be
suchs in der NA Jserlohn aufgeschrieben. 
Wir drucken den Bericht auf der folgenden 
Seite in gekürzter Form ab. 

Ein Besuch bei der Redaktion der Gefangenenzeitschrift "Podium" in der JV A 
Iserlobn 

Nach ei.nstündiger Busfahrt erreichten wir die Strafvollzugsanstalt, die sich mitten auf dem Land 
befindet Für mich war es das erste Mal, daß ich bewußt ein Getl!ngn.is von außen und innen zu 
Gesiebt bekam. Vorher hatte ich mir viele Fragen gestellt: Welche Kleidung tragen die Gefange
nen? Ist auf den Mauem Stacheldraht? Stimmen die ganzen Klischeevorstellungen, die ma11 so 
oft vom Femselum vermittelt bekommt? 

Es ~ar schon ein aufregendes Gefillil, jetzt einmal selbst mit einem Knast in Berührung zu 
kommen. Die hohen Mauem, die die JV A umgeben, wirkten bedrohlich, und der Anblick 
stimmte doch mit meinen Vorstellungen überein. 

Nachdem wir ungefiihr zwanzig Minuten im 
Eingang des Gefängnisses gewartet hatten, 
kam ein Lehrer, wn uns abzuholen. Wir wur
den durch eine große Einfahrt in das Innere 
des Knastes geftlhrt. In dieser Einfahrt, die 
auf mich wirkte wie eine große Waschanlage, 
war mir dann doch etwas unbehaglich zumute. 
Zuerst ~urde ein großes grünes Tor geöffuet, 
und wir konnten in diese Einfahrt hinein
gehen. Dann wurde das Tor hinter lUlS ge
schlossen, und wir wurden vom Pfhrtner 
durchgezählt. Darauthin öffnete sich das 
zweite Tor, und wir waren im Innenbereich 
der JV A. So sauber und gepflegt hatte ich mir 
ein Gefii.ngnis nicht vorgestellt. Kein Papier, 
keine Zigarettenkippe lag herum. Büsche und 
Rasen waren ordentlich gestutzt. Man merkte 
gleich, hier herrscht ,,Zucht und Ordnung"_ 

Auf dem Weg zum Konferenzraum, in dem 
wir die Redakteure des ,,Podiums" treffen 
sollten, enahlte uns der Lehrer einiges über 
NA Iserlohn, in der etwa 320 inhaftierte 
Jugendliche untergebracht sind, davon ca. 80 
in Untersuchungshaft, obwohl die Anstalt nur 
fUr 280 Gefangene ausgelegt ist. 

Kurz nachdem wir selbst im Konferenzzim
mer angekommen waren, wurden die vier Re
dakteure gebracht. Allein diese Aussage des 
Lehrers - "die Jungen werden gebracht" -
hatte ftlr mich eine große Bedeutung. So 
konnte ich mir bisher nicht vorstellen, wie das 
ist, wenn man sich innerhalb eines Gebäudes 
nicht selbständig und frei bewegen darf. Es 
erschien mir lächerlich, daß vier fast erwach
sene Menschen von einer Lehrerin über die 
Flure begleitet werden mußten. 

Beim Eintreten der vier ließ sich ein neugieri
ges gegenseitiges Be/Jugen gar nicht vennei
den, waren wir doch alle sehr gespannt auf 
diese Inhaftierten_ Wie würden sie sich ver-

halten, was WÜrden sie erzählen, was WUrden 
sie persönliches von sich selbst erzählen? Für 
mich war dies die erste Begegnung mit Straf
gefangenen, und ich wußte noch nicht so 
recht, was ich von diesem Besuch zu erwarten 
hatte_ Als sich einer der Gefangenen dann 
neben mich setzte, schossen mir blitzschnell 
Gedanken durch den Kop( die mich später 
ärgerten. Da hälf man sich immer für ach so 
tolerant und aufgeklärt und sitzt dann doch 
mit gemischten Gefilhlen neben so einem. Die 
ganze Atmosphare entspannte sich jedoch 
sehr schnell, und wir kamen in ein lockeres 
Gespräch. Ich war erstaunt, wie frei Wld mit 
welcher Selbstverständlichkeit die vier vor 
einer Gruppe von .immerhin 18 Frauen nicht 
nur über die Zeitschrift, sondern auch aber 
persönliche Dinge sprachen_ 

Die Motivation und Ziele von ."Podiwn" sind 
in erster Linie, den Inhaftierten die Möglich
keit zu geben, Frust und Dampf abzulassen. 
Die Gefangenen können sieb hier ihre persön
lichen Gedanken, Gefilhle und Ängste "von 
der Seele" schreiben und somit teilweise 
leichter verarbeiten. Andere Mitinhaftierte 
können sich sicherlich oft mit den Texten 
idenliftzieren und ftlhlen sich nicht so allein, 
da sie erkennen, daß andere Menschen ähn
liche oder sogar gleiche Gedanken haben. 
Weiterhin will .,Podiwn" auf Mißstande in 
der JV A l.serlohn aufmerksam machen. So fin
det man z. B. haoftg Artikel über das Essen. in 
der JV A, welches nach Berichten der 
,,Podiwn"-Redaktion miserabel sein muß. 

Auch soll die Zeitschrift zur Information der 
Mitgefangenen dienen; die Inhaftierten haben 
hier die Möglichkeit, andere Gefangene Ober 
ihre Rechte aufzuklären. Schließlich will ,,Po
dium" zur Diskussion miteinander anregen. 
Allgemein läßt sich sagen, daß das ,.Podium" 
sofort nach seinem Erscheinen von den Gefan-
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genen ., verschl~mgen'· wird. Jeder Artikel 
wird gründlich gelesen und anschließend auch 
untereinander diskutiert, da es filr die Inhaf
tierten nicht leicht ist, an andere Bücher oder 
Zeitschriften heranzukommen. 

Zum Abschluß unseres Besuches in der NA 
hatten wir noch die Möglichkeit, zusammen 
mit dem Lehrer und den Redaktionsmitglie
dern einige Dias von der JV A zu sehen; diese 
wurden dAnn auch reichlich von den vier Jun
gen kommentiert. Auf den Dias waren unter
schiedliche ~Uen, Aufenthaltsräume, Werk-

Stätten und andere Bereiche zu sehen. Teil
weise wirkten die Zellen recht erbärmlich, 
was auch noch dW'Ch die Sanitäranlagen un
terstrichen wurde, die sich chrekt in der Zelle 
befinden. Man bekam das Geftlhl, daß eine 
Intimsphäre nicht gewahrleistet ist. Leider 
drängte die Zeit, wtd wir konnten nicht alle 
Dias betrachten. Auch hätten wir mit Sicher
heit noch genügend Gesprächsstoff filr eine 
weitere Stunde gefunden. 

Abschließend laßt sieb sagen, daß unser Be
such in der JV A Iserlolm ein wtvergeßliches 

'der lichtblick'- Mai/Juni 1993 

Ereignis wtd ein voller Erfolg war, da wir 
einen sehr guten Einblick in die NA und in 
das Leben der Menschen dort bekamen. Ich 
bin sicher, daß das Treffen auch den Redak
tionsmitgliedern Spaß gemacht bat, da es 
doch eine Ablenkung in ihrem Alltag dar
stellte, die Gefangenen hier einmal selbst zu 
Wort kamen und so direkt filr "Transparenz 
nach außen" sorgen konnten. 

Ich werde noch oft an diesen Besuch zurück
denken, und ich weiß, daß es den anderen 
Seminarteilnehmerinnen nicht anders geht 

PlNNVVAND 
Geld ffir oiedersicb.siscbe Knastzei
tungen 

In ihrem Weihnachtsgrußwort an die nieder
sachsischen Gefangenenzeitungen teilte die 
Justizministerin Heidrun Alm-Merk mit, daß 
die Landesregierung zukünftig die Redaktio
nen finanziell unterstützen will. ,,Damit 
wären die ständigen Existenzsorgen der ein
zelnen Zeitungen überwunden, die finanzielle 
Basis wäre gesichert", schreibt die Ministerin 
und betont weiter, sie erwarte bei diesem 
,,Experiment" ein hohes Maß an Eigenverant
wortung der jeweiligen Redaktionsteams. Die 
Zuwendungen sollen die Sachkosten - zumin
dest teilweise - der einzelnen Zeitungen 
decken. Im April 1993 erging nun ein Erlaß 
des Justizministeriums, durch den DM 12 000 
filr das Jahr 1993 zur Verftlgung gest.elll wer
den, die durch das Justizvollzugsamt auf die 
einzelnen Redaktionen verteilt werden sollen. 

Info-Blatt Lingeo ll feiert zehojli.briges 
Besteben 

Mit der Nwnmer 2/93 feiert die Lingener Ge
fangenenzeitschrift ihr zehnjähriges Bestehen. 
Seit 1983 arbeiteten insgesamt 176 Redak
teure an der Herstellung der 31 Ausgaben. bn 
Jubiläumsheft wird die Arbeit des Redak
tionsteams in zahlreichen Grußworten ge
wnrdigt. 

Justizverwaltung Ost: Total überlastet 

Ermittlungsverfahren gegen frühere Verrutt
wortliche in der DDR drohen zu vetjähren. 
Der Grund: Die Justizverwaltung in den 
neuen Bwtdeslandern ist überfordert, die not
wendigen Anklagen fristgerecht zu erstellen. 
Beispiel: Tausende von Verfahren wegen 
Körperverletzung gegenüber Haftlingen in 
DDR-Gefängnissen ve:zjähren am 3. Oktober 
1995. 

In den östlichen Bundesländern fehlen noch 
immer Richter und Staatsanwälte, zudem 
müssen zusatzlieh zu den alltäglichen Auf
gaben etwa 70 000 Rehabilitierwtgsverfabren 
und Zehntausende von Strafverfahren gegen 
frühere Verantwortliche in Partei und Justiz 
erledigt werden (Neue Kriminalpolitik 
1/1993, s. 7). 

Krimioalstatistik: 
Falsche Vergleiche 

Gegen einen Mißbrauch von Zahlen aus der 
pol:izei.lichen K.riminalstatistik., nach denen 
jeder vierte Tatverdächtige in Deutschland ein 
Ausländer sei, hat sich der Hamburger 
Rechtsprofessor Bernhard Villmow ausge
sprochen. Die Daten werden zum Nachteil der 
Ausländer von vomherein verzerrt, da ille
gale, Touristen, Durchreisende 1md auslän
dische Soldaten mit einbezogen WOrden. 
Diese Gruppen werden aber nicht in die Be
völkerungsstatistik mit einbezogen. Weiterhin 
würden in der Sta.tistik nur TatverdAch.tige, 
nicht aber tatsächlich Verurteilte erfaßt Un
tersuchungen haben aber gezeigt, daß ver
dächtige Deutsche h!ufiger verurteilt werden 
als Ausländer, da diese Bevölkerungsgruppe 
anscheinend eher angezeigt und von der Poli
zei vielleicht eher ein Ermittlungsverfahren 
eingeleitet wird. Unter den verurteilten Straf
gefangenen waren so laut Statistischem Bun
desamt 1990 nm noch 13 % Ausländer. 

Villmows Schlußfolgerung: ,,Nur wer nicht 
nachgedacht hat, kann behaupten, daß Aus
länder krimineller sind." (Neue Krim.inalpoli
ti.k. 1/1993, s. 6) 

Schreibgruppen gesucht 

Es gibt viele Gefangene, die während ihrer 
Haftzeit mit dem Schreiben eigener Texte be
ginnen. In einigen Knästen bestehen bereits 
Schreibgruppen, in denen diese Texte vor
getragen, besprochen oder zusammen Arbei
ten erstellt werden. Die Dokumentationsstelle 
Gefangenenliteratur möchte zu diesen Grup
pen Kontakt aufnehmen, um mehr über ihre 
Erfahrungen und Arbeiten zu erfahren. Wenn 
Interesse daran besteht, können auch Texte 
dieser Gruppen im Archiv der Dokumenta
tionsstelle gesammelt und der Otrentlichkeit 
zuganglich gemacht werden. 

(Kontakt: Dokumentationssteile Gefangenen
literantr, Institut ftJr Deutsche Sprache und 
Literatur, Fliednerstr. 21, W-4400 Manster) 
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Und immer noch ist das Thema Durchsuchun
gen nach § 84 Abs. 2 StVollzG nicht vom 
Tisch. Der prozessuale Weg benötigt seine 
Zeit! Das Urteil vom 2.3.1993 (545 StVK 
304/92 ), welches eine Durchsuchung als 
rechtswidrig erklärte, ist noch nicht rechts
kräftig. Wie erwartet, hat die NA T egel das 
besagte Urteil angefochten (siehe Anlage 1 ). 
Damit ist die Rechtsprechung auch weiterhin 
gefordert, den rechtlichen Rahmen der gelten
den Gesetze (StVollzG) zu überprüfen oder 
neu abzustecken. Eine Entscheidung wird mit 
Spannung erwartet?! 

Ein anderer Schauplatz zeigt sich bei Durch
suchungen von ausländischen Inhaftierten, die 
aus GlaubensgründeR eine völlige Durchsu
chung nach § 84 Abs. 2 StVollzG ablehnen 
dürfen. Die Anstaltsleitung ließ diese recht
liche Bewertung bisher unbeeindruckt. Ich 
denke, daß im Zusammenhang einer einheit
lichen Rechtsprechung hier gute Klagemög
lichkeiten bestehen. Jetzt ist es auch gesche
hen, daß ein ausländischer Gefangener (Name 
der Redaktion bekannt), sich durch die bei 
diesem angewandte Maßnahme der Durch
suchung beschwert sieht. Ein Antrag auf ge
richtliche Entscheidung gemäß § 109 StVollzG 
wurde am 27.4.1993 gestellt (siehe Anlage 3). 

Hans-Joachim Fromm 

AnJage 1 

Justizvollzugsanstalt Tegel 

An das 
Landgericht Berlin 

In der Strafvollzugssache 
des Strafgefangenen ... 
- 545 StVK (Vollz) 304/92 -

1.4.1993 

legen wir gegen den Beschluß der 45. Straf
kammer - Strafvollstreckungskammer - des 
Landgerichts Berlin vom 2. März 1993, uns 
zugestellt am 5. März 1993, 

Rechtsbeschwerde 

11 

Durchsuchung nach 
§ 84 Abs. 2 StVollzG (4) 
Freikörperkultur im Sprechzentrum oder die 
pervertierte Schöpfung des gläsernen Gefangenen? 

, 

Die JVA legellegt Beschwerde ein bei dem 
Kammergericht! 

4 HinlMi~ vt#wort\c. ic:l.. si, w~e.. wi~.L•J.o(t(M S~{.,e-s c.o .. (t.r J.ic.. 

Gürtf.l(i .";,. ! " 

ein und beantragen, unter Aufhebung der an
gefochtenen Entscheidung, den Antrag des 
Strafgefangenen auf gerichtliche Entschei
dung vom 17.11.1992 zurückzuweisen. 

Begründung: 

I. 

Die Rechtsbeschwerde ist zulässig, weil es 
gemäß§ 116 Abs. 1 StVollzG geboten ist, die 
angefochtene Entscheidung a) zur Fortbildung 
des Rechts und b) zur Sicherung einer einheit
lichen Rechtsprechung der Berliner Strafvoll
streckungskammern zu überprüfen. 

I. a.: 

Die vorliegende Entscheidung gibt Veranlas
sung, Leitsätze ftl.r die Auslegung des mate
riellen Rechts aufzustellen und eine weitere 
Konkretisierung des Begriffs der ,,Anordnung 
im Einzelfall" im Sinne von § 84 Abs. 2 Satz 1 
StVollzG herbeizuftlhren, zumal nach hiesi
gem Erkenntnisstand das Kammergericht die 
in Rede stehende Rechtsfrage noch nicht be
handelt hat. 

I. b.: 

In einem Parallelverfahren hat die Strafkam
mer 48 B - Strafvollstreckungskammer - mit 

Beschluß vom 26. Februar 1993 - 548 B 
StVK (Vollz) 197/92 - den Antrag eines Ge
fangenen als unbegründet zurückgewiesen 
und damit eine Entscheidung getroffen, die im 
Widerspruch zu der hier angegriffenen Ent
scheidung steht. 

II. 

Die Rechtsbeschwerde ist begründet, weil die 
von der Kammer vorgenommene Bewertung, 
die Anordnung der Durchsuchung von unver
dächtigen Gefangenen sei lediglich die Aus
fiihrung einer allgemeinen Grundentscheidung 
nach § 84 Abs. 3 StVollzG und damit unzu
lässig, falsch ist. Damit wird die Rechtmäßig
keit des Handeins der Anstalt fil.lschlicher
weise an § 84 Abs. 3 StVollzG und nicht an 
§ 84 Abs. 2 StVollzG gemessen. 

Zwar ist der Strafvollstreckungskammer darin 
zuzustimmen, daß seitens der Vollzugsbehörde 
eine Grundentscheidung des Inhalts getroffen 
worden ist, auch unverdächtige Gefangene 
nach einem Besuch stichprobenweise einer 
mit einer Entkleidung verbundenen Kontrolle 
zu unterzieh~ eine derartige Grundentschei
dung ist selbstverständlich aber auch im Hin
blick auf die Kontrolle verdächtiger Gefange
ner getroffen worden, ohne daß Zweifel daran 
auftreten könnten, daß die Auswahl und An
ordnung der Kontrolle verdächtiger Gefange-
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ner Individualakte gemäß § 84 Abs. 2 
StVollzG sind. An diesem Beispiel zeigt sich. 
daß die Heranziehung des Modells "Grund
entscheidung, Ausftlhrung der Grundentschei
dung·' auf die Problematik der Anordnung von 
Durchsuchungen nicht verdächtiger Gefange.. 
ner untauglich und dartut falsch ist. In dem 
einen wie dem anderen Fall findet zur Umset
zung einer einmal getroffenen Grundentschei
dtmg eine individuelle Konk:retiSierung statt. 

Bei der Durchsuchung auch unverdächtiger 
Gefangener gibt es, wie un Verfahren aus
ftlhrlich vorgetragen, mdJviduelle Entschei
dungswege und keine Schemata. Der Leiter 
filr Zentrale Aufgaben (LZA), der nach § 156 
StVollzG rnit Zustimmung der Senatsverwal
tung filr Justiz ermächtigt ist, Maßnahmen ge
mäß § 84 Abs. 2 StVollzG anzuordnen, triffi 
dezidierte, filr jeden Besuchstag gesonderte, 
schriftliche Anordnungen im Einzelfall an
band des für den jeweiligen Besuchstag im 
voraus geftlhrten Besucherbuches, das die für 
den jeweiligen Tag erwarteten Besucher auf
weist, dergestalt, daß diese sowohl den Zeit
punkt (Tag), die Person des Gefangenen als 
auch den Ort wnfaßt. Hierdurch werden die 
durch die Rechtsprechung an die ..Anordnung 
im Einzelfall" geknüpften Anforderungen 
nicht nur erftillt, sondern zusätzlich Konkreti
siert. da nicht nur der Kreis der Betroffenen 
abgegrenzt wird, sondern die ftlr die vorzu
nehmende Kontrolle in Aussicht genommenen 
Strafgefangenen namentlich individualisiert 
sind. 

Dies berücksichtigend, geht die rechtliche 
Qualität der hier getroffenen ..Anordnungen 
im Einzelfall" über das bisherige Anforde
rungsprofil der geltenden Rechtsprechung hin
aus. 

Insofern ist die Kammer ZUsätzlich in ihrer 
Bewertung der hiesigen ,,Anordnung im Ein
zelfall" zu korrigieren. als eben keine schema
tische, prozentual fixierte und unflex.ible Kon
trollanordnungsentscheidung vorliegt (Be.. 
schluß S. 5), was bereits durch die unter
schiedliche Kontrolldichte im Zeitraum vom 
Oktober bis Januar von m.in.imal 6,7% bis 
maximal 12,9% dokumentiert ist. 

Bei der Abwägung zwischen dem Erfordernis, 
die Aufrechterhaltung der Sicherheit der An
stalt zu gewahrleisten und dem Interesse der 
Strafgefangenen an der Wahrung ihrer Intim
sphäre, kommt es bet derartigen stichproben
artigen Durchsuchungen nicht entscheidend 
auf persönliclle Merlanale oder Eigenschaften 
der Betroffenen an. Vielmehr ist tllr die Etfeicti
vitat derartiger Ma&altmen gerade ihre fehlende 
VorausberecbenbeiXett, der Überraschung.'letfekt 
von ausschlaggebender Bedeutung (OLG Nüm
berg, Beschluß vom 20 8.1982 - Ws 530/82 -
sowie OLG Karlsruhe, Beschluß vom 
16.11.1982-3 Ws225182- m. w. N.). 

Auch ist die im Rahmen von § 84 Abs. 2 
StVollzG getroffene ,,Anordnung im Einzel
fall" frei von Ennessensfehlern, soweit sie, 
wie unstreitig im vorliegenden Fall gegeben, 
durch das Sicherheitsbedürfuis der Anstalt, 
das durch § 84 StVollzG in den Vordergrund 
gerückt ist, gedeckt ist (OLG Hamm, Be
schluß vom 26.5.1981 -7 Vollz [Ws) 102182). 

Es ist gerichtsbekannt, daß in der Anstalt Be
täubungsmittel aller Art sowie Bargeldmittel 
zu deren Finanzierung in nicht unerheblicher 
Menge kursieren. Das Vorhandensein von Be
täubungsmitteln in der Anstalt geßl.hrdet nicht 
nur deren Sicherheit und Ordnung aufs 
schwerste, sondern macht in zahlreichen 
Fallen einen Vollzugserfolg unmöglich Es ist 
deshalb nicht nur im Sicherheitsinteresse der 
Anstalt, sondern auch im Interesse der Errei
chung des Vollzugszieles geboten, die erfor
derlichen Vork:ehnmgen sowohl gegen das 
Einschleusen von Betaubungsrnitteln als auch 
deren Besitz und ihren Umlauf in der Anstalt 
zu treffen. 

Hierfil.r sind unvennutete stichprobenartige 
Durchsuchungen in der erfolgten Art und 
Weise bei solchen Gefangenen, die bereits im 
Verdacht stehen bzw. überftlhrt sind, inner
halb der Anstalt am Betäubungsmittelhandel 
und/oder assoziierten Delikten beteiligt zu 
sein, aber auch bei bisher unverdächtigen Ge
fangenen, die etwa als Kuriere tätig sein kön
nen, ein geeignetes und zulässiges Vorgehen. 

Da das Gesetz zwischen einer Verdachtskon
trolle (bei Gefahr im Verzuge darf jeder Voll
zugsbedienstete Maßnahmen nach § 84 Abs. 2 
StVollzG anordnen) und der nur dem An
staltsleiter vorbehaltenen Anordnung im Ein
zelfall differenziert, ist davon auszugehen, 
daß nach dem Willen des Gesetzgebers die 
Grenze filr die Rechtmaßigkeit der Anordnung 
im Einzelfall weiter sein muß als ftlr die Ver
dachtskontrolle. Maßstab filr die RechtmAßig
keit insoweit kann daher nur der Gesichts
punkt der Will.lcOr sein. Willkürlich ist jedoch 
die vom Rechtsbescbwerdefilhrer in den Ein
zel.fl!llen getroffene Entscheidung nicht, was 
auch die Strafvollstreckungskammer in der 
angefochtenen Entscheidung anerkennt (S. 3, 
I. und 2. Zeile; S. 6, 2. Absatz des Be
schlusses). 

Das Gesetz(§ 84 Abs. 2 StVollzG) gibt- im 
Gegensatz zur Rechtsauffasstmg der Strafvoll
streckungskammer - die vom Recbtsbe
schwerdeftlhrer gehandhabte Praxis der Kon
trolle auch unverdächtiger Gefangener her; 
denn die durch den LZA getroffene Anord
nung im Einzelfall, die den Ort, die Zeit, Art 
und Umfang der vollzugliehen Maßnahme 
sowie den Kreis der von ihr betroffenen Straf
gefangenen - sogar individualspezifisch 
namentlich - ist so bestimmt abgegrenzt, daß 
sie rechtmäßig auf der gesetzlichen Grundlage 
des § 84 Abs. 2 StVollzG fußt (Hanseatisches 
OLG in Bremen, Beschluß vom 26.9.1984-
Ws 88/84 [BL 122184]). Eine andere Ent
scheidung wtlrde im übrigen dem Mißbrauch 
von Drogen in der Anstalt erbeblichen Vor
schuh leisten. 

Lange.. Lehngut 

Anlage2 

Kammergericht 

16.4.1993 

5 Ws 117/93 Vollz 

( ... ) 
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In Ihrer Strafvollzugssache erhalten Sie Ab
schrift der Rechtsbeschwerde vom 1.4.1993 
zur etwaigen Stellungnahme binnen 10 Tagen. 

Kubsch 
Vorsitzender Richter am Kammergericht 

W-1000 Berlin 27, den 25.4.1993 

Kammergencht 

In der Strafvollzugssache 

5 Ws ll7/93 Vollz 

nehme ich zur Rechtsbeschwerde des Antrags
gegners vom 1.4.1993 wie folgt Stellung: 

I) 

Ob eine Entscheidung des Kammergerichts 
zur Sicherung einer einheitlichen Rechtspre
chung der Berliner Strafvollstreckungskam
mern erforderlich ist, k8I)Il diesseits z. Zt 
nicht beurteilt werden, da die vom Antrags
gegner zitierte entgegenstehende Entschei
dung 548 B StVK (Vollz) 197/92 hier nicht 
bekannt ist und daher nicht beurteilt werden 
kann, ob diese Entscheidung einen gleichge
lagerten Lebenssachverhalt betrifft. Ich bitte 
um Zustellung einer Kopie dieser Entschei
dung, damit ich zur Zulässigkeil der Rechts
beschwerde abschließend Stellung nehmen 
kann. 

2) 

In der Sache selbst beantrage ich, 

die Beschwerde als offensichtlich unbegrlln
det zu verwerfen. 

Der Antragsgegner orientiert seine Rechtsan
siebten nach wie vor an dem, was er aus dro
genpräventiver Sicht fiir erforderlich und 
wünSChenswert hält und vernachlässigt dabei 
die vom Gesetzgeber aus guten Gründen ge.. 
troffene und in § 84 StVollzG festgeschrie
bene verfassungskonforme Entscheidung. 

Zu Recht hat die Strafvollstreclmngskammer 
auf die Abhängigkeit der Abs. 2 und 3 von 
§ 84 StVollzG hingewiesen. Während Abs. 3 
die wenigen Ausnahm.eflUle der Zulässigkeil 
,.allgemeiner Anordnungen" filr Durchsuchun
gen regelt, betriffi Abs. 2 (neben der Durch
suchung bei Gefahr im Verzuge) die .,Anord
nung im Einzelfall'·. 

Durch diese Systematik wollte der Gesetz
geber ganz offensichtlich ausschließen, daß 
"allgemeine Regelungen" außerhalb der in 
Abs. 3 geregelten Fälle Platz greifen. 

Die schon akrobatischen Verdrehungen und 
Bemühungen des Antragsgegners, den streit
befangenen und vergleichbare Fälle als ,.auf 
einer Einzelfallprtlfung" beruhend zu kon
struieren, können einer verständigen Überprü
fung nicht standhalten. 
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Zwar ist der Regelsatz nicht definiert, was 
unter einer Einzelfallregelung im Sinne von 
§ 84 Abs. 2 StVollzG zu verstehen ist, doch 
greift die Strafvollstreckungskammer hier zu 
Recht auf die Rechtsquellen des Verwaltungs
rechts zurück. Auch der Antragsteller ist der 
Ansicht, daß eine hinreichende Individualisie
rung, die noch von einem Einzelfall sprechen 
ließe, nicht mehr gegeben ist, sobald die Aus
wahl dem Zufall überlassen wird. Die vom 
Antragsgegner in der ReChtsbeschwerde dar
gestellten ,,Konkretisierungsbemühungen" am 
jeweiligen Besuchstag sind jedenfalls nicht 
geeignet, den Anforderungen des Gesetz-

gebers flir eine ,,Anordnung im Einzelfall" 
Genüge zu tun. 

AnlageJ 

W-1000 Berlin 27, den 27.4.1993 

An das 
Landgericht Berlin 
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In der Strafvollzugssache .. . 

stelle ich selbst gemäß§ 109 StVollzG den 

Antrag, 

die Leitung der JV A Tegel zu verpflichten ge
mäß dem Urteil des OLG Koblenz - 3 Ws 
583/92 - bei einer Leibesvisitation gemäß 
§ 84 II StVollzG auf eine totale Entkleidung 
zu verzichten. Diese totale Entkleidung ist 
mir als Moslem unzumutbar. Eine Entklei
dung bis zur Unterhose ist hier maximal zu
lässig. 

Ich beantrage Prozeßkostenhilfe. 

( .. . ) 

Am 18.4.1993 wurde ich nach der Sprech
stunde zu einer Kontrolle gemäß § 84 II 
StVollzG geholt. Bei dieser Leibesvisitation 
wurde von mir eine vonständige Entkleidung 
verlangt, obwohl ich auf meinen Glauben hin
gewiesen habe und auf die höchstrichterliche 
Rechtsprechung (s.o.). Trotzdem mußte ich 
meine Unterhose ausziehen. 

Diese Handlungsweise empfinde ich als eine 
grobe Verletzung meines religiösen Glaubens 
und als eine grobe Mißachtung des Gerichtes. 
Daraus folgere ich, daß der Leitung der Haft
anstalt an Gesetzen und Auslegungen dieser 
Gesetze durch ein hohes Gericht nichts liegt 
und nur um die Durchsetzung des eigenen 
Willens besorgt ist. 

Ich beantrage, die Rechtswidrigkeit der Be
handlung festzustellen, weil ebenfalls Wie
derholungsgefahr besteht, denn wer höchst
richterliche Entscheidungen mißachtet, zeigt, 
daß er nicht gewillt ist, etwas zu achten. 

Hochachtungsvoll 

Bei Fragen oder Problemen 
stehen wir mit Rat und Tat zur Verfügung: 

Die UNIVERSAL-STIFTUNG 
HELMUT ZIEGNER 

informiert und unterstützt bei 

Wohnungserhalt während der Haft 
Wohnmöglichkeiten nach der Haft 
Schuldenregulierung 
Behördenangelegenheiten 
Vermittlung zu anderen Beratungsstellen 
Entlassungsvorbereitungen 

Vormelder an Universal-Stiftung Helmut Ziegner (UHZ) 
im Gruppen- und Beratungszentrum JVA Moabit, TA 1- E 4 

Wir sind auch telefonisch zu erreichen! 

Unsere Telefonnummer: 39 79-37 87 
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Vollzugslockerungen (2) 
- Urlaub aus der Haft, aber bitte mit Checkliste!? 

Der Strafvollzug bat einiges zu bieten, so lange man den Verwal
tu.ogsvonc:hriften Glauben schenkt. Ganz be$onders bilden die 
(kuiJII.slltte §§ 2, J und 4 StVolkG die wesentlichen .Eckpfeiler, das 
Behandlunguiel eines modernen und humanen Strafvollzuges (§ 2 
Aufgllben des Vollzuges, § 3 Gestaltung des VollU~ges, § 4 Stelbutg 
da Gefangenen). Die unmittelbaren Behandlungsinstnunente 
leiteten sinngemäß die Gründungsväter des StVoUzG aus den §§ 2, 
3 und 4 StVollzG hervor, wobei die §§ 10, llll.lld 13 StVolkG ihre 
Wlumstrittene Berechtigung erhielten (§ 10 0/fenu und gescltlos-

sener J 'olkug, § 11 LQCkerungen dl$ Vollt.ugn, § lJ Ur/.tuJb aas der 
Haft). Schwan auf weiß liest sic:b die Theorie, Wld die ReaUtit 
zeigt ein anderes Bild. Zumindest lehrt die Erfahrung das Gegen
teil, wobei die Anwendung der Grundsitze und der Planung des 
Vollzuges nur ungenügend realisiert wird. Die Störgröße selbst, 
hervorgerufen durch paranoide Auswüchse, die sinnbildliebe 
Widerspiegelung von "Sicherheit" und "Ortbumg". Dementspre
chend steckt der heutige Tegeler Strafvollzug noch in den Kinder
schuhen! 

Wesentliche vorrangige Momente bzw. Orien
tienmgshilfen bilden die Verwaltungsvor
schriften (VJl), nachrangig die Ausftlhnmgs
vorschriften (Afi?. Hier befinden sich auch die 
Behandltmgsmaßnahmen geregelt, welche die 
Regelung betreffen ftl:r mögliche Vollzugs.. 
Iockerungen. Eine der interessantesten Locke
nmgsmaßnalunen zumindest im geschlosse
nen Vollzug ist der Urlaub aus der Haft. Die 
Urlaubsmaßnahme an sich ist nicht umstrit
ten, da der Gesetzgeber diese klar definiert 
bat (siehe auch Libli MArz/Aprill993, S. 24). 
Vielmehr finden duroh die VVs einschran
kende Direktiven statt, die allerdings als 
rechtlich sehr bedenklich gewertet werden. 
Die VVs zum § 13 StVollzG sind zwar ftlr die 
Verw'B.itung bindend, dtlrfen aber nur im Rah
men der gesetzlichen Auslegung angewendet 
werden. Und da ist festgelegt, daß jeder An
trag auf "Urlaub aus der Haft" nach einer er
messensfehlerfreien Prüfung zu entscheiden 
ist! Folglich bilden die VVs nichts weiter als 
Orientierungspunkte, und nur die gesetzlieben 
Mindestbeschrankungen sind rechtsverbind
lich. Für den Urlaub gilt daher, daß jeder Ge
fangene Urlaub aus der Haft erhalten kann, 
wenn er sich mindestens sechs Monate im ge
schlossenen Vollzug befunden bal Allerdings 
ist durch das Wörtchen ,.kann" festgestellt, 
daß der Gefangene keinen Rechtsanspruch auf 
Urlaub hat. Einen Rechtsanspruch bat man 
aber wiederum auf eine fehlerfreie Ermes
sensentscheidung. Diese ist dann auch recht
lich durch die Strafvollstreckungskammer 
überprüfbar (Antrag auf gerichtliche Ent
scheidung genulß § 109 StVollzG). 

Was beinhaltet eigentlich die "fehlerfreie Er
messensentseheidung''? 

-Jeder Antrag auf Urlaub muß individuell am 
Einzelfall geprüft werden! 

-Die zeitlichen Voraussetzungen werden 
überprüft! 

-Eine Sozial- Wld Legalprognose wird er
stellt hinsichtlich der Personlicbkeit des Ge
fangenen. Darin sind enthalten: 

BUJ BA[JTHEA I\I~LL BE 

a) Entwicklung und Verhalten tm Vollzug 

b) Persönliche Verhältnisse des Gefangenen 
\vie z. B. seine Bereitschaft, an der Errei
chung des Vollzugszieles mitzuwirken 

c) Bewertung des Tatgeschehens im Hinblick 
einer diesbezüglichen Auseinandersetzung 

d) Und einiges mehr .. 

Da jeder Einzelfall individuell nur zu bewer
ten ist, verbietet sich eine Schematisierung. 
Somit werden die gewichtigen Bewertungs
gründe unterschiedlich ausfallen. Alles dient 
nun dazu in der Hinftlhrung einer ermessens
fehlerfreien Prüfung durch die Sozial- und 
Legalprognose, um eine Mißbrauchsgefahr 
und eine Fluchtgefahr zu verneinen. Letztend
lich bewertet die Anstalt nach mehr oder 
weniger wahrscheinlich, da eine Flucht- und 
Mißbrauchsgefahr niemals ganz auszuschlie
ßen ist. 

Die Flucht- und Mißbrauchsgefahr sind zu
meist die beliebtesten Ablehnungsgründe der 
Anstalt. Dazu ermwuem bereits schematisch 
durch die VVs vorgegebene Ausschließungs
grllnde und Ungeeignetlzeitsgründe, was aller
dings als rechtlich sehr bedenklich im Sinne 
der ErmessensaUSÜbung bewertet wird. Ge
rade bei ,,Erst- oder Wiederzulassung zum 
Ausgang oder Urlaub" werden besagte 
Gtilnde besonders abgecheckt Eigens dafür 
steht eine 12seitige Checkliste bereit (Check
liste Erwachsenen..Strafvoilzug), die jeder 
Gruppenleiter pflichtgemäß aüszu.filllen hat. 
Der Vollst!ndigkeit halber und zur Orientie
rung ist die "Checkliste" auf den beiden fol
genden Seiten abgedruckt. Und die Moral von 
der Geschieht': 

Ohne Checkliste gebt der Urlaub nicht! 

Na dann, guten Abflug _ .. ! 

Hans-Joachim Fromm 
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Erst- oder Wiederzulassung '1 zum Ausgang oder Urlaub 
21 

- •-

Name <Mt/ der Gefangenen: • _ _ 

1. ZEITLICHE VORAUSSETZUNGEN: 

A) Realetrafzelt von ~auNkf\ttk:f\ nk::ht m ehr ala zwei Jahren 

Ausnahme Oe1 b.esonderen Umstinden s.u. 3 8. 

B) Mlndoa1haftzol1 (nur bei Urlouboen1S<Ileldung prOfen): 

a) Regel: sechs Monate S1nllvot!Ju9 
t iJ A.«Ml~ 

b) A.uanahrne: 

- Hcha Monate VoUzug eln1Chh8fk:h 
Unter~uchunQah.eft 

und 

- Restetraheft 'tOreu•sk:htllc:h 
nicht mehr als 12 Monate 

-2-

Dia 

2. AUSSCHLIESSUNGSGRÜNDE ,".N ,-.. ·•·•-• w• • ·~ '"'"'-"'' : 

a) v.n.rteHung -n St .. tudlutz<letlkt .. (§§ 7< o, 120 GVG): 
•v• o ..... .a.w ".. ,..,. ' '-"" • ,.,.,,, .. ~ 
AV_,. J ... )WW.)- 1•-n l .t,. t t.St~O 

c:) vonv.t\barer A.utwelayngaverfügung: 

d) trelhe«.aentzlehender Maßregel oder sonatigef 
Unte-ttwtngung: 

Angabe aJier tGr und gegen dle Ausgangs·/Uttaub.s9ew.lhrung 

D1a 

D1a 

Dia 

Dia 

Onem 

Dne<n 

-2-

Dnoln 

Oneon 

Onein 

One•n 

cp.red'lenckn Umttinde ~ .-.-·•~•-!.,..""' ISo.o.. ,--.~o~-•Nf•"'~ ,..,.,.$""'* ,~ •• • NfU~'o\'10'"'': 

-3-

_ C) Zuatlmmun9H:rfordemlue 1. u . 11 A-E. 

3. UNGEEIGNETHEITSGRÜNDE ,._~ ' ' " "., .... _, ~ .. .... , •• ,o ....... : 

aa) Orogen- ode-r Alkoh~bhl.ngl~elt ln CS.n teuten 5 Jahren: 

bb) emeblfche Strettaten eufgnmd Neigung .z:u Drogen
Oder Alkc>holmlßbraueh: 

b) Entwelc:hung, Audllveraucf'la. Ausbruchs, Getangenet\nH!K.Ite-nd 
wihr.,nd des laufenden Fre-lhefU.entzuges: 

cj Hkhtrliekkehr vom letzten AuagenglUr1aub: 

D~a Oneon 

Ota. BI _ Oneon 

d) Anhaltspunkte tGr Stra;tt.t w&ntend <Se• lell1.en Au;totanga/Uf1.1ub-s: 

e) Anhlnglgkeit eines 

ea) ErmittJung, .. oder Str.tverfahrena: 

D ;a 0 nein 

Auskunft der Strafvetfo49ungsbeh6rden: 
AVNI CIN!a ._ ._,"" t nSr\llMliC 
AV!rto '""' <1 --t~,.. t Us-..e 

0 ja 0 nein 

Oja.BI._ Oneon 

81./Ana.g. __ 

Auskunft d@$ LEA Bertin.. Ref. filr Ausllnderans.etestenhei1en: 
I.V".~At<t • "-'C:"tl..•too J "$tVIOOitCi 
AVN:Aet-•.......,•NJtl~tG 

c-c;) AusJief~rungsverfah.-.ns: 

D ja D nein 

Auskunft des GenStA bei dem KG. Getd\äftntet~ .A,u$1.'"': 
•V I9IJAh •~~",·l1~ 
~V .,•1' "'~ · •~•P •Nt\JI5~ 

-s-

8) Auan•hme (falle Prüfung 3 A zur UngHignethe11 fUhrt): 
• .".,... t,..,.. ,".._.vv,.t:- '"' ' "''~·''""' ~ ·$ ,_ wHt • .uo. llr. t us........c; 

81./Anl~ ---

BL/ Anlage ---

Anaabe und Abwigung atiM für und gegen d .. Aua;•nga..JUr1au:bagewlhrung 
~enden UmsUin<M: 
ln&Ms.: AngiiiiM der Mt.ondertm Umalln«M rar eine Auan.ahrn.Mnt.adteklung: 

CJ Zustimmungwrfordem1u.e a. u. 11 A u.. F. 

- 6-

4. BESONDERS GRÜNDLICHE PRÜFUNG: 

a} grober Gewatttill9kett ~en Personen: 

b) Strittet ~en u.xuelle Seibatbeatlmmung: 

c) Handele mit S'TM; 

9) bejlhendentaUa: Stellungnahme des Anstalttarztea. -~yc:hol09en 

D ia 

D,. 
D,. 

Oneln 

Oneon 

O ne1n 

oder •payc:hfatera ~·vw •t- ! S.U ,,,. t ns•-G -.Y. s...o. !a..utrvtoSJ-.~<:11: 8 1./Anlage __ _ 

C) J:usitzJich bel STM•Hindlern: Au s,kuntt des Potin1prlaklenten 
ln Berlln, Raua.chglttdezemat 
Co\'I'Wiol ..... ·~• •.-.t tt$1\0o4&IG.AVJ+l,_.. •~l' ' ""''Q~): 

0) Angabe und Abwigung aner fOr und g~en die Au-.gengs...J 
UNubagewlf\tung aPf'*Chenden Umstlnde 
,,. .• _ ,,_ -.:~~ 1:"' t"•~ •V•6•111 l.t01tU6.....,01: 

BI.!An~ ---
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- 7 -

5. ZUSÄTZLICHE VORAUSSETZUNGEN BEl LEBENSLÄNGLICHEN: 

A) 10 Jahre Im VdUug: 
(IN .. 4 ...... ! S,.U),... ~ II $1-..C ~ \) AM )$\"'Ml;;l 

B) Konf.,.nz gtm. § 159 51VollzG: 
(W IItl ·~ \ '..c., l n.I II S~C'. "'~"" I Aqo ,s.!'' ' " lo.!SIWIWGJ 

C) Zu.Ummun9s.trforderni s, • · u. 11 9 . 

6. ZWISCHENERGEBNIS: 

Au....chUe8U"9S·/Ungeeignetheitsgründe 

0 liegen vor 0 liegen nicht vor 

-6 -

7. PRÜFUNG DES SOZIALEN UMFELDES · 
(nur bel Urlaubsentscheidung): 

0 ;. Onein 

8l./Anlage ---

A) .... Wohnur~~~ln: - ----------------------

8) Kont&ktpef.on: 

o) Name: _____________ ___ __________ ___ 

b) wohnhottln: ________________________ ___ 

c) ln we.U.em V.mlttnls ateht die Kontaktpe-rson zu dem 
Gefen9enen (\ferwandter?): ---- ------------------

d) Kontaktperson O.aucht den Gefan~nen ln dor An.ttaJt 

Onie 

0 unregelmäßig 

0 regelmä8ig 
} seil: -------------------------------------

•l da<n Gl bll<onnt durch 

0 persönliches Gesprhch 

0 Telelonate 

0 Schriftverl<ehr 

I) blstehen Anhlltopunkte, doll dar Urloub bel d« Kontoktper-. 
die Enetchuog dea VoUzuga.delü ~fihrden könnte cw.~a$-." .. ,a~,?: 

0 nein 
CJ ;o: __________________________________ ___ 

- 9-

8. ANGABE DES ZWECKS (nur bei Ausgangsentscheldung) 
A-V-Il-l'2tv l n~Ot_l __ , ...,......,.. 

9. EIGNUNGSPRÜFUNG: 

in-abe.a.. - AtbeJt-averhalten 

- Olszlpllnorma8nahmen 

1) SteCiunilnallme deo Ali*t&batn.t>ea 

0 PQ$ltiv 0 negaliv 

. 0 posiliv On-llv 

c) StoHungnahme dH ~'-lten: 

8LlAnlaga -----

BI./An'-a• ---

'der 1ichtb1ick'- Mai/Juni 1993 

- 10 -

lna.bea.: h9efl Erttenntnlue Ober HIV-Infizl•rung CS.t./Oet Gefang-enen 'I'Of? 

Onein 

0 jo -+ 1) Be<abu1<;~/Belel\rung und Aushindl<;jung 
dH Mlricbllttos erlolgt: BIJ~---

b) Beot-n AnhaltSpunkt• dlfür. daS d« ~",..,..,.,.. ~ 
lkh .,.,..ntwortungslos vemitt 
(LB. Prootilutlon. Strlchjungentitigl<ollen ote.)? 

- 11 -

10. ERMESSENSERWÄGUNGEN ~·~ · ~, ,.,_,. ··- • ·~ .,.,.,,.,_ .,, 

- t.owell nlehl SChon unter O.n Pvnkten 2 8, 38, 4 0, 7 8 , 9 Au. 8 vermettct-

11. ZUSTIMMUNGS- U. ANHÖRUNGSERFOROERNISSE: 

- erfordefiieh ln den Fällen 1 A; 2Aa, c, d; 3Ab, e - BI,/ Anlage __ _ 

B) Zustimmung der Aufsichlsbeh&de: 
fV\'Nr\Ah ' S.I.t l wl'<• • .u.. t S.ti ) N J " $1'oiii)IW'Q_VY •• ) •n l ~f" '*IJ.IIo•l S!Ill ) t., illSJ~I 

-•rforderlleh ln den Fällen 2Aa. c, d; 5 -

-12 -

C) €fn~Mh.men der Auel.nd6rb4h6n:M: 
{LEA. SerUn. Referat für Auallnc:t.ra~nhe.Uen): 
(IN..,,_..,.. ,...,~ , ~~.~ , n .s.r~o. wwJMif :tt.utÄtQ~CJ 

- erlorderUct. Im Fall 2 Ac-

0) Anhörung der VoUatrK:kunogabeh6rde: 
f'IV• SAo- '$-MI 1lY · tt~,JG.VVI* ~ #106 I,...,..l.r•\ t) S~QI 

- erlorderUch Im Fall 2Aa-

E) Anh&rung der StVK: 
N'IIOI S4Cie l~W ln i tt.Sl\OoO&tG,WIOr ) loM.,.S.Ct't<•i U Sf-..o) 

- erlorcSerlleh ~m FaU 2 Ad-

F) Anhörung der zuatlndl;en 8eh6rde: 
f'IY'* • J.boo lS..U)I;r f ii$~.WIIit • ..... lS.II%Nj \:S $flo'tll&f.0. 

- erlordortlch Im Fall 3 Ae-

V. 

1. AnstL/Vollzl/TAL ____ zur Entsd\eJdung 

2. Wv. - ------

81./ Anlag&---

81./ Anl _ _ -

8J.IA.nla"ge _ _ _ 

81./Anllga __ 

81./Anlo~ - --
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Auf diesen Seiten haben di e Leser das Wort. I hre Wünsche, Anregungen~ 
Forderungen , Kri tik und Ur t eil, müssen sich nicht unbedingt mit der 
Meinung der Redaktion decken . Die Red. behält sich vor , Beiträge - dem 
Sinn en tsprechend - zu kürzen . Anonyme Briefe haben keine Chance . 

Betr.: Spendenaktion in der NA 
Tege1 

Sehr geehrte Herren, 

als externer Mitarbeiter der 
Selbsthilfegruppe der NA 
Moabit unterstütze ich die Ak'tion 
"CAP ANAMUR arbeitet in 
Kroatien und Bosnien". 

Die Teilnehmer der Selbst
hilfegruppe, die an dieser Aktion 
beteiligt sind, haben mich ge
beten, dies weiterzuleiten. Diese 
Aktion ist von der Anstaltsleitung 
genehmigt worden. Die Gefange
nen spenden durch Briefmarken. 
Wir bemühen uns darum, daß der 
Vorstand von CAP ANAMUR 
nach Berlin kommt, um das so
ziale Engagement der Gefange
nen zu würdigen. 

Ich ware erfreut, wenn Sie die 
Bemühungen der Gruppentei1-
nebmer, was ich sehr anerkenne, 
unterstützen worden. 

Mit freundlichen Grüßen 

W. Meierbenrieb 
Berlin 

Gefangenenhilfe gegen du 
Elend in Bosnien - Moabiter 
Insassen starten Spendenaktion 

Wir sind eine Gruppe von Ge
fangenen, die eine Sammlung im 
Knast fllr Bosnien machen wol
len. Es gibt Menschen, denen es 
noch schlechter geht als uns hier 
in der Haft. 

Setzen wir ein Zeichen! 

Lassen v.ir uns nicht aus!!ren
zen. sondern Aktion und Rddc
tion zeigen. Mit dieser Aktion 
können ''ir MENSCHLICHKEIT 
beweisen, die "''ir hier nicht im
mer selbst erfahren! 

Die Spende geht nach der 
Sammlung direkt ans KOMITEE 
CAP ANAMUR/Deutsche Not
ärzte e. V., das in Kroatien und 
Bosnien helfend tätig ist (u. a. 
Evakuierung schwerstverletzter 
Kinder, Schutzhäuser ftlr 
Frauen). Sie sollte in Form von 
Briefmarken mit Vormelder in 
einem Umschlag an die Univer
sal-Stiftung Helmut Ziegner, das 
katholische oder evangelische 
Pfarramt geschickt werden. 
Dieser Briefkann beim ersten 
Aufschluß mitgegeben werden. 

Wir hoffen auf Eure Spen
denbereitscbaft!!! 

Betr.: Leserbriefzum Thema 
,,Sicherungsstation" und Sonder
behandlung gemäß §§ 88 und 89 
StVollzG 

Hallo Lichtblicker, 

ich muß immer wieder mit 
Ver- und Bewunderung im 
Lichtblick lesen, wieweit sich bei 
Euch, man könnte fast sagen 
schon fast religiöse Gläubigkeit, 
llir an das Strafvollzugsgesetz 
glaubt Wld dessen Thesen immer 
wieder herunterbetet Die realen 
Verhältnisse hier in der N A 
Tegel sind doch ganz anders als 
es sich die Väter des Strafvoll-

zugsgesetzes haben überhaupt 
vorstellen können. Es gibt hier in 
der N A Tegel immer ftlnfbis 
sechs Leute, die auf der soge
nannten Sicherungsstation unter
gebracht werden. wobei die §§ 88 
und 89 StVollzO dortens als 
Rechtsgrundlage herhalten 
müssen. 

Intern bezeichnen wir hier Un
tergebrachten diese diskrete 
Ecke, den toten Trakt, als ,,König 
Klausens Privatzoo", in demje
der landen kann, der das Mißfal
len S.M. von Justitias Gnaden 
über sich ergehen lassen muß. 
Bekannt ist ja, daß deutsche 
Justiz dem Rechtsgrundsatz frönt, 
ohne Vergehen keine Strafe. Mit
nichten, König Klaus ist dort 
ganz anders. Aufgrund einer 
Lampe bat König Klaus fest
gestellt, daß ich ggf., gewisser
maßen, vielleicht, eventuell, kann 
ja sein, mich seinem Herrschafts.. 
bereichmittels Flucht entziehen 
wollte oder so. Bevor Oberhaupt 
was gefunden wurde, landete ich 
also einen Tag vor Weihnachten 
in der Stube/K1lche und dwfte in 
dieser in strenger Einzelhaft 
(§ 89 StVollLG) bis zum 17. Fe
bruar mein Dasein fristen. Anzu
merken ist, daß man erst bei der 
Auflösung meiner Hütte Anfang 
Januar 1993 diverse Fluchtmittel 
gefunden hat. Die goldene Kuh, 
sprich StVollzG, besagt in § 102 
StVollzG, daß Flucht und Flucht
absichten weder nach dem Straf
vollzugsgesetz noch nach dem 
Strafgesetzbuch bestraft werden 
dürfen, sondern der Vollzugsstab 
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ist gehalten, Vollzugsvereiteltmg 
mit Mitteln der Behandlung, Ge
spräche, Sonderbesuche, Urlau
ben etc. aufzufangen. 

Anders sieht das unser !iber 
alles geliebter Landesfilrst, der 
derartiges, seiner Karriere scha
dendes Verhalten mit Sonderbe
handlung bestJaft und dabei ein 
sahniges Wohlwollen der Sena~ 
verwaltung fiir Justiz erhält. Un
ser Klaus hat sein Privatgefhng
nis nach Berta 5, TA 1I verlegt 
und vollzieht hier seinen destruk
tiven Willen, dies ohne Rücksicht 
auf das StVollzG und andere 
hemmende Einflüsse. Das 
StVollzG sagt, daß die §§ 88-89 
so kurz wie möglich angewendet 
werden sollen. weil sie in sich 
absolut konträr zu den Zielen des 
Gesetzes an sich stehen. König 
Klaus ahndet Flucht und deren 
Absichten mit einer Sonderbe
handlung von zumindest vier bis 
zwölf Monaten Abstrafung auf 
der Sonderstation, voxher braucht 
man gar nicht anfragen, ob man 
nicht bald da runterverlegt wird. 

23 Stunden Einschluß und von 
Hand zu Hand, Arbeitsverbot und 
Knastklamotten sind hier Praxis. 
Man muß fragen, wo denn hier 
der heißgeliebte Rechtsstaat ist 
mit seinem Strafvollzugsgesetz? 
Nebenher gibt es noch etwas 
.,Psychoterror" vom Leiter filr 
Zentrale Aufgaben, der seine 
Mannen zwecks Sonderkontrolle 
hier einfliegen läßt und dabei 
nebenher wieder das Radio 
abfahren läßt, was die noch Z\Vei 
Tage vorher ausgehändigt haben 
Dies ·wohl wissend, daß eine hohe 
Wahrscheinlichkeit des "Strom
klau" besteht, denn wie soll sich 
unsereiner Batterien kaufen, der 
wegen verschuldet ohne Arbeit 
nicht mal Taschengeld bekommt 
und sich sicherlich nicht gerade 
Batterien kaufen würde von den 
paar Kröten. 

Es muß gefragt werden, was 
sich unser allseits beliebter 
König und Anstaltsleiter dabei 
denkt? Wenn nun das Einsperren 
kein reiner Selbstzweck sein soll, 
ABM ftlr Vollzugsbeamt.e, kann 
dieses, sein Beispiel, doch nur 
destruktiven Charakter haben 
und nicht unbedingt zu einer Re
sozialisierung fUhren, denn 
würde man ihm in seiner Haltung 
gegenüber dem Recht folgen, 
dann müßte man künftig nach der 
Devise leben; ,,Legal- illegal -
Scheißegal". In diesem Sinne 
wünsche ich uns allen eine fröhli
che Resozialisierung, obwohl un
ser König es uns wahrlich ganz 
schön schwer macht, es lebe die 
Monarchie!!! 

DieterWurm 
NA Berlin-Tegel, TA li 
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8EF"~.461JN4 f:INES 6ESCHULPI4TEIJ . . 
(Bt!~HT&, IN WtU.H Ro~t6ER U#D SACHLI(HfiR WEI~ DIE 8E fRAGU/J(r DO!i!cH

ttEF0HRr 1111/ll>l) 

Sozialtherapie in der JV A 
Tegel- "Ein Psychodrama 
ganz besonderer Art" 

Eigentlich soll dieser kune 
Bericht nur eine Bestandsauf
nahme sein, ohne Wertung, aus 
der Sicht eines Klienten. Es wird 
mir aber nicht gelingen, völlig 
emotionlos diese von Frau Dr. 
Essler "beherrschte~ Einrichtung 
und die dort stattfmdenden ,,Be
handlungsmethoden" zu be
schreiben. 

Ich bin nun genau drei Jahre 
hier, mit den Nerven am Ende, 
körperlich krank und meine Seele 
ist total "plattgetrampelt". ,,Einer 
der vielen Erfolge, die eine So
z.ialtherapie wohl bewirken 
soll?!" Anders kann icb mir mei
nen Zustand nicht erklären, wo
bei ich durch Ärzte von draußen 
dahingebend aufgeklärt wurde, 
daß meine Krankheiten fast aus
schließlieb psychosomatischer 
Natur sind, was mir vor meiner 
,,Behandlung" hier völlig unbe
kannt v,;ar! Das Erschreckende je
doch ist, daß ich nicht der einzige 
bin, dem es so geht. 

Es soll nun nicht so aussehen, 
daß alle, die hier sind, krank 
sind, es gibt auch einige, die phy
sisch und psychisch m der Lage 
sind, sich abzuschirmen. Die je
doch, die labil sind und mit tat
sächlichen Problernen hier auf 
Hilfe hoffien, sind leider sehr 
alleinge1assen und den unver
stil.ndlichen, nicht nachvollzieh
baren ,,Ei.nflillen" unserer ,,Köni
gin" ausgeliefert. 

Ich muß das so ausdrücken, 
denn obwohl Therapeuten hier 
zwar allein arbeiten, aber in 
Teams über Werdegang und Be-

handJung von Klienten entschie
den wird, hat doch ,.Sie" immer 
noch die letzte Entscheidungs
macht, und die nutzt ,,Sie" auch. 
Selbst Therapeuten und Beamte 
stehen oft bei diesen ,,letzten 
Entscheidungen" vor Rätseln? 
Wie soll es da erst den Klienten 
gehen? 

Der staudige Therapeuten
wechsel spricht da wohl fiir sich~ 
Der Krankenstand ist hoch! So 
mußte z. B. ein Therapeut (zu
ständig filr ca. 12 Klienten, 
wenn's hoch kommt) fi1r ca. 30 
Klienten tätig werden. Daß der 
keine Therapie mehr machen 
kann vor 1auter Schriftkram, ist 
wohl logisch! Zumal er alles 
zweimal machen muß, weil Frau 
Dr. Essler ewig noch irgendwel
che EinWände findet Wld die Ent
scheidungen der Therapeuten 
nicht einfach akzeptiert, obwohl 
diese ja Fachkräfte sind und fach
lich wohl in der Lage, selbst zu 
entscheiden?! 

Der Krankenstand der Beam
ten ist noch erschreckender. Ca 
die Halfte der Bediensteten ist 
krank?! Die andere Halfte hält 
aus und hofit aufBesserung. Wo
bei die H1i1fte dieser Hälfte nur 
noch resigniert ihren Dienst ver
richtet tmd die andere Hälfte sieb 
noch tatsächlich um WlS bemüht 
und versucht zu retten, was zu 
retten isl Das soll erst mal hei
ßen: ,,Die Sozialtherapie ist ge
storben", aber keiner will siebe
erdigen. Schon gar nicht Frau Dr. 
Essler. "Sie glaubt nach wie vor 
an einen Toten!" 

Jetzt noch einige Beispiele der 
Handhabung der Sozialtherapie: 

l. Gute Ausstattung der Haft
räume. Jeder kann sich ohne viel 

Ärger einigermaßen hauslich ein
richten. Das wird geduldet und 
ist ein toller Vertrauensbeweis 
der Anstalt.sleitung. 

2. Wir haben Küchen, Wasch
maschinen, bekommen jetzt Fern
seher (nach etlichen Jahren), Du
schen auf den Stationen, dürfen 
öfter telefonieren und haben 
mehr Sprecbzeiten als andere 
Häuser. Zudem kommt noch die 
Langzeitsprechsttmde (,,Liebes
zelle" ), die filr \'it:le (leider nur 
verheiratete oder langjährige Be
ziehungen) eine Möglichkeit der 
intensiveren Kommunikation ist. 
Frau Dr. Essler hat sich dafllr 
stark gemacht, sehr sogar. Das ist 
der Beweis, wie stark sich Frau 
Dr. Essler machen karm, wenn 
sie will. 

3. Die Beamten geben sich 
Mo.be und sind im großen und 
ganzen daran interessiert, ein 
gutes Klima zu erhalten. Leider 
haben sie zuwenig Handlungs
ge\\>-alt. Man traut ihnen wohl 
zuwenig zu 

Das war das Positive, da ich 
die Gruppen (Aquarium-, Video-, 
Theater-, Fremdsprachen-, Koch-, 
Bastei- und Aikidogruppe) nicht 
erwähne, da sie nur sporadisch 
betrieben werden oder gar nicht 
mehr bestehen. Ach so, den 
Kraftsportraum habe icb noch 
vergessen! Eine gute Einrichtung 
fi1r viele. Danke, Frau Dr. Essler! 

Jetzt aber die negativen Seiten. 
Das fll.ngt an bei der arztliehen 
Versorgung. Erst vor 14 Tagen 
fiel ein Klient, plötzlich blauan
Jaufend, um. ,,Leider während 
der Mittagsruhe." Die Sanis, die 
im Haus waren Ga im Haus, 20 m 
entfernt), venviesen auf den Not
dienst im Haus ll!!'n Gefangene 
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mußten Erste Hilfe leisten, tmd 
eine Beamtin unterbrach ihre 
Pause, um zu helfen. Es stellte 
sich später heraus, daß der Klient 
,.nur'· einen Kreislaufkollaps 
hatte. Es hätte aber auch ein In
farkt sein können. 

Das ist kein Einzelfall! Das 
schlimme daran ist. daß auch 
dieser Klient durch starke 
seelische Belastung (er ist 
körperlich topfit) zusammen
brach. Mir selbst geschah das 
schon des öfteren. Ich selbst habe 
schon zwei Tote lrier erleben 
müssen, wobei bei einem meiner 
Meinung nach hätte geholfen 
werden können durch .bessere 
ärztliche Versorgung. Fazit: Es 
steht traurig um die ärztliche 
Versorgung! 

Nun zur eigentlichen Therapie, 
die ja jeder Therapeut individuell 
gestaltet. Es entstehen dadurch 
leider sehr viele Ungleichbehand
lungen. 

Vollzugspläne werden zu spät 
erstellt oder gar nicht! Vollzugs
lockerungen sind mit größten 
Problemen verbunden, wenn man 
sie en.'tmal hat?! Freigllnger in 
der SotbA ist so was wie die 
,,Krönung" der psychischen Be
lastung. 

Sperren und andere einschnei
dende Maßnahmen werden bei 
kleinsten Vergehen blitzschnell 
v.'Üksam. Wobei der soziale 
Aspekt (Verlust des Arbeitsplat
zes, Wohnung, Beziehung etc.) 
keinerlei Rolle mehr spielt. Daß 
das Leben draußen anders ist als 
hier, hat wohl noch niemand be
merkt, außer den Therapeuten 
und Beamten. Die stehen nämlich 
oft verständnislos daneben und 
sind machtlos gegen Entschei
dungen von Frau Dr. Essler, ob
wohl in der Behandlungskonfe
renz (Team) anders entschieden 
wurde. OftjUr den Klienten, um 
zu retten, was zu retten ist und 
nicht zerstören, was noch nicht 
ganz zerstört ist. 

Die meisten der Klienten hier 
haben Alkoholprobleme (kleinere 
oder größere), eigentlich tragisch 
filr den Betroffenen. Für Frau Dr. 
Essler ein Aspekt der Schuld und 
Willensschwäche. Für einige 
Therapeuten (Mehrzahl) eine 
ernstzunehmende Krankheit, die 
nicht durch Strafen geheilt wer
den kann (da hat Frau Dr. Essler 
wohl einige Vorlesungen ver
säumt). In solchen Fällen sind 
Sperren unausweichlich. Der 
Therapievorschlag von Frau Dr. 
Essler beißt "Gruppenbesuch", 
wie auch immer! Alkoholtherapie 
als Allheilmittel fiir Allis. Nicht 
falsch, aber nicht immer ange
bracht. Zumal man nicht zu einer 
Gruppe kann, wenn man gesperrt 
ist. 
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= Allcohol =,wohl das liebste 
Hobby" von Frau Doktor. Ich per
sönlich habe die Vennutung, daß 
sie dermaßen schlechte Erfahrun
gen mit Allcis gemacht haben 
muß, daß bei ihr eine wahre 
Phobie gegen Allcis entstanden 
ist, warum auch immer! 

Trinken in der Anstalt ist nicht 
so tragisch!? Daß aber ein Frei
gänger ein ordentliches Leben 
draußen ftlhren soll und dabei 
auch mal ein Bier trinkt zum 
Abendbrot. auch malauf der Ar
beit oder überhaupt und dann 
noch 0,2 CJ6o oder einige CJ6o mehr 
bei seiner Rückkehr bat, was in 
einem normalen Leben nicht in
teressiert, ist hier von immenser 
Bedeutung und ftlbrt unweiger
lich zu Sperren und Ablösungen. 
Natürlich nicht bei allen!!! Frau 
Doktor entscheidet, wessen so
zialer Stand erhalten bleiben soll 
und wessen ruhig kaputtgehen 
kann. Makaber aber Realität, wie 
ich mit etlichen Beispielen be
weisen könnte. 

Da hat's ein Drogenabhängiger 
schon einfacher. Der leidet zwar 
genauso unter seiner Sucht 
(Krankheit), bat aber hier den 
Vorteil, nicht pusten zu müssen. 
Bei ihm kann das soziale Umfeld 
unbemerkt zerstört werden, was 
ihm wohl ebensowenig hilft. Eine 
wirldich hilfreiche Therapie kann 
Frau Doktor aber auch nicht be
nennen. Die liebste ihrer "thera
peutischen Weisheiten" lautet 
,,Ich verstehe Sie ja, mm ist es 
aber Zeit, daß Sie mal was filr 
sich tun." Und das bedeutet ca. 
sechs Monate Sperre zum Nach
denken. 

Hinzu kommt, da Freigänger, 
die sich selbst verpflegen müs
sen, nicht mal was Eßbares in die 
Anstalt einbringen dürfen, und 
von DM 25,- Freigängereinkauf 
kann man wohl kaum leben! Man 
kann sich ja auch hier verpflegen 
lassen!! Das bedeutet: Abend
essen, Mittag, Fr1lhstilck, alles 
abends um 22 Uhr zu sich zu 
nehmen, was bei unserer Verpfle
gung schon zu normalen Zeiten 
eine Zumutung ist. Des weiteren 
werden Urlaubsanträge, Aus
gänge und Wochenendurlaube oft 
schlampig bearbeitet, so daß Ur
laubsscheine fehlen, Ausgangs
scbeine falsche Daten oder Zeiten 
haben oder spurlos ver
schwinden. 

Ich könnte noch seitenweise 
schreiben, ich will aber nicht 
mehr! leb denke, das genügt erst 
mal. Nur noch soviel! Sozialthe
rapie in Tegel ist ft1r Leute mit 
starken Nerven, absoluter körper
licher Gesundheit und einem gro
ßen Maß an Humor. Denn nur 
wer diese Dinge bat, wird hier 
unbeschadet entlassen. Und nicht 

etwa zum 2/3-Zeitpunkt oder vor
zeitig, wie von vielen angenom
men. Nein, dazu bedarf es noch 
einer großen Portion Glück und 
einem riesengroßen Engagement 
des zustandigen Therapeuten. 

Ich hoffe, mit diesem Bericht 
niemanden verletzt zu haben. Er 
sollte zum Nachdenken anregen! 
Vielleicht ist es mir geglückt. 
Sollte ich dennoch, nach Erschei
nen dieses Berichts, in eine an
dere TA verlegt werden, ist das 
nichts weiter als eine ,,normale" 
therapeutische Maßnahme. Denn 
Kritik an Frau Dr. Essler und 
,,ihrer'' SothA sollte man mög
lichst vermeiden. Das ist so un
getl1hr das Schlimmste, was man 
tun kann oder der beste Weg, 
ohne Probleme aus dieser Anstalt 
"entfernt" zu werden, da man ja 
,.offensichtlich" nicht therapie
willig ist. Schade um diese 
,,SOthA". 

Der Gedanke war gut! Die 
Umsetzung des Gedanken hier in 
Berlin unter der jetzigen Leitung 
wird wohl ein ewiger Versuch 
bleiben, obwohl es wohl schon 
mal besser war! Eine Frage 
bleibt: ,,Warum geht's in anderen 
therapeutischen Anstalten der • 
BRD?" 

U. Schöffe! 

1'\otrt.Oiascn e Seetsorge 
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An 
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Uber den verantwortlichen Redakteur 
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Sehr geehrter Herr Benrion, 
verehr~• O&aen und Herren, 

,.....CO ... ~. )t 
•··- ~•le .Uat 

nach vergeblichen Verauchen Sie, Herrn Henrion1 teletoniach su er
reichen, teile ich Ihnen auf dieaem Wege mit, da& in dem o.a .Ar• 
tikel die Darstellung, du Kath. Phrrut in der JVA '!'egel habe 
eigenmKchtig den Beginn der Gottea4ienotzeit fUr den Kath. An· 
aultsgotteadienot auf 10.00 Uhr teatg81etzt, · uchlich faUch .c«. 
Richtig iat, dd die Anataltaleit.ung in einer BaueverfUgung dieo 
ao teatgeachr!e~n hat. Nach Bekanntwer4en derselben habe ich 4ie 
betroffenen evengeliaehen MitbrUder konaultiert un4 vir haben 
e ine Verauchaphaoe vereinbart, dieae zeitra~elung einsuhalten. 
Pajnlieh !ir~e ich, vie Sie die evangeliachan MitbrUder preiege-
b~~ und ihre Arbeitavelee akissieren. 

Mit freundliche~ GruS 

?~ 
( Potor VU.Oo111 ) 
.u...u-.... 
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(Der Tagesspiegel vom 16.-'.1993) 

Kritik am Stillstand der Drogenpolitik 
(Der Tage 

KriminaHt 
AL-Stadträtin: Methadon-Vergabe trou Ankündigung nicht ausgeweitet I Krüger: Sozialbehörde ist schuld BKA: Verfiecbtung 
Der lür Drogenpohllk verantwonhche gend~horde sc:blaft offenbar· Krugers 

Jugentlsenator Tbomas Kruger (SPO) er· Pressesprecher Tborsten Sdlilhng stellt 
tullt 'se~n rigenH Versprechen nicht, die d1e Lage so dar- Sen vier Monaten H~e 
Verga~ von Ersatzdrogen deutheb aunu· e~n entsprechender Vorgang be1 der Se· 
wellen 01esen Vorwurf erhob gestern natssoz1alverwaltung, .wu s~nd daran 
T1erganens Gesundheusstadtrattn Sabme mcht sc:huld' ctne Wiederum andere Ver· 
N1tz·SpaU (AL) Df!ru1t bekommen tn Ber· s1on kommt von der Scrualbeborde .Kru· 
lul rund 600 dl!l 8000 biS 10 000 Abbang1· ger hat uns vor e~nem Monat geschrieben, 
gen 1Uegafer Drogen vom Ant Methadon. WJr h.tben Jedoch unbeantwonete ROck· 
Olt Behandlung mit dvn Ers.tzop~at Wird fragen Zudem mu.6 dte Innenverwaltung 
JtWaib durc.h Sonalatbe1ter begleitet Bre· noch wegen der Kosten bete1ligt werden', 
men oder Hamburg holen g811lndhtllhch erlauten Wollgang Zuge!. der Sprecher 
sc:hwer gesc:hlidlgten Abhling1gen. d1e !ur von Senatonn lngnd Stahmer 
drogenfreie Entzugstherapien n1cht m Fra· Als lnd11. fur etne .Paralyse der Drogen· 
ge kommen. im VerblltniJ zur don•gen polillk' tn der Jugendverwaltung wenet 
Zahl der Süchtigen wesentllch mehr Er· d1e Stadtrattn auch .den fehlenden Neuan· 
satzdrogenbehandlungsplatze an sagte lang· tn Krugers Drogenreferat nach dem 
sie. ln Bremen bekamen 30 Prozent der Weggang des Landesdrogenbeauftragten 
Suchugen Methadon Wollgang Penkert Anlang des Jahres D1e 

Jugendsenator Kruger hatt .. llch 1m ver· Stelle wurde von der Verwaltung b1~lang 
gangeneo Jallr das Ziel gesetzt. d1e Berb· rucht Wieder ausgeschrieben. Penkens 
ner Zahl der Methadon·Tberap1en auf 1300 komm1ssartsc:he Nacbfolgenn. Ellnede 
zu vergroßern. Als Voraussetzung dahlr Kollu raumt selbst etn. daß die derze111ge 
wollte er Ober sogenannte Euuellallh1lfe ArbeitsSitUation .schWierig' se1 Den Vor· 
laut Bundessotlalhlllegeset:: d1e psychoso· wurf, untatlg zu setn, weist Frau Koller je· 
ztale Unterstützung SICherstellen. Nitz· doch zuruck Man bemühe s1ch zum Sei· 
Spatz; .Es geschieht aber n1chts, dle Ju· sp1el. d1e ÜbernachtungseiDrichtung hlr 

(OcrTagessptegel \Om 12 S 1993) 

Limbach: Bilanz für offenen 
Strafvollzug erfolgreich 

S ieben Prozent der Gefangenen kehrten nicht in Haftanstalt mriick 

Nach Angaben der Justl%verwaltung habe, gebe es zu den 1m Strafvollzugsge
verlluft dte Lockerung der Haftbedtngun· sen vorgesehenen Resoziali.sierungsmaß. 
gen bel90 Prozent der Gelangwen UD offe- nallmen keme Alternative. .!'ur durch \'1!1'· 

nenen Vollzug erfolgreich. Von Dezember entwortungsbewußten. aber auch konse-
1990 biS zum 30. NO\-ember Jtltll 5221 Ge- l quaneo EtnSatz der Unterl>nngung im of· 
fangene UD offenen Vollzug gew.an. Von fenen Vollzug und durch dOSlene Fret· 
dtesen belrotreuen Hlttlmgen w~en lecbg· be!l.sftorgaben ltonnen Strafgefangene auf 
Ucb slebtn Prount nicht in dte Haftanstalt em Sllll.ffre1es Leben nach ihrer Haltzeit 
Ntilcltgekehn. teilte die Jusuzverwaltung real1tatsnah vorbetettel weroen·, sagte die 
11111. Senalol'\n 

Ein Prouni hebe 10 dJesam Zeltraum er· E1ne unvorbereitete Haftentlassung fuh· 
neut eine Straftat begangen, und zwei Pro· re demgegenOber zu bä.uligerer ROckfaJ. 
unt selen aus der AriStalt entWichen. Oie ligkelt und damit zu einem deutlich größe. 
Erfolgsbilanz in dieser Zelt llege höher als ren Sicherheitsrisiko für die Allgemein· 
1ene der vorangegangenen Jallre. auch se:1 he1t. 
die Zahl der Gefangenen 1m offenen Voll· ln den vergangeneo ~onaten war dJe 
zug er~b)Jch erhöht worden. Ju.stizsenatonn nach einigen spektakula· 

in den Jahren 1988 bis 1990 waren 3303 ren AUJbruchen aus Haltamtalten unmer 
Haftlinge im offenen Vollzug. die Erfolgs- wieder ln die Kritik- vor allem der CDU
quote lag bel 87 Prount. Durch eine gelin· geraten und biSWeilen als Begründerln 

suchuge Frauen .Hera· nach der Strel· 
chung von Bundesmitteln dauerball zu SI· 
ehern Wie bei der Methadonauswellung 
sette die Jugend~horde dabei auf Ftnanz· 
quellen aus dem SotJallulfetopl 

T1erganens GtsundheiiS$tadtratm. d1e 
gestern e1n Jahr nach etner be=kltchen 
Drogenkonferen1 Bti&Ju zog. verteilte Je
doch neben Tadel auch Lob !ur Tede der 
landesreqterung Gaundlw1tsseoator Pe
ter Luther iCDU) habe steh fur Schadens· 
begten:Nng bel Drogenebb&ngtgen eng•· 
g1en. pos~ttv sei zum BeiSPiel das .Arnmo
bll' das unmittelbar an Sunetreffpunkten 
W\e dem U·Bahnhof Kurfürstenstraße hel· 
fe Das Mobtl Wlld vom Hause Luther ge
me.nsam mit der Arztekammer hnanz:iet 
und vom \'erem !ur sucbtbeglettende Htl· 
fen. .Fixpunkt', 111 K~rauon mit dem 
Kreuzberger Urban·Krankenhaus betne· 
ben. 

Astnd Le1cht. Soz1al&rbellenn be1 .FIX· 
punkt' .In dre1 Monaten wurden rund 120 
Patienten 1m Arztmobil behandelt. Oie Be· 

I 
tunde smd zum Belspiel Kopnlluse. Krätze, 
Abszesse. Verbrennungen und Folgen von 
Gewalttahgke1ten • bk 

FllANXFt11tT /MAlN, 18. Apnl (d 
Ansätze von Verflechtungen de: 
sierten Kri.minaUUit mlt den Ven. 
sieht das Wiesbadener BundeslaD 
(B*A). Bet einer Analyse-von 456 
Verfahren habe das Amt Iestgeste 
jeden sechsten Fall der I!Uenthd 
verstrickt gewesen seJ. sagte Bl 
dent Ha.ns-LudWJg ZadJert der • 
ter Allgemeinen Sonntagszeitung 

ln Jeden ZWUIZlgJten Fall Je1 
UntersudJung die Justiz \'1!1'WJCk• 

sen, und in einvn .geWlSsell Rah 
en auch Medien betroffert .Es 
durchaus Ansatzpunkte tur KJ 
und organisierte kriminelle Ver 
gen in den Bereichen Medien. Ve~ 
Justiz. Polizei", sagte Zacbert der 

Die Bestechungsfllle. die 10 dt 
Monaten ln Frankfurt und un Ta 
gedeckt wurden, rechnete Zachet 
bereichen" sc:hon zur organisierte 
nalitlltln der Bauwutschaft besc: 
sich .orgamsiene MltU!tersc:baft 
nur auf Bestechungen, ale hlr 

I Berliner Morgenpost \Om 2-' 1993) lnte 
~ Vollzugs-Beamter wegen 

Stasi-Tätigkeit verurteilt 
Der 1 Strafsenat des Kammer· ehe Informationen Ober die Ju· 

ger!cbll Berlin verurteilte den stluollrugMDttalt Tegel geltefort 
4814hnRen Justltvollzug,·Oberse· zu beben Penonalverulcbniue, 
kn!t&r Menfred Braunadorf se· Angaben ilber Inhaftierte sowie 
S!Utl wepn pbeimdleOJtllther über Anpböriaedas VetfiSSUJl81• 
A(eatantttiakeit furd1tSwl und und Saallschutzes sowie westal· 
~techlich~elt w e1nem Jahrund lllener Sicherheitsbeborden 
neun \!oOJien Gefangnis Die Btl 23 Traffeo erhielt der An· 
\'erbll&un5 wurdr auf drei )ehre geklagte jewells 300 bis 400 Mark 
zur Bew.lhtun1 autgeHt%1 Au· t-:ach dem Fund der MfS·Altteo 
ßerdem mußera1ae Geldbuße von war der Angeklagte vom Oienat in 
4000 Ma.rk ublan Toset beurlaubt worden. Wegen 

Der Stra!Nnal fand den A.nge· derHObederStrafemußermitder 
klagten schuld•a. vom 7 MAn: Entlauung au• dem Beamten ver· 
1988 bu Januar 1990 umfangrel· hlltnisn~cbnoo. adnJBM 

(Bcrlmer Morgenpost \Orn -'.5.1993) 
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Wohnprojekt für haftentlassene F 
derte Verwaltungsvorschrift MI H, hieß es .des fidelen Strafvollzugs· bezeu:hnet wor· e WEDDING 
in einer Pressemlttellung, gelungen, alle den. 

dentliches Zuhause zu finden. femt. Heike \'\< 
Gestern eröffnete die Awo in lb· Projektleitung 

geeigneten Gefangenen 1n dieser Resozla- Die letzten Schlagzeilen in d1eser Rieb· Frauen, die aus der Justlzvoll· 
zugsanslall PlOtzensee entlassen 
werden. haben .draußen" oftmals 
WohnungJ·Probleme. 

rem Frauenwohnprojekt n die er- noch nicht rer 
ste Obergangswohnung. Heu~e erwohnungen llsierungsmaßnallme unterzubrtngen tung hatte es im Dezember vergangeneo 

Durch dJe Er!olgsquote sieht sich Justiz. Jallres gegeben. als der Drogenhlindler 
senatonn Jutta Limbach ln Ihrer Politik Kurt Kuchenhecker aus der Untersu· 
best.UI«. .tur e10e dillerenzierte Betrach· chungshaft tn Moabit entWich Nach 
tung des sc:hwiengen Arbeltsleld• Straf· knapp drei Monaten hatte sich Kuchen
vollzug euuutreten· Auch wenn • 10 Ein· becker uo Marz allerdings wieder den Ber· 
zelflllen Fehlentscheidungen gegebtn hner Justizbeborden gestellt Sik 

(Neue Zell ~om ö.S. I993) 

Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) 
hilft ihnen und anderen obdacb· 
losen Frauen seit 1988. ein or· 

ziehen die ersten drei Fauen mit nen die Freut 
Kindem ein. Sie bleiben dort, bis lang wohnen 
sie eine Awo-Dauerwohnung er· 1986 gegriind 
halten. Ober 27 Wolu 

Die Obergangs·Wohnung liegt bereiu fur 111 
nicht weit vom Schillerpark ent· KlndertumZ\ 

"Wir sind doch nicht die Abschnittsbevollmächtigten" 
{Berl.tner Zelllllll 

Bewährungshelfer der Senatsverwaltung für Justiz treffen im Ostteil auf Ablehnung und Ängste 

BcrUa. _V. eno v.u Hausoouche 
machen. denken ,,e!e, Jetzt wiirdea 
s.c abacholt v.~u smd doch nx:ht dje 
Abschrutubevollm.ichuaten, wu 
kommen. um zu helfen" Wolfpol 
E1chs1adter, seu 16 Jahren llcwlh· 
rungshelfer 10 Westberhn. hat Jetzt 
se1n Kontaktbüro in emcr Wohnung 
m der Rosa-Luxembura·Straße mit· 
1cn. 1m Ostberliner Zentrum 1111d 
macht SCit c1mgen ~onaten Erfah· 
runa m1t der neuen K hentel auf 
llc11.ähruna entlassene Straftiter 
ilber 25 Jahre 

E1chstidters Chef. der Leiter der 
soz1alen Dienste be1 der Senats\er· 
waltung für Justiz, Horst Detcn, 
bckrin1111 au> der Ge$amu•cht 
.,Die Überversorgung in der ehema· 
hgen DDR hat zu einer fatalen 
Unselbstlndiakeit acfDhrt. die auch 
d1e Sozialarbeiter der GcrichtJ· und 
Bewahrungsl\llfe zu spOren bekom· 
men " Wlhrend die W1ederemahe· 
deruna im sonalisuschen Swt Sa· 

ehe der Ablelluna Inneres v.'U und 
SJch 1m v.esenthchen m11 ckr Bereit· 
Stellung von Wohnraum und Ar· 
beitsplatz so11.~e lll dta rqclmäßigen 
Meldunaen be1m Absc:brutubevoU· 
mächU&IeD ersch6pfle, ISt die nun 
auch 1m Osten aeltcnde Gerichts· 
und llcwihruopl\llfe auf emc sozill· 
le Begleiluna der Emulperson aus· 
genchtet. _Im Westen", berichtet 
Deten, ,.Wissen dJe Probanden, was 
s.e von ihrem Bewibrungsbelfer 
erv.arten können, und nehmen des· 
5Cn Angebote aufaeschlossen in 
Anspruch Im Osten treffen wir auf 
Verwc1gerung, Veranasugung emer· 
seus und •1el zu hohe Erwanungs· 
hahung andcrcuell)." Dabei seien 
d1e auf Bewährung Entlassenen in 
Bcrlin noch gut dran, sie geraten an 
einen gefesti&~en SOZialen Dienst. ln 
den neuen Bundeslindern miisse die 
Genchts· und llcwihrungshilfe erst 
aufaebaut 11.erden 

ln pnz llcrhn stehen derzeit 

4 400 Erwachsene unter der Auf. 
wchtsplbcht \'On Bcv.ahrunl,hcl· 
fern Im \eraanzenen Jahr lag dJe 
Erfotasrate dJeser SoZialarbeit bct 
69 Prount. Nur bct knapp etnem 
Dnttel der Probanden wurck d1e 
llcwihrunJSStrafe Wldem~fen. Fur 
den Osttell könne man noch ke1ne 
Aussaaen machen, schrinkt der 
SoZlalarben.cr an der Bas1s 10 Mnte 
e1n. Was 1ho bct semer Betreuunas· 
arbctt tm OsttetF ,.direkt erschut· 
ten". 1e1 der cx.uss~ve Alkoholkon· 
sum und darrut etnhergehende Ver· 
e1nsamuna und Verelcnduna 

01e Genchts· und llcwahrunas· 
hllfe als lnstrumentanum der Jusuz 
(fÜr Jugendhebe Wird diC)C So~alar· 
beit von der Juaendverwaltung ge· 
tragen) wurde in den fünfz1aer 
Jahren 10 der alten Bundesrepublik 
entwickelt IDZWischen SCI 10 Berhn 
1n dieser Arbeit e1oe hohe Spenah· 
S1eruna erreu:ht, benchtct der ~11er 
von 157 Sozalarbcn.crn So sc1en 

Spez1alberatcr zur Stelle. dJe bct 
Sucht. Schulden Wohnungsnot und 

1 Arbensplawuchc helfen können. 
II 000 Menschen 1n llcrhn nch· 

mcn deruu - freiWIIha - d1e 
Gcnchtsl\llfe 1n Anspruch. um vor 
Ihrem Rtchter .. bessere Kanen" zu 
haben D1e Sollaiarbeiter schreiben 
nach e1ner Anklaaccrhebung über 
den llcschuldiJten emen llcncht 
über sc1ne Lebensumstande und 
uber sc1n Verhalten nach der Straf· 
tat Die 8cwihrunash1lfe ISt eine 
Auf11chtspn1cht, d1e von Helfern 
allerdinas .. uberhaupt n1c:ht dingi· 
susch. sondern eher als llcglenung 
zur Selbstentwicklung verstanden 
wud", sagt Octen und verweist 
darauf, daß seine Arbeit durch die 
gut ausgebaute Helmut·Ziegner· 
Suftung unterstutzt wird . Die aus 
Landestöpfen gefOrderte Stiflung 
b1e1e1 Ausb1ldunas· 1111d Arbeits· 
pliue SOWie Wohnunterkunfte 

Kann FIScher 

Haftansta 
D•e Jugendllalta 
ltmgrund' plat< 
ten Se04tor 
(SPD Will d1e E 
Junge Straftaler 
neu gestalten. 

(Silddcur.scbe Zeitu 

PrivaterJL 
verliert G 

London (dpa) - [ 
schaftliehe BegJene 
der ln Großbrltan 
Strafanstalten und 
soll, ho.t ln dC!r crsto. 
keltdrei Hlifllinge ·' 
gung der Gelanger 
dlensi (POA) sah in 
Tage Ihre Kntik a 
Europa - von der F 
Einschaltung prive 
treuung 1-on Häftlir 



iegel vom 19.4.1993) 

t und Verwaltung 
mit dein organisierten Verbrechen 
Erste auch Steuern und se1en in anderen Formen 
gani- von KnminallUit aktiv, Die in der Öffent· 
ngen Udlkeit wenig sichtbare .Kriminalität des 
llamt Nadelstrelfens" sei .mitunter sehr viel ge
lmm m~lldlicher 'Bh>diese·Brutalo
,aß in Krlmlnalltllt, die sich au! den Straßen ab
tienst spielt". 
>räsi- Zur Etablierung des organisierten Ver
ikfur. brechens ln den neuen Bundesländern 

meinte Zachert. dort seien .einige erstaun
t der liehe lmmobUiengeschälte• mit Hilfe von 
·ewe- Strohmllnnem im Rotlichtbereich abge-
• sei· wickelt worden. Für eine abschließende 
also Bewertung sei es aber noch zu früh. 

ption Die Welle von rechtsextremistischen 
:kun· oder fremdenfeindlichen Anschlägen hat 
tung, nach EIDSCb!tzung Zacherts ..zummdest 
ung. den Zahlen nach" ihren Höhepunkt über· 
~en schritten. Nachdem im September. Okto
; au!- ber. November und Oeumber des vergan
Teil- genenJahresjeweils rund 1000 Anschläge 
rimi· gerneidet worden seien, gebe es jetzt mo
Jkten naUlch nur noch 250 bis 300 Anschläge. 
nicht .Das 1st Immer noch zu hoch, aber doch ein 
ögen deutlicher Rückgang·, sagte Zachert. 

(Katllolische Kirchenzeitung vom H .1993) 

(Berliner Zeitung vom 11.5.1993) 

Leichte Kost für schwere Jungs 
Theatermanufaktur b spielte in der Jugendvollzugsanstalt Tegel 

.lbre Taschen, Bargeld und 
Schlüssel !aasen Sie bitte draußen. 
Dort sind Schlleß!ächer.• ~und· 
Ucb, aber bestlmmt sagt er das, der 
dierathabende Vollzuiabeamte in 
sommerlich legerer Kleidung. Eine 
automatische Tür, das Tor zur Ju
;endvollzugsanstalt Tegel, in der 
derzeit 1250 männliche Hllttllngo 
untergebracht sind, öffnet sich wie 
von Geisterhand. 

Nachdem wir unsere Personalaus· 
weise abgegeben und untel'lchrle· 
ben haben, daß wir keine Interviews 
mit den Insassen machen ~rden, 
lusen wir auch die Sicherheltskon· 
trolle Qber uns ergeben, bevor uru 
dle mit Funkgeräten ausgesteneten 
Beamten Ober den Ge[ingnlshof ge
leiten. 

Vorbei am ehemaligen Zuchthaus, 
du zwar heute nicht mehr so ge
nannt werden dort, aber Immer 
noch so aussiebt Wir sind hier, weil 

wir mit SO Strafgefangenen dle Auf· 
tuhn.l.ng der Frledr!chsbalner Thea· 
termanutaktur b sehen wollen. Sie 
gaedert heute im Clubraum der Ju· 
stlzvollzugsanstalt Tegel. Auf dem 
Programm steht eine engllache 
Kommödie mit dem Titel .zu dir 
oder zu mir?". Die Geschichte: Ein 
Paar lernt sich auf einer Party ken· 
nen, sie gehen zu ihm. Im Laufe der 
recht turbulenten Nacht, stellen ale 
fest, daß sie ganz verschiedene An· 
aprilehe aneinander h4ben. Er wW 
ein schnelles Abenteuer, sie glaubt 
in Ihm den Mann fürs Leben getun· 
den zu haben. Am Ende bleiben 
belde entduscbt zurück. 

Bez!ehungsprobleme, interessle· 
ren die hinter Gittern? Die Schau· 
spleler waren vor dem Auftritt so 
nervös, daß sie keinen Bissen herun· 
terbekommen haben. .Ein komi
sches Getübl hatte Ich schon bel 
dem Gedanken, vor einem reinen 

Mlnnerpubllkum zu spielen•, ge· 
ateht Keratin Relmann. 

Doch du Publllqun Ist ein aua;e
sprochen dankbares. Nach zM11 Ml· 
nuten Ist das Eis gebrochen, und ala 
am Schluß der Titel ..AUways Iook 
on the brlght slde of Ufe• ertönt, 181 
den belden Darstellern der Applaus 
sicher . • Wann kommt Ihr wieder?" 
fragen die Zuachauer während der 
anschließenden Diskussion und be· 
klagen das geringe Kulturangebot ln 
Te;el. 

Der Techniker der Theatergruppe 
saß selber eln!ge Jahre hinter Olt· 
tem. Aus eigener Erfahrung weiß 
er. wie wichtig es ist, schon tH!luel· 
tig auf die Resozialisierung hlnzuar· 
belten. Es gebe ein Leben nach der 
Strafe, das gemeistert werden muß. 
Dazu gehlSre auch die Teilnahme am 
kulturellen Leben. 

Gabrlela StUt& 

(Der Tagcssp1egel vom 9.5.1993) 

hen· und Ist .au! eine Rüge ohne weiteres 
aufzuheben". 

Jssiert sich die Kirche nicht genug für 
minge und für Getängnisseelsorge? 

Urteile künftig 
binnen fünf Monate 

D1e deutschen Richter müssen künftig 
schneller arbeiten: Innerhalb von fünf Mo
naten nach der Verkundung müssen Sie em 
Uneil emschheßllch Begrundung und Un· 
terschrilt der Justizgeschafts:stelle zulei· 
ten Mit dieser Entscheidung verwarf der 
Gememsame Senat der obersten Bundes
gerichte m Karlsruhe die bisherige Recht
sprechung, die den Gerichten ein Jahr Zelt 
gegeben hatte. Wird die Fünf-monatstrist 
Oberschlitten gilt die betreffende Ent
scheidung als .nicht m1t Gründen verse-

Der Gemeinsame Senat entscheidet. 
wenn em oberster Gerichtshof in einer 
Rechtsfrage von der Entscheidung eines 
anderen obersten Gerichtshofes abwe1· 
eben w\11. Ihm gehören die Prasidenten der 
obersten Genchishofe - Bundesgenchts· 
und Bundesfinanzhol Bundesverwal
tungs., Bundesarbeits- und Bundessoual
gericht - an sowie die Vorsittenden Rlch· 
ter und je ein weiterer Richter der beteiLig
ten Senate. Im entschiedenen Fall halte 
das Bundesverwaltungsgericht die Frage 
dem Gemeinsamen Senat vorgelegt (A%.: 

im Strafvollzug": Nur als ein notwendiges Übel betrachtet 
kna) - Mangeln

! kirchlicher Gre
uppcn an StraWil
lerG<!Illngnisseel
Jie Teilnehmerder 
sehen Fachtagung 
Strafvollzug" in 

·klagt 
orgc werdeseuens 
skonfcrenz stark 
•wohl sie .. eigent-

unbiblisch i~t ... 
:!sorge werde nur 
ig.:s Ubcl gc,ehcn. 

obwohl s1e biblisch ist ... kriu
~ienederPastorallheologe Bal
thasar Garcis, Fulda, bc1 der 
Tagung. an der 70 Seelsorger 
aus Deutschland, Osterreich. 
Dänemark und den Niederlan
den tdlnahmen. 

Garcis bemängelte, daß Ver
besserungen im Strafvollzug 
nureinige Vergünstigungen bc
tri!fen wie Sport oder Fernse
hen. während zentrale Fragen 
nii:hl geklärt o;eien ... Solange 
ein ein'1e11iges und starre> Zen-

maß alsJuristisches Prinzip den 
Maßstab der Inhaftierung im 
Gcfangm~darstellt und das Ab· 
SilUR von Zeit als Genugtuung 
!!ih. so!Jngc wird man den Gc
lnngcncn nicht gcrechr'. bc· 
tontc der Theologe. Seiner An
sicht nach mOßte versucht wer
den. den Tatcr zur Einsicht zu 
bnngcn. Ttltcr und Opfer zur 
Versöhnungund Wiedergutma· 
chung zu fuhren sowie die Ge· 
..ell~d1aft zur Wiederaufnahme 
der Schuld1ycn zu bewegen. 

GmS-OGB 1/92). dpa 

(Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 30..l. 1993) 

Gefangene sollen zu ihrem Unterhalt beitragen 
Niederlande wollen 50 MiUionen Gulden einspuen I Bau neuer Zellen 

1uen 
PR ESSESPIEGEL 
LHE22E2LIECEr 

E.L. DE:-1 HAAG, 29. April. Jn meder- chm für den :wsätllichen Bau von Ge· 
Iandischen Gefängnissen einsitzende Häft· fiingn1szellen Finanzmittel aus emer ge· 
hnge. d1e zu emer Freiheitsstrafe ohne Be- planten Steuererhöhung auf Bennn· und 
währung ,·eruneilt worden sind. sollen Dieselkraftstoff zugesagL Hu·sc:h Ballin 
künft1g emen finanziellen Beitrag zu ihrem .agte. "Wenn ~tZJ ein Problem akut ist, 
Lebensunterhalt leisten. Das sagte Justit- dann ist es der Mangel an ZeUenplitun. 
mimstcr H1rsch Ballin jetzt auf einer D1e Glaubwürdigkeit der gesamten Recht· 
C'DA-Paneiveranstaltung. Die Höhe des $prechung steht und fällt mit einer ausrei· 
monatlichen Eigenbeitrages für Häftlinge ehenden Zc:llenkapazilät." Dies sei auch 
soll sich nach Angaben Hirsch Ballins an der Grund, weshalb das Kabinett trotzder ng (33} von der 

ir haben zehn 
rte kleine Dau· 
m~ielet. in de
wa zwei Jahre 
en. • Das erste, 
'rojekt, verfügt 
en und wurde 
Jen und deren 
;eaufZeiL fwr 

l 14.4. 1993) 

berfüllt 
I .Haus Kie· 
>allen Nah· 
tas Krüger 
!lung für 40 
1bauen und 

)[0. 10.4.1 993) 

~dienst 
ngene 
rste pnvatv.irt· 

für Häftlinge, 
Gefangene zu 

;chten bringen 
:be seiner T!i~lg· 
en·. Dle Vereini· 
.rter im Staats· 
lilanz der ersten 
· - ersunals ln 
mg betriebenen 
räfte in die Be
>estätigL 

(Berliner Morgenpost vom 29.4.1993) 
dem Sozialhilfekostensatz für Alleinste· finanziellen Enge Mittel flir den Bau wei· Verband fürchtet: nlerung nötig. Ohne Sofortmaß· 

nahmen und Gesundheitsschutz 
muß die JV A geschlossen wer· 
den", fordert joachim Jetscb· 
mann. Vorsitzender des Verban
des der Justizvollzugsbedie05te· 
len Justizsp.recberin Uta Fölster 
wies dies zu11ick: .Laut Untersu· 
chung sind nur drei Stellen im 
Keiles betroffen. ~enschen sind 
nicht geffhrdet. • cc 

hende. der 1230 G ulden (umgerech.nct terer Gefangniszellen zur Verfügung ge-

Frauen-Gefängnis 
asbestverseucht 
Sind Mitarbeiter und !IISJlssen 

der Frauen·Justizvollzugsanstalt 
am Friedrlcb.Qibricbt-Damm in 
Charlottenburg durch Asbest be
drobt? .Nach einer Untersu· 
chung von 1990 ist eine Grundsa· 

rund 1100 Mark) beträgt.. orientieren und stellt habe 
von Jedem Gefangenen unabhängig von Wegen der fehlenden Zellen mußten 
seinen linan:dellen Verhältnissen zu zahlen nnch Angaben des Justizministers im er-
sein sten Quartal dieses Jahres 1247 festgenom· 

Der Justinninister bofft.. auf diese Weise ~ Tatverdiichiigc wieder fre1gelasscn 
SO Millionen Gulden einsparen zu können, werden. Als Ursachen für den Zc:lh:nmagel 
d1e er für den BetrieOOl.nterh.alt von 1000 nannte Hirsch Ballin die Zunahme schwe· 
zusätzlichen Gell!ngniszellen verwenden rer Verbrechen. längere Untersuchungs-
will. d1e das Justizministerium nun bauen hafutiten sowie die Verhängung \On län-
wird. Die Regierung haue ,·or zv,·e. Wo- geren Freiheitsstrafen. 

(Berlrner Zeitung \'Om 7 ·U993) 

Rechte Parolen hinter Gefängnismauern 
Häftlinge brüsten sich mit rassistischen Taten I Propagandamaterial kommt per Post in den Knast 

Der Rechtsradikalismus maeht 
auch vor den Gefängnistoren nlcht 
halt. Hältlinge ziehen slch Bomber· 
jatken U~r. Neonazis schlc.ken 
Ihre Postillen ln den Kna.sL "Seit 
Royersw«der und Rostoclc ist es 
.ln', reclu.s zu sein", stellt der Ltlter 
der Jugendstrafanstalt Bulin, Ma· 
rhu Fiedler, fest. 

Swlz erzählt der junge HiftHng 
seine Geschichte: Einen TUrken 
habe er aus der S·Bahn geschublt., 
deshalb sitze er ein. Die Wahrheit al· 
lerdlngs ist eine andere. Nicht einen 
Ausländer. sondern eine deutache 
Frau hat der junge Mann umge· 
bracht. .Selbststilisierung• nennt 
Fiedler das Verhalten, das er nicht 
nur bei diesem Häftling beobachtel. 
St:rattllter, die nicht wegen auslll.n· 
derfeindlicher Taten verurteUt wur· 
den, geben sich immer blutiger 
recl!tsradlkal, .um Ansehen Im 
Knut zu gewinnen.• 

Zwar verbUJlt niemand der knapp 
400 Häftlinge der Jugendstrafanstalt 
eine Freiheitsstrafe wegen derart!· 
ger Straftaten. Gleichwohl regl· 
strlert der Anstaltsleiter seit mehr 
als einem Jahr eine Veränderung ln 
dem Verhalten der Inhaftierten. 

Ausländer werden 
undiflerenziert abgelehnt 

Ausländer würden undlfferenzlert 
abgelehnt, Versuche unternommen, 
nicht mit ihnen zu arbeiten oder in 
einer Zelle zusammengelegt zu wer· 
den. So wollte eine Gruppe Branden· 
burger Häftlinge in der Berliner Ju· 
gendstrafanstalt verlegt werden. Die 
Begründung: In Brandenburg gebe 
es nicht so viele .Kanaken". 

Einen Rechtsruck in den Gertlng· 
nissen hat auch Jugendsena!Dr Tho· 
maa Krüger (SPD) registriert. Er be· 
fUrchtet, daß Jugendliche Im Knast 
reehtsradikale Gesinnungen Ober-

nehmen. Um das zu verhindern. 
plan~ er den Ausbau des Wohn· 
belms .Kiefemgrund". Innerhalb 
der kommenden Jahre sollen die 
Plltze von 23 auf hundert erweitert 
werden. 

Inzwischen haben auch rechtsex
treme Gruppen die Gefängnisse als 
Absatzmarin tür ihr Propagandama· 
terlal entdeckt. So versorgt dle 
.H!Usorganlsatlon für nationale 
pollilaehe Gefangene und deren An· 
gehörige•, der einst auch der Neo· 
nul Michael Kühnen angehörte, die 
Häftlinge mit Flugbllittem. Da 
wurde die Zeitung ,.Europa vor• aus 
dem Republikaner· Umfeld slcherge· 
stellt. Die Gefängnisleitung hat sich 
auf die ungebetene Post eingest~llt. 
Sie kontrolliert die Briefe. Rechtsex· 
treme Schritten werden den Adres· 
p ten erst nach ihrer Entla.ssuna 
aua dem Ge[ingnls ausgehändigt. 
Eine unbefriedigende Ulsung, 

räumt Fiedler ein. 
Ebeßllo warnt der Anstaltsleiter 

vor einer Überschätzung des Rechts· 
rad!kallsmus .• Rassismus Ist keine 
Eigenheit der Deutschen. Auch Aua· 
!Inder untereinander mögen alch 
nicht. • Rechtsradikalismus sei viel· 
fach ein Protest in einer Zelt, in der 
die Slnnvermlttlung fehle, e in Zel· 
eben tür die Suche nach ldentltit. 

Anstaltsleitung setzt au! 
multikulturelles Konzept 

Deshalb se~zt die Jugendstralan· 
stalt nicht auf Ausgrenzung. Ihr 
Konz.~pt heißt Mischung. In allen 
Bereichen werden dle Häftlinge 
multikulturell untergebracht. Ob in 
den Zellen oder bei der Arbeit, sie 
müssen lernen, miteinander umzu. 
gehen. Im Anti·Gewalt·Seminar be· 
faßt sich eine Hättllngsgruppe mit 
dem Problem. Slgrid Avereaeh 
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LANDGERICHT BERLIN 

Beschluß 

547 StVK (Vollz) 246/92 

In der Strafvollzugssache 

des Sprechers der Gesamtinsassenvertretung 
... wegen Beteiligung der Gesamtinsassenver
tretung 

hat die 47. Strafkammer - Strafvollstrek
kungsk.ammer - des Landgerichts Berlin am 
1. Man 1993 beschlossen: 

1. Die Antrage auf gerichtliebe Entscheidung 
vom 8. Oktober 1992 werden verworfen. 

2. Der Antrag auf Bewilligung von Prozeß
kostenbeihilfewird abgelehnt. 

3. Der Antragsteller hat die Kosten des Ver
fahrens und seine notwendigen Auslagen zu 
tragen. 

4. Der Streitwm wird auf insgesamt DM 400,
festgesettt. 

Grinde: 

In der Justizvollzugsanstalt Tegel existiert 
entsprechend den Vorstellungen des § 160 
StVollzG i. V. m. der Austwuungsverordnung 

zu § 160 StVollzG schon seit langem eine 
Gesamtinsassenvertretung. Mitglieder der Ge
samtinsassenvertretung sind die Sprecher der 
Insassenvertretungen der Teilanstalten und 
deren Vertreter. Die Mitglieder der teilan
staltliehen Insassenvertretungen werden 
direkt von den Strafgefangenen gewahlt. 

Auch die Gesamtinsassenvertretung wählt -
ebenso wie die teilanstaltliehen Insassenver
tretungen - aus ihrer Mitte einen Sprecher. 
Dieser hat die Aufgabe, die laufenden Ge
schafte im Rahmen der von der Gesamtinsas
senvertretung gefaßten Beschlüsse zu ftlhren. 

Der Sprecher der Gesamtinsassenvertretung, 
Ralf R, stellte hier am 8. Oktober 1992, bei 
Gericht am 14. Oktober 1992 eingegangen, 
als Sprecher der Gesamtinsassenvertretung 
mehrere Anträge auf gerichtliche Entschei
dung. Tm Verlauf dieses Verfahrens, n!mlich 
am I. Dezember 1992, verlor er sein Amt, 
und am 13. Dezember 1992 wurde Gerd 0. 
zum neuen Sprecher der Gesamtinsassen
vertretung gewählt. In dieser Funktion ftl.hrte 
er das gerichtliche Verfahren weiter, d. h. 
ebenso wie sein Vorgänger unterzeichnete er 
Schreiben an das Gericht mit ,,Der Sprecher" 
und ftlgte seinen Namen hinzu, verwendete 
als Briefkopf "Grv, der Sprecher". Die 
Schreiben an das Gericht wurden auch weiter
hin in der "Wir-Form" verfaßt, so wurde der 
mit der Formulierung "Wir beantragen" ge
stellte Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
nun mit der Formulierung "Wir halten 
unseren Antrag fllr begrtlndet" aufrechter
halten. 
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Die Tätigkeit der Gesamtinsassenvertretung 
gestaltet sich entsprechend der Hausverfll
gung Nr. 7-1991 über die Insassenvertretun
gen lUlter anderem so, daß jeden ersten Mon
tag im Monat ein Treffen der Gesamtinsas
senvertretung und der Anstaltsleitung durch
geftlhrt wird. Tm Rahmen dieser Gespräche, 
an denen meist der Vollzugsleiter, dessen 
Mitarbeiter und häufig auch der Anstaltsbei
rat teilnehmen, kann die Gesamtinsassenver
tretung Themenlisten einreichen, die dann er
örtert werden. 

Im vergangenen Jahr arbeitete in der Zeit von 
Februar bis August 1992 in der JVA Tegel 
eine Arbeitsgruppe zur Neu.strulcturierung der 
Anstalt An dieser anstaltsinternen Arbeits
gruppe, deren letzte Sitzung am 17. August 
1992 stattfand, nahmen neben der Anstaltslei
tung u. a. auch der Anstaltsbeirat Wld der Per
sonalrat der JVA Tegel teil, der Gesamtinsas
senvertretung wurde die Teilnahme nicht ge
stattet. 

Die in der Arbeitsgruppe entwickelten Pläne 
zur Neustrulcturierung der Anstalt haben das 
vorrangige Ziel, die Behandlungsmöglichkei
ten und Gestaltungsmöglichkeiten der Voll
zugsbedingungen sowohl ftlr Gefangene mit 
einer bestehenden Drogenproblematik:, als 
auch fllr Gefangene, die keinen Umgang mit 
Drogen haben, zu verbessern. Man erhofft 
sich von der denmAchst geplanten Umsetzung 
der Neustrukturieruogspll!ne u. a. eine Ein
dl!mmung der allgemein bekannten Drogen
problematik in der JVA Tegel. Im Verlauf der 
Tätigkeit der Arbeitsgruppe befaßte man sich 
auch häufig mit Angelegenheiten der An
staltssicberheit und -ordnung, der diesbezüg
lichen Organisations- und Verfahrensweise 
und auch mit Personalangelegenheiten. 

Die Gesamtinsassenvertretung wurde aber im 
Rahmen der regelmaßigen Gespräche llber 
den Stand der Planung informiert. Ihr wurde 
von der Anstaltsleitung empfohlen, eigene 
Vorstellungen zur Neustrukturierung zu ent
wickeln. Die Gesamtinsassenvertretung er
stellte so ein eigenes Strukturplanungskon
zept, das sie der Anstaltsleitung noch vor dem 
Beginn der Umsetzungsphase der Neustruktu
rierung vorlegte. Am 5. Oktober 1992 bean
tragte der Sprecher der Gesamtinsassenvertre
tung erneut, im Rahmen der Planungsgruppe 
angehört zu werden, und beschwerte sich dar
über, daß dies in der Vergangenheit nicht 
erfolgt sei. Eine Teilnahme an der im übrigen 
bereits nicht mehr offiziell tagenden Arbeits
gruppe wurde noch am selben Tag mündlich 
abgelehnt. 

Daraufhin stellte der Sprecher der Gesamtin
sassenvertretung, Ralf R, mit Schreiben vom 
8. Oktober 1992 folgende Antrage auf gericht
liche Entscheidung: 

l. Die JVA Tegel zu verpflichten, die Vertre
ter der Gesamtinsassenvertretung in Zukunft 
intensiver an den Beratungen und Arbeits
gruppen von allgemeinem Interesse zu betei
ligen. 

2. Die Ausgre:n.zung aus der Strukturplanungs
gruppe als rechtswidrig und ermessensfehler
haft festzustellen. 



'der lichtbhck' - Mai/ Juni 1993 

3. Dem Antragsteller Prozeßkostenhilfe .lU ge
wahren 

Er ist der Anslcht, daß steh aus den RegeliUl
gen der§§ 160, 161 StVollzG i. V m der AV 
zu§ 160 em Anspruch auf Tetlnahme nunde
stens emes Vertreters der Gesamttnsassem·er
tretung an der Arbettsgruppe ergebe. Dieser 
Anspruch folge auch daraus, daß Gegenstand 
der Planung in der Arbeitsgruppe u. a dle 
Hausordmmg set Zu dlesem Bereich set die 
Anstalt aber g~en, die Gesamtinsassen
vertretung anzuhören, d h thr Gehör m der 
Arbeitsgruppe zu gewahren Auch dies ergebe 
sich aus der AV zu§ 160 StVollzG 

Da im Obngen auch der Personalrat und der 
Anstaltsheualm der Planungsgruppe betei.l.Jgt 
waren, führe dte Anwendung des GleJchhetts
grundsatzes zu den emgeforderten Mitwir
kungsrechten. 

Die NA Tegel beantragt, 

die Antrage auf gerichtliche Entscheidung als 
unzuläsSJg zu verwerfen. 

Ste ist der Anslcht, daß die Gesamtmsassen
vertrettm,g k:em Antragsrecht un Smne des 
§ 109 StVollzG habe. Da es SJch bet § 160 
StVollzG lediglich wn einen Programmsatz 
handele, bange die Existenz der Gesamtmsa.s
senvertretung vom Willen der Vollzugs!» 
hörde ab, die dle Gesamtinsassenvertretung 
unter, Umstanden wieder abschaffen könne. 
Daraus folgert die NA Tegel, daß der Ge. 
samtinsassenvertretung keineriet Rechte zu
stehen, die sie gerichtlich geltend machen 
könne Zudem 1st dle NA T egel der Auffas
sung, daß Steh dle UnzulassJgk:ett der Antrage 
auch aus der Abwahl des Sprechers der Qe-. 
samtmsassenvertretung ergebe, der den ur
sprünglichen Antrag auf genchiliehe Ent
scheidung gestellt habe. 

Die Anträge auf gerichtliche EntscheidiUlg 
sind WlZUlässig und daher zu verwerfen, aller
dings nicht aus den von der NA Tegel vorge
tragenen Gründen. 

1 

Der Gesamtinsasse:nvertretung der NA Tegel 
steht nach Auffassung der Kammer gnmdsatz
licb das Recht zu, eine vermeintliebe Verlet
zung ihrer Rechte gerichtlich geltend zu 
machen, d. h. Sie ist un Verfahren gernAß 
§§ 109 tr. StVollzG in einem gewissen Um
fang berechtigt, Antrage auf gerichtliebe Ent
scheidtmg zu stellen. 

Z\\-'Br 1st es zutreffend. daß es SJch bet § 160 
StVollzG ledighch um eine . .SOU-Vorschrift" 
handelt, dle der Vollzugsbehörde dle Ausge
staltung der Mltveranm-ortung überlaßt. 
Alletn aus dieser Vorschrift ist das Antrags
recht nicht zu entnehmen. In Berlm Stnd aber 
Ausfilhrungsvorschriften zu § 160 StVollzG 
geschaffen worden, in denen es in 1. ( 1) u. a. 
heißt, daß es durch Schaffung einer Insassen
vertretung zu ermöglichen ist, daß Strafgefan
gene und Sicherungsverwahrte an Angelegen
heiten von gemeinsamem Interesse teilneh
men. Aus diesem Auftrag ergibt s1ch, daß dle 
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Vollzugsanstalt die Insassenvertretungen rucht 
ohne weiteres auflösen kann Ist aber eme 
solche Insassenvertretung euunal emgertchtet 
so unterliegen Art, Umfang IUld Verfahren der 
Teilnahme der gertehilieben Kontrolle (Cal
liess/Müller-Dietz 5. Auflage, § 160 Rdn 6 
m. w. N.). Einen justizfreten Raum kann es 
dann nicht mehr geben, denn eme solche 
.,Rechtlosstellung" würde der Gesamtkonzep
tion des Strafvollzugsgesetze:> widersprechen 
(Calliess/Müller-Dietz a a. 0) Dieses An
tragsrecht beschrankt SJch aber auf dle Gel
tendmachung etgener Tetln.ahmerechte der In
sassenvertretung. Da der Sprecher der Ge
samtinsassenvertretung durch dle Antrage auf 
gertchtliche Entschetdtmg dte - nach Autfas. 
sung der Gesamtinsassenvertretung erfolgte 
Verletzung ibr zustehender Tellnabmerechte 
rügt, ist er insoweit antragsbefugt 

n. 

Die Unzulassigkeit der Anträge ergibt sich 
auch rucbt durch den Wechsel des Sprechers 
der Gesamtinsassenvertretung Wenn der Ge
samt:insassen\·ertretung eigene Rechte zuste
hen, die sie gerichtlich geltend machen kann, 
muß dies entweder gememsam durch alle 
Mitglieder geschehen oder aber durch den 
Sprecher. Dessen Aufgabe tst es, auswetslich 
des durch Hausverfbgung der NA Tegel fest
gelegten Statuts, die laufenden Gesch!fte der 
Gesamtinsassenvertretung zu filhren. Durch 
den Antrag auf genchiliehe Entschetdung vom 
8. Oktober I 992 will nicht der Strafgefangene 
Ralf R eigene Rechte geltend machen, son
dern der insowett vertretungsberechtigte Spre
cher der Gesamtinsassenvertretung r1lgt eine 
Verletzung der Mitwirkungsrechte der Ge
samtinsassenvertretung Dte Kammer 1st der 
Ansicht, daß insoweit etn Personenwechsel 
unerheblich ist. 

Im übrigen ergibt steh auch aus dem Beschluß 
des Kammergerichts vom 11 . Februar I 992 -
5 Ws 353/91 Vollz - nichts anderes. Dort 
wurde der Insassenvertreter im Verlauf des 
Verfahrens entlassen, so daß das Kammer
gericht die Ansicht vertrat, die Hauptsache 
habe sich erledigt Dies ist zutreffend, wenn 
der Nachfolger des ausgeschlede.nen Antrag
stellers das Verfahren nicht ausdrücklich 
\\-eite:rbetretbt tmd der Antragsteller selbst -
wie in dem Verfahren geschehen - die Erledi
gung erldart. 

Da aber hier der neugewahlte Sprecher das 
Verfahren ausdrücklich weiterbetreibt, auch 
erldart, dies als Sprecher der Gesamtinsassen
vertretung zu nm. kann etn Personenwechsel 
insofern nicht zur Unzul!sStgkett der Antrage 
ftl.bren. 

Zudem würde man sonst zu dem prozeßOko
nom:iscb wenig sinnvollen Ergebnis kommen, 
daß der neue Sprecher emen neuen Antrag 
stellen mUßte, mithin ein zwettes Verfahren 
mit identischem Verfahret1sgegenstand ge
ftlhrt werden müßte. 

Diese Vorgehensweise birgt auch das Risiko, 
daß der neu zu stellende Antrag auf gericht
liche Entscheidung - 1.. B wegen Versau
mung der Antragsfrist - unzul!ssig ware 
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m. 

Die Unzulasstgkeit der Antrage ergtbt sich 
aber aus den fehlenden Voraussetzungen der 
§§ 109. I 15 StVollzG. 

l . Der Antrag zu I . 1st zu verwerfen, weil Ge
genstand des Verfahrens gemaß §§ 109 ff. 
StVolUG nur Maßnahmen der Justizvollzugs
behorde sind, die hier erstrebte Verpflichtung 
s1ch aber rucbt auf eine Maßnahme bezieht 
Ewe Maßnahme setzt nach allgememer An
steht voraus, daß ein behördliches Handeln 
zur Regelung eines Einzelfalles vorliegt, das 
unmtttelbare Rechtswirkung ftlr Dritte hat 
(Calltess/MOller-Dietz 5. Auflage, § 109 Rdn 
6 m. \\-. N . ). Be1 der von der Gesamtinsassen
vertretung erstrebten V erpfiichtung der NA 
Tegel, sie in Zukunft intensiver an Beratun
genund Arbeitsgruppen von allgemeinem In
teresse zu beteiligen, ist nicht erkennbar, 
welche Einzelfallregelung erstrebt wird. Ein 
derartig abstrakter und allgemeiner Antrag 
ohne jeden Bezug zu einem konkreten Einzel
fall 1St unzulässig. 

2. Auch der Antrag zu 2., der als Feststel
lungsantrag gernAß § 115 Abs. StVollzG zu 
verstehen 1st, ist I.IDZUlässig, weil jedenfalls 
keine Anhaltspunkte ftlr ein berechttgtes In
teresse vorliegen. 

Die von der Gesamtinsassenvertretung er
strebte Teilnahme an der Arbeitsgruppe Neu
struktunerung bzw. die ablehnende Entschei
dWlg der NA Tegel bat sich mit dem Ende 
der Tätigkeit dieser Arbeitsgruppe erledigt. 

Gema.6 § 115 Abs. 3 StVollzG ist ein Antrag 
llllt dem Ziel der Feststelltmg der Rechtswid
ngk:ett etner erledigten Maßnahme nur zuläs
sig, wenn ein berechtigtes Interesse an dleser 
FeststeUung besteht. Ein solches berechtJgtes 
Interesse ist nach allgemeiner Ansicht dann 
gegeben, wenn entweder eine sich konlcret ab
t.eichnende Wiederholungsgefahr, ein Rehabi
litationsinteresse bei GrundrechtsverletziUlgen 
oder die Fortdauer diskriminierender Wirlrun
gen trotz Aufhebtmg der angeordneten Maß. 
nahme festgestellt werden kann bzw. die Fest
stellung der Vorbereitung anderer Prozesse 
zur Geltendmachung \'Oll Amtsbaftungs- oder 
Folge.nbeseittgungsansprßchen dienen soU 
(Calliess/Müller-Dietz 5. Auflage, § I 15 Rdn. 
II m w N.). 

Datbr hegen hler keine Anhaltspunkte vor 
und solche sind auch vom Antragsteller nicht 
geltend gernacht worden. 

Eine konkrete Wiederholungsgefahr besteht 
nicht, da diese Arbeitsgruppe nicht mebr tatig 
werden wtrd. Sollte der Gesamtinsassenver
tretung zuktlnftig die Teilnahme an emer an
deren Arbeitsgruppe, die sich mit anderen In
halten besch!ftigt, veJVt-ebrt werden, so ist 
dies keme Wiederholtmg des hier streitbefan
genen Vorfalles. 

Ein mögliches Rehabilitationsinteresse ist 
nicht erkennbar. 

Im übrigen ist der Antrag zu 2. auch Wlbe
gtündet, weil die Gesamtinsassenvertretung 
ketn Anwesenheitsrecht bei der Arbeitsgruppe 
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hatte, daher die Vorgehensweise der NA 
Tegel rechtmäßig war. 

Die Gesamtinsassenvertretung übersieht in 
ibren rechtlichen Ausfilhrungen zur Frage 
ihrer Beteiligung, daß § 160 StVollzG 
i. V. m. der Ausftlhrungsverordnung den Jn
sassenvertretungen zwar eine Teilnahme, aber 
keine rechtliche Mitbestimnnmg einräwnt 
(Calliess/Müller-Dietz 5. Auflage, § 160 
StVollzG Rdn. 5 m. w. N.). Die Anstalt ist 
nach diesen Bestimmungen verpflichtet, die 
Insassenvertretlmgen zu ge·wissen Themen an
zuhören, ihre Vorschläge entgegenzunehmen 
und diese zu prüfen (KG-Beschluß vom 
11. Februar 1992 - 5 Ws 353/91 Vollz -). 

Dies ist hier in ausreichendem Umfang ge
schehen. Die Gesamtinsassenvertretung 
wurde mit ihren Vorschlagen zur Umstruktu
rierung gehört, man hat ihr Strukturprogramm 
entgegengenommen und geprüft Auch in den 
regelmäßigen Gesprachen hatte die Gesamtin
sassenvertretung Gelegenheit, sich zu diesen 
Problemen zu außem.. Die Insassenvertretun
gen, d. h. auch die Gesamtinsassenvertretung 
hat aber keinen Anspruch auf Teilnahme an 
Arbeitsgruppen oder ähnlichen Veranstaltun
gen. Denn gemäß § 156 Abs. 2 StVollzG liegt 
die gesamte Verantwortung ftlr den Vollzug 
bei der Anstaltsleitung, die sieb allerdings mit 
den Vorschlagen der Insassenvertretungen 
auseinanderzusetzen hat. 

IV. 

Prozeßkostenhilfe wird dem Antragsteller 
nicht gewährt, weil dle Rechtsverfolgung 
offensiebtlieh keine Aussicht auf Erfolg hatte. 

( ... ) 

Gerlach 
Richterin 

Gesamtinsassenvertretung 
Der Sprecher 

An den 
Senator ftlr Finanzen 

12.4.1993 

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 

als Gesamtinsassenvertretung (GIV) der JVA 
Tegel sehen wir einen wesentlichen Auf
gabenteil auch darin, Verschwendung und 
Mißwirtschaft im Strafvollzug zu verhindern. 

Diese Aufgabenstellung ergibt sich aus § 160 
StVoUzG in Verbindung mit § 3 Abs. 1 
StVollzG und den A Vs zu § 160 StVollzG. 
Hier besonders die unter Nr. I Abs. 1 bis 3 
genannten Grundsätze. In der Vergangenheit 
hatten wir wiederholt bei der Anstaltsleitung 
der NA Tegel den Antrag gestellt, die an
staltseigenen Möbel abzuschaffen und dem 
Gefangenen die Möglichkeit einzuräwnen, 
seinen Haftraum mit eigenen Möbeln auszu
gestalten. 

Dieser Antrag hat zwei Grundgedanken. 
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l . Gehen die Gefangenen mit ihrem Eigentum 
pfleglicher um und 

2. ergibt dies Einsparungen im Bereich 

a) der Haftentlassenenhilfe 

b) der kontinuierlichen Belastung durch neu 
anzufertigende Möbel in der NA Tegel. 

Für uns als Insassenvertretung ist es nicht ein
sehbar, daß der Steuerzahler bei jeder Haft
entlassung mit extrem hohen Beträgen zur 
Kasse gebeten wird fur Hausrat und Möbel. 
Die Kosten, die so im Bereich der sozialen 
Dienste verschwendet werden, könnten filr 
wichtigere Aufgaben eingesetzt werden. 
Leider ist es uns nicht möglich, detaillierte 
fiskalische Erhebungen vorzulegen, weil uns 
keine diesbezOgliehen Informationen vor
liegen. 

In der juristischen Auseinandersetzung sehen 
wir unsere Überlegungen aus§§ 3 Abs. 1, 71, 
12 Abs. 1 StVollzG als Bestätigung an. 

HochachtungSvoll 

Gerd Ostermann 

Senatsverwaltung filr Finanzen 

Gesamtinteressenvertretung 
Herrn Gerd Ostermann 

Sehr geehrter Herr Ostermann, 

16. Aprill993 

Thr Schreiben vom 12.4.1993 ist heute bei uns 
eingegangen. 

Da die Zuständigkeit betreffend Ihr Anliegen 
bei der Senatsverwaltung ftlr Justiz liegt, 
leiten wir Thr Schreiben dorthin weiter. Par
allel erfolgt eine Prüfung in unserem Hause. 

Mit freundlieben Gti1ßen 

i. A. Claudia Franzen 

Senatsverwaltung ft1r Finanzen 

Herrn 
Gerd Ostermann 
Gesamtinsassenvertretung 

20. Apri11993 

Betr.: ,,Rotstift-Aktion" der ,,BZ" mit Senator 
Pieroth 

Sehr geehrter Herr Ostennann, 

Herr Senator Pieroth bat Thren Hinweis auf 
Sparmöglichkeiten mit Interesse zur Kenntnis 
genommen und gebeten, Dmen auf diesem 
Wege daftlr zu danken. 
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Wir werden Ihre Anregung an die Senatsver
waltung ftlr Justiz weiterleiten mit der Bitte, 
die Möglichkeit einer Realisienmg zu prüfen. 

Mit freundlichen Gti1ßen 

i. A Kijewski 

Gesamtinsassenvertretung 
Der Sprecher 

An die 

26.3.1993 

Leitung der Soz.päd. Abt. der JVA Tegel 

Betr.: Theaterauffilhrung 

Sehr geehrte Frau Benne, 
sehr geehrter Herr Schadenberg, 

hiermit beantragen wir, die Theatergruppe 
von Herrn Bunk zu einer wnfassenden und 
tmZenSierten Autrubnmg einzuladen. Wir, die 
GN der NA Tegel, haben bei unserer Sit
zung am Sonntag beschlossen, trotz Ihrer Be-
denken auf eine entsprechende Veranstaltung 
zu bestehen. 

Gnlnde: 

Die einzelnen Insassenvertretungen und die 
GIV der JV A Tegel hat mit allen Anträgen auf 
den mündigen Bürger, als Gefangenen, hin
gewiesen und im Sinne des § 3 Abs. l 
StVollzG immer wieder die Angleichung an 
die Verhältnisse .,draußen" eingefordert. Ein 
aktives soziales Verhalten, ein Einüben von 
gesellschaftlichen Verhaltensnormen (§ 3 
Abs. 3 StVollzG) kann nicht erfolgen, wenn 
ein chemisch gereinigtes Biotop die hilflosen 
Zustände bei den Inhaftierten noch ve:rstarlct. 

Ein Gefangener, der aus der NA Tegel ent
lassen wird, traut sich in keinerlei kulturelle 
V eranstaltungsstelle, weil V ersagungsängste 
ihn daran hindern. Wenn richtiger Umgang 
mit Kultur, auch gesellschaftlicher, nicht er
lernt werden kann, dann sind die Hemm
schwellen fUr eine Freizeitgestaltlmg der
maßen hoch, daß diese Schwellen nicht über
wmtden werden können, so daß hier ein Ab
gleiten in die Subkultur des Bekannten er· 
folgt, namlich Freizeit als Kneipen- und Sauf
kultur. 

Das Einüben von Selbstdisziplin und Offen
heit ftlr ungewohnt Neues ist ebenfalls ein 
aktiver Beitrag zur Resozialisierung. Aus den 
genannten Gründen halten wir die Auffilhrun
gen ftlr dringend geboten. 

Hochachtungsvoll 

Gerd Ostermann 

Gesamtinsassenvertretung 
Der Sprecher 

An das 
Landgericht Berlin 
- Strafvollstreckungskammer -

7.4.1993 
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In der Strafvollzugssache 

Gesamtinsassenvertretung gegen NA Tegel 

stellen wir gemäß§ 109 StVollzG den Antrag, 
die Leitung der NA Tegel zu verpflichten, 
den Mitgliedern der Gesamtinsassenvertre
tung (GIV) die Möglichkeit zu erteilen, in den 
Teilanstalten, in denen es keine Insassenver
tretungen gibt, Vollversammlungen abzuhal
ten, um so die Insassen regelmäßig zu infor
mieren über die Tätigkeit der GN und insbe
sondere der GMV. 

Weiterhin beantragen wir, die Leitung der 
NA T egel zu verpflichten, die Mitglieder der 
GN als Wahlhelfer bei dexi LV.-Wahlen her
anzuziehen, in den T eilanstalten, in denen es 
keine Insassenvertretung gibt 

Wii beantragen Prozeßkostenhilfe. 

@0~ 
SJTZUNG 

Grttnde: 

In den tum\lSlD!ßigen Gesprächen mit der An
staltsleitung hat die GIV wiederholt den An
trag gestellt, in den Teilanstalten n und m 
Vollversammlungen durchfUhren zu dürfen. 
Diese Antrage sind bisher abgelehnt worden! 
Der letzte Antrag vom 10.1.1993 wurde am 
5.4.1993 abgelehnt. Dies halten wir ftlr 
rechts.. und ermessensfehlerhaft 

In § 160 StVollzG AV Nr. I Abs. 1 bis 3 ist 
ftl.r die Anstaltsverwaltung bindend festgelegt, 
wie eine Zusammenarbeit zwischen I V. und 
Anstaltsleitung auszugestalten ist (siehe An
lage). Femerist in§ 160 StVollzG AV Nr. 3 
Abs. 1 die Vollversammlung als ein Organ 
der Insassenvertretung ausgewiesen (siehe 
Anlage) und unter§ 160 StVollzG AV Nr. 3 
Abs. 2 die Gesamtinsassenvertretung nament
lich genannt. Daraus ergibt sich dann, daß 
eine Gesamtinsassenvertretung die Aufgaben 
mitverwaltet, die eine Insassenvertretung 
wabmehmen würde, wenn diese existieren 
wurde. 

TEGEL INTERN 

Dies ist unserer Ansicht nach besonders "'rich
tig bei den Wahlen zu einer Insassenvertre
tung, denn die Inhaftierten müssen ein be
stimmtes Vertrauensverhältnis zu ihrer Inter
essenvertretung aufbauen können. Dies ist 
aber nicht der Fall, wenn auch nur ein Hauch 
von Verwaltungseingriff auftaucht. So ge
schieht es, wenn der Gruppenleiter einen 
Wahlhelfer seiner eigenen Wahl bestimmen 
kann und so auch die Kandidatenauswahl 
vorgenommen wird. 

Da viele Dinge im geschlossenen Vollzug 
wesentlich Reglementierung ausgesetzt sind, 
ist im Bereich der I. V. unter der Berücksichti
guug der Selbstbinduug (§ 160 AV Nr. 1 Abs. 
2 und 3 StVollzG) ein effektiver Handlungs
spielraum fur die Insassenvertretungen und 
die Gesamtinsassenvertretungen einzuräumen. 
Nur so können die geforderten Lernfelder mit 
Leben erfullt werden. 

Aus den genannten Gronden halten wir unse
ren Antrag filr geboten und zulässig. 

Hochachtungsvoll 

Gerd Ostermann 

Haus V 
In der letzten Ausgabe (Libli Man/April 
1993) berichteten wir über Unzulänglichkei
ten bei einer Wahl eines Insassenvertreters. 
Aufgrund der bestandenen Rechtsverletzung 
beantragten wir bei der Teilanstaltsleitung die 
Aufhebung der ominösen Wahl. Die TA-Lei
tung folgte seinerzeit unserer Rechtsauffas
sung, konnte aber zun.ächst noch nicht den zu
ständigen Gruppenleiter (GL) anordnen, die 
Wahl erneut durchzuführen. Paradoxerweise 
gab sich der GL mit der Entscheidung der TA
Leitung nicht zufrieden. Er forderte, daß der 
Verfahrensstand an die Anstaltsleitung zur 
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abschließenden Entscheidung weitergereicht 
werden soUte, was die TA-Leitung auch tat 

Am 7.4.1993 wurde dann der I.V. der TA V 
von der TA-Leituug offiziell eröffnet, daß 
nunmehr die Wahl des Insassenvertreters vom 
1.3.1993 annulliert ist und der verantwort
liche GL angewiesen wurde, eine erneute 
Wahl zur Ermittlung des Insassenvertreters 
nach den geltenden Bestimmungen und Richt
linien der Hausverfilgung Nr. 7/1991 (Statut 
und Wahlordnung der Jnsassenvertretuug) 
durchzufllhren. Dieses Ereignis erfolgte dann 
auch fristgerecht am 30.4.1993, wobei ein 
neuer Insassenvertreter auf der Station 3/4 
ordnuugsgemäß bestätigt wurde. 

So weit. so gut ... ! Die Situation ist erst 
einmal fUr uns zu einem günstigen Abschluß 
gelangt. Dennoch sollte man nicht aus den 
Augen verlieren, wie leichtfertig es geschehen 
kann, daß geltende Rechtsbestimmungen 
nicht sachgerecht beachtet werden oder sogar 
billigend zweckentfremdet werden. Wieder 
mal wurde ersichtlich, wie leichtfertig eine 30 
Mann starke Wohngruppe fremdbestimmbar 
war. Wäre hier die Insassenvertretung nicht 
eingeschritten, hätte es niemand bemerkt! Zu
ktlnftig nur zu hoffen, daß derartige, ahnliebe 
oder andersartige Rechtsverletzungen nicht 
auftreten werden, wird bedauerlicherweise 
nicht ausreichen. Wir müssen auch weiterhin 
unsere Augen und Ohren offen halten! In 
diesem Sinne ... ! 

Die Insassenvertretung der TA V 
Der Sprecher 
Hans-Joachim Fromm 

Hausill 
26.4.1993 

Die Insassenvertretung der Teilamtalt m 
berichtet über die Weiterentwicklung in 
ihrem Haus 

Die vorgesehene Umstrukturierung in der 
Justizvollzugsanstalt Tegel müßte meiner An
sicht nach im Interesse jedes einzelnen Gefan
genen liegen. der das Ziel eines straffreien 
Lebens vor Augen hat. Dies gilt insbesondere 
rur Drogenabbllngige, denen es außerdem dar
um gehen sollte, endlich von den Drogen los
zukommen, um nach ihrer Entlassung aus der 
Haft ein drogenfreies Leben ftlhren zu 
können. 

Was nun die Erweiteruug der Freizeitgestal
tung in der TA m betrifft, so sind wii zwar 
hier ein Stück weitergekommen, es muß aber 
in Zukunft noch so einiges getan werden, 
damit sich die Gefangenen, um ausgelastet zu 
sein, in ihrer Freizeit in mannigfacher Weise 
beschäftigen können. Es bedarf noch der Ver
wirklichung all der weiteren Umstrukturie
rungsvorschläge, die von mir gebracht wur
den. Es sollte vielleicht an dieser Stelle er
wähnt werden, daß bereits rur den B- und 
C-FIUBel je ein Waschsalon und ein Sport
raum (Hantelraum) vorprogrammiert wurden. 
Was den A-FlUBel betrifft, so hat sich der 
Mitgefangene Joachim T. (,,Black}f') von An-
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fang an bis jetzt um die Instandhaltung des 
Hantelraumes im A-FlQgel bemüht. Thm ge
bOhrt all unser Dank 

Wie die Gesamtanstaltsleitung in ihrem Be
richt zur Umstrulctwierung ausgefilhrt hat, 
soll die Teilanstalt m ausschließlich mit Dro
genabh.Angigen belegt werden. Doch um eine 
wuicsame Behandlung und Betreuung dieser 
Menschen, wenn sie einmal in der TA m 
sind, macht man sich offenbar seitens der Ge
samtanstaltsleitung und des Senats keine Ge
danken. Es siebt ganz so aus, als ob man mit 
einer Verlegung dieser Süchtigen in eine ein
zige Anstalt, die TA m, die Sache als abge
schlossen betrachtet. 

Hierüber hatte ich unlängst - es dürfte kurz 
vor Weihnachten 1 992 gewesen sein - ein Ge
spräch mit einem Abgeordneten der SPD. 
Auch wurde dies von mir bei einer Bespre
chung mit der Gesamtanstaltsleitung, der der 
Wirtschaftsinspektor Herr Mewes und Herr 
Schmidt-Fich und Herr Marhofer vom Senat 
sowie die Gesamtinsassenvertretung der JVA 
Tegel beiwohnten, vorgebracht und in diesem 
Zusammenbang von mir die Frage aufgewor
fen, wie die Anstaltsleitung die Sache mit der 
Weiterentwicklung bei diesen dann im Haus 
m landenden süchtigen Gefangenen sieht. 

Man kann die Leute nicht einfach verlegen 
und dann ilirem Schicksal, im Sumpf noch 
mehr zu versacken, alleine überlassen, son
dern man sollte versuchen, den Menschen da
bei zu helfen, sich von ihrer Sucht langsam zu 
befreien, wozu meiner Aru,;chl nach ein inten
sives Betreuungsprogramm in Verbindung mit 
dem Tätigwerden von Gruppcnleitem, Psy
chologen, Therapeuten und einer eigenen Dro
genberatungsstelle, einer Anlaufstelle, an die 
jeder Gefangene sich wenden kann, wenn er 
Hilfe braucht, ausgearbeitet werden sollte. 

Auch wäre es notwendig, zu Behandlungs
zwecken zu gegebener Zeit die Arztgeschäfts
stelle m dahingebend zu erweitern, daß ftl.r 
jeden Flügel ein Arzt eingesetzt werden kann. 
Der Äntin ist es nicht möglich, alleine 250 
Gefangene oder mehr arztlieh so zu betreuen, 
\\ie es erforderlich wäre. Sie ist dadurch ßber
fordert und braucht Unterstützung. Man 
müßte, so wie aufgezeigt, zu gege~er Zeit 
diese kranken Menschen betreuen, will man 
ihnen wirklich helfen. 

Es ist ganz offensichtlich, daß man, wenn es 
soweit ist, in diesem Haus mehr tun muß, als 
in einem anderen Haus, wozu auch die Erwei
terung der Möglichkeiten der Gefangenen 
zum Aufenthalt im Freien- braucht doch ein 
Drogenabhangiger mehr Sauerstoff als ein 
nicht von der Drogensucht befallener Gefan
gener-, aber auch mehr Gruppenräume ihnen 
zur Verfllgung zu stellen, gehören dürfte. 
Auch sollte man dann zu gegebener Zeit die 
Freizeitgestaltungsmöglichkeiten dahingehend 
erweitern, den Gefangenen möglichst viele 
Spielgeräte zu einer abwechslungsreicheren 
Gestaltung der Freizeit zur VerfUgung zu 
stellen, Geräte wie z. B. eine Kegelbahn, Fuß
ballkicker, Billard, Flipper etc. 

Die Raumlichkeiten dazu zu schaffen, dürfte 
dadurch möglich sein, außer im D-Flßgel die 
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ganzen Zwei-Mann-Zellen in der TA ID m 
Freizeiträume umzuwandeln. Dadurch würden 
keineswegs die suizidgetlihrdeten Gefangenen 
benachteiligt werden, da sie in den aus
schließlich aus Zwei-Mann-Zellen bestehen
den D-Flügel verlegt werden könnten, wo sich 
auch die Zentrale befindet. Man sollte aber 
auch, so wie ich die Sache sehe, diesen dro
genabhängigen Insassen zu gegebener Zeit bei 
Eignung die Möglichkeit, in den Genuß von 
Vollzugslockerungen und offenen Vollzug zu 
kommen, geben und hier nicht weiter einer 
Beiseiteschiebepolitik den Vorrang geben. 

Im kommenden Monat (Mai 1993) tritt wie
der der Rechtsausschuß zusammen, um über 
die Umstrukturierung in der JV A T egel zu be
raten. Mr persönlich geht es vornehmlich wn 
das Haus lli, wobei ich die Sache so sehe, daß 
es jetzt nur noch besser, aber nicht mehr 
schlechter werden kann. Es ist meiner Ansicht 
nach ausschlaggebend, welchen Eigenbeitrag 
wir zur Erreichung des Vollzugszieles zu lei
sten bereit sind, und was die Drogenabhängi
gen betri.t:lt, wie stark diese die ihnen mög
licherweise später angebotene Hilfe, sich von 
der Drogenabhängigkeit zu befreien, zu 
Selbsthilfezwecken zu nutzen verstehen. 

Zur Zeit wird der B-Flügel renoviert, im 
nächsten Jahr erfolgt die Fertigstellung. Die
ser Flügel wird in allem dem A-Flügel ange
glichen werden, wozu vor allen Dingen die 
Ausstattung mit Steckdosen gehört. Was den 
A-Flilgel betriffi, so soll auf jeder Station ein 
Duschraum eingerichtet werden. Ein entspre· 
ebender Antrag wurde bereits gestellt. Auch 
wurde beantragt, zusatzlieh zu dem Wasch
salon den Gefangenen einen Bügelraum zur 
Verfugung zu stellen, wo sie ihre Wäsche 
bQgeln tmd mangeln können. Auch dürfen die 
Gefangenen sich in Zukunft ohne ärztliche 
Genehmigung ihre eigene Wäsche - Bett
wäsche - von draußen reinkommen lassen. 
Auch hier lauft bereits ein entsprechender An· 
trag, der von der Gesamtinsassenvertretung 
eingebracht wurde. 

Abschließend möchte ich nochjeden von euch 
bitten, sich bei mir zu melden, der glauben 
sollte, noch gute Vorschläge tmd Ideen zu 
haben, was man hier im Haus m noch verbes
sern könnte. 

Wolfgang Rybinski 

Anhörung 
in Bonn ... 
Zum Thema ,,Lebenslange Freiheitsstrafe" 
veranstaltet das Komitee ftl.r Grundrechte und 
Demokratie erneut eine Tagung. Aufbauend 
auf die Seminare, die bereits zweimal in der 
JV A Tegel durchgefllhrt wurden (im Oktober 
1990 und im Februar 1992 - der Lichtblick 
berichtete seinerzeit ausftlhrlich), findet die 
Tagung erstmals als Offentliehe Anhtinmg in 
Bonn im Gustav-Stresemann-Institut statt. 

'der Iichtblick' - Mai/Juni 1993 

Vom 14. bis 16. Mai disk"lltieren namhafte 
Wissenschaftler, Rechtsgelehrte und Persön
lichkeiten aus Politik und Gesellschaft über 
das Far bzv. . eher Wider der lebenslangen 
Freiheitsstrafe. Kritisch beleuchtet werden 
soll bei dieser Anhörung das geltende Kon
zept der lebenslangen Freiheitsstrafe, ihre 
Praxis und ihre Begründung. 

Im Unterschied zu den Seminaren, die in der 
JVA Tegel durchgefilhrt wurden, ist diesmal 
eine Befragungskommission gebildet worden, 
die nach den jeweiligen Referaten sowohl die 
Vortragenden sachbezogen befragt, als auch 
dem Publikum Gelegenheit gibt, sich mit Fra
gen an die Referenten oder an die Kommis
sion zu wenden. Die Befragungskommission 
besteht selbst aus Experten bzw. Sachverstän
digen. 

Von Berlin aus sind Albert Eckert (Mitglied 
des Abgeordnetenhauses, Fraktion Bündnis 
90/Gt'llne (AL)IUFV) und Dr. Wera Barth 
(Sozialpsychologin, Freie Hilfe Berlin e. V.) 
in der Kommission vertreten. Als Moderator 
der Befragungskommission ist "Wlser" Profes
sor Narr (Fachbereich Politische Wissenschaf
ten der Freien Universität Berlin) tätig. 

Prof Dr. Wolf-Dieter Narr ist nicht nur Vor
standsmitglied des Komitees und fed.erfllh
rend in der Projektgruppe Wider die lebens
lange Freiheitsstrafe, er ist auch Ansprech
partner und quasi Schinnherr der Gruppe der 
Lebenslanglichen in der JVA Tegel (Kontakt
und Arbeitsgruppe ftl.r Langzeitinhaftierte). In 
dieser Eigenschaft besuchte Prof Narr am 
23. April 1993 die Kontakt- und Arbeits
gruppe der Langzeitinhaftierten und notierte 
sich noch wichtige Probleme der betroffenen 
Lebenslanglichen ru.r die Anhörung in Bonn. 

Die jetzige Anhörung soll Argumente und Ge
geuargumente zur Abschaffung der lebenslan
gen Freiheitsstrafe sammeln. Diese Argu
mente sollen mit dem Prüfstein der unveräu
ßerlichen Menschenrechte gewogen werden. 
An erster Stelle geht es aber darum, Strafe 
und Strafformen am Extrem der lebenslangen 
Freiheitsstrafe wieder zum Gegenstand der 
öffentlichen Diskussion zu machen! Die 
lebenslange Freiheitsstrafe soll aus ihrer vor
wteilshaften, wissenschaftlichen, gesell
schaftlichen und staatlichen Tabuzone hervor
gezerrt werden ... 

Der Lichtblick entsendet ein Mitglied der Re
dak:tionsgemeinschaft zu dieser Anhörung 
(das auf der Basis seines privaten Regelur
laubs nach Bonn OOut! - ,,Extrawürste" bzw. 
ein sonderlockerungsmäßiges Entgegenkom
men gibt es auch fi.tr den Lichtblick nicht ... ). 

-kra-



'der lichtblick' -Mai/Juni 1993 

Der Grundsatz ist vorrangig eine Forderung 
an den Strafvollzug, welche sogar im Verfas
sungsrang steht. Das bedeutet, daß die Institu
tion (NA) gnmdsätzlich und ohne Ausnahme 
dafur Sorge zu tragen hat, um das Vollzugs
ziel zu realisieren. Die Justizvoll.zugsanstalt 
ist verpflichtet, alles Erdenkliche zu tun und 
zu ermöglichen, daß jeder Gefangene das 
Vollzugsziel so schnell als möglich erreichen 
soll. Das wiederum bedeutet, daß die Errei
chung des Vollzugszieles losgelost vom tat
sächlichen Strafmaß wirksam sein muß, wo
bei die Strafzeitverbüßung sich dann verrin
gern muß, wenn das Vollzugsziel vorzeitig er
reicht wird. Und genau das findet seine Be
rechtigtm,g darin, daß die mit einer Inhaftie
rung wirksam werdende Bestrafung nicht zu 
ihrem Selbstzweck verfallen darf. Inhaftie
rung als Bestrafung zum Zwecke der Schuld 
und SUhne sieht das StVollzG nicht vor. Viel
mehr werden hier Behandlungsmöglichkeiten 
erOffuet, damit jeder inhaftierte Straftäter die 
Chance c:rbalt.en soll, sich schnellstmöglich 
wieder in die Gemeinschaft zu integrieren, 
um wieder ein wertvolles Mitglied der Gesell
schaft werden zu können. Wann aber wird er 
die Voraussetzungen ft1r eine vorzeitige Re
integration in die Gesellschaft erftlllen? 

Bereits im Strafgesetzbuch (StGB) wurde be
rücksichtigt, daß Gefangene, die eine zeitlieb 
begrenzte Strafe verbüßen, vof7:eitig aus der 
Haft entlassen werden können, wenn es ver
antwortet werden kann, daß diese keine wei
teren Straftaten mehr begehen werden. Der 
§ 571 StGB sieht vor, daß eine vorzeitige Ent
lassung bereits nach Verbtlßung von 2/3 der 
Strafzeit möglich ist. Der § 57 1 StGB steht 
nach meiner Überzeugung unmittelbar mit 
dem § 2 StVollzG in Verbindung und im Ein
klang. Daher bin ich der Ansicht, daß auf
gnmd des Koalierens beider Gesetzesinhalte 
ein unmittelbarer Rechtsanspruch herauszu
leiten ist. Und dieses würde bedeuten, daß 
jeder Inhaft.ierte einen Rechtsanspruch auf 
eine vorzeitige Entlassung hat, wenn e:r die 
diesbezüglichen Voraussetzungen dafnr er
ftlllt. Ebenfalls erwächst ihm dann ein Rechts
anspruch. so daß die JV A diesen in seinen 
Bemühungen weitgehend bzw. ausreichend 
untersttltZen muß. Für die JV A wtlrde dieses 
allerdings eine Rechtsverbindlichkeit sein, 
wonach diese dann verpflichtet wäre, dem ge
setzlichen Auftrage Folge zu leisten. Dem
nach bestünde die Pflicht der NA. alles Er
denkliche zu unternehmen, um zu versuchen, 
daß der Inhaftierte das Vollzugsziel zum frü-
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Vollzugsplanabstellung 
auf 2/3 (1) 
Grundsatz: "Im Vollzug der Freiheitsstrafe soll der 
Gefangene fähig werden, künftig ln sozialer Verant
wortung ein Leben ohne Straftaten zu führen (Voll
zugsziel) . ... (§ 2 StVollzG)." 

bestmöglichen Zeitpunkt semer Strafleit er
reichen wird 

Bedauerlicherweise zeigt sich auch hier die 
Realität anders. In der NA Tegel wird diese 
Möglichkeit der Vorbereitung zur vorzeitigen 
Entlassung nach 2/3 der Strafzeit nur sehr 
spärlich gebraucht. Damit überhaupt auf eine 
vorzeitige Entlassung hingearbeitet werden 
kann, muß der jeweilige Vollzugsplan auf den 
jeweiligen Entlassungs7.eitpunkt abgestellt 
werden. Und gerade dieses so wichtige Instru
ment wird nur sehr selten angewandt. Diese 
Situation hatte bereits die Insassenvertretung 
(I.V.) in der Teilanstalt V (TA V) im letzten 
Jahr aufgegriffen. Entsprechend wurde die 
l.V. tätig und stellte den ersten Antrag am 
13.9.1992 (siehe Anlage I ) an die Senatsver
waltung ftlr Justiz (SenJust). Zusätzlich wurde 
je eine Eingabe an \\.'eitere sieben Institutio
nen (siehe Anlage 2) gerichtet, um von dort 
ein Meinungsbild einzuholen. Angeschrieben 
wurden folgende Institutionen: 

Der Präsident des Landgerichts 
TegelerWeg 17- 21, IOOOBerlin 10 

Der Leiter der Amtsan.waltsch.a.ft 
Turmstraße 91 , 1000 Berlin 21 

Der Präsident des Amtsgerichts 
Turmstraße 91, 1000 Berlin 21 

Die Präsidentin des Kammergerichts 
Witzlebenstraße 4-5, l 000 Berlin 19 

Der Generalstaatsanwalt beim Landgericht 
Turmstraße 91, 1000 Berlin 21 

Der Präsident der Rechtsanwaltskammer 
Heerstraße 2, 1 000 Berlin 19 

Der Generalstaatsanwalt beim Kammergericht 
Am .Ka.rlsbad 6, 1000 Berlin 30 

Davon haben ftlnf Institutionen mit einem 
Antv.:ortschreiben reagiert (siehe Anlage 3 bis 
7). Auf zwei dieser Antwortschreiben hat die 
LV. nochmals rückgefragt (siehe Anlage 8 
und 9), worauf abschließend noch jeweils ein 
Antwortschreiben einging (siehe Anlage 10 
und 11). 

Hier kann sich jeder selbst ein Bild davon 
machen, was die jeweiligen Institutionen von 
einer 2/3-Abstellung halten! 

!n der nächsten Ausgabe werde ich dann dies
bezüglich von der Auseinandersetzung mit der 
Senatsverwaltung für Justiz berichten. Also 
bis dann ... 

Hans-Joachim Fromm 

Anlage I 

Insassenvertretung TA V 
Der Sprecher 

An die 
Senatsverwaltung für Justiz, Abl V 

13.9.1992 

Sehr geehrte Frau Prof Dr. Limbach. 

mit dem heutigen Schreiben beantragen wir, 
die Insassenvertretung der TA V in der NA 
Tegel. daß alle Vollzugspläne ftlr Zeitstrafer 
auf 2/3 als voraussichtlichen Entlassungszeit
punkt ausgerichtet werden. 

Dieser Antrag ist erforderlich, weil durch die 
Haftanstalt ein Rechtsanspruch unterlaufen 
wird. Gemäß § 57 I StGB haben die Inhaftier
ten einen Rechtsanspruch auf eine vorzeitige 
Entlassung nach der Verbüßung von 213 der 
Strafzeit, wenn diesen Inhaftierten eine gün
stige Zukunftsprognose zu erstellen ist. Eine 
günstige Prognose ist nur möglich. wenn in 
der Erprobung durch den offenen VoJ..Izug die 
Beweise zu einer Prognose erbracht y,.'Ufden. 
Dies ist herrschende Meinung und standige 
höchstrichterliche Rechtsprechung. 

Durch die hier übliche Vollzugsplanung wird 
der Inhaftierte an der Beweisfilhrung gehin
dert, so daß dadurch ein wesentliches Rechts
gut unterlaufen wird. Diese unzulässige Vor
abentscheidung ist auch eine erhebliche Ver
letzung des§ 454 StPO. 

Hochachtungsvoll 

Hans-Joachim Fromm 

An/4ge 2 

Insassenvertretung TA V 
Der Sprecher 

3.10.1992 
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Sehr geehrte ... , 

in der Anlage übersenden wir Ihnen die Kopie 
eines Antrages an die Senatsverwaltung fi1r 
Justiz. Abt. V mit der Bitte um Kenntnis
nahme und der Beurteilung unserer Rechts
auffassung. 

Wir, die Insassenvertreter der TA V der NA 
Tegel, sind der Auffassung, daß die Vollzugs
behörde verpflichtet ist, ,jedem" Gefangenen 
die Möglichkeit einräumen muß, daß dieser 
sich eine vorzcitige Entlassung gemäß § 57 I 
StGB verdienen kann. Diese Rechtsauffas
sung ziehen wir aus dem § 57 I StGB selbst, 
der eine eingeschränkte "Muß-Vonchrift" 
darstellt, in der Weise, daß: ... der Gefangene 
wird entlassen, wenn diesem eine günstige 
Zukunfts.. und Sozialprognose erstellt werden 
kanrL 

Des weiteren ziehen wir diese Auffassung aus 
der Entwicklung vom § 26 a F. in den § 26 
u. F. StGB zu dem heutigen § 57 StGB. In 
diesem Zu.sanunenhang geben wir auch die 
herrschende Meinung und die sta.ndige Recht
sprechung zu dem § 57 I StGB, die davon aus
geht, daß der Rechtsgrundsatz "in dubio pro 
reo" bei einer Prognoseentscheidung nicht 
tragen kann, so daß der Gefangene beweis
pflichtig v.ird. 

Werm der Strafvollzugsbehörde als erste Pflicht 
die Resozialisierung (§ 2 Satz I StVollzG) 
des Strafgefangenen aufgegeben wurde, dann 
hat diese Strafvollzugsbehörde auch den Ge
fangenen die Möglichkeit zum Beweis eimu
raumen. 

Die Geschichte des § 57 I StGB ist empirisch 
gesichert, so daß dies auch dem § 2 Satz 2 
StVollzG dient. 

Aus diesen Überlegungen heraus kann nw- die 
generelle VollzugsplaniUlg auf die mögliche 
Entlassung nach der VerbüBung von 2/3 der 
Strafe erfolgen, weil nur so der S1rafgefangene 
aktiv an seinem Vollzugsziel mitwirken kann 
(§ 4 Abs. I StVollzG). Diese Verfahrensweise 
wUrde auch den § 454 StPO mit Leben er
ftillen, weil die derzeitige Verfahrensweise 
der Strafvollzugsbehörde eine unzulässige 
Vorabentscheidung darstellt. 

Es wQrde uns freuen, wenn Sie unsere Rechts
auffassung teilen kOnnten und unterstützen 
worden. Dies auch, um die Allgemeinheit 
besser vor erneuten Straftaten zu schützen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Gerd Ostermann 
Altlage J 

Der Präsident des Amtsgerichts 

443 -A 3AG 
12. Oktober 1992 

An die 
Insassenvertretung der Teilanstalt V 

Sehr geehrte Herren! 
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Von llirem Schreiben vom 3. Oktober 1992 
nebst anliegender Kopie eines Antrags an die 
Senatsverwaltung filr Justiz habe ich Kenntnis 
genommen, kann aber mangels Zuständigkeit 
dazu keine Stellungnahme abgeben. 

Hochachtungsvoll 

Clausing 
Anlage4 

Der Leiter der Amtsanwaltschaft 

AAAR 106/92 
14. Oktober 1992 

An die 
InteressenvertretiUlg der Teilanstalt V 

( ... ) 

Sehr geehrter Herr Ostermann! 

Die Amtsanwaltschaft ist keine Vollstrek
kungsbehörde. Thre Dezernenten korrespon
dieren nicht mit den Strafvollstreckungskam
mern des Landgerichts Berlin. Die von Ihnen 
aufgeworfene Problematik tallt allein in die 
Zust!ndigkeit der Staatsanwaltschaft bei dem 
Landgericht. Ich sehe daher von einer Stel
lungnahme ab. 

Mit freundlichen Grüßen 

Bluhm 
Oberstaatsanwalt 

AnlogeS 

Die Präsidentin des Kammergerichts 

1402 E-A 51/92 KG 
19.10.1992 

An die 
Insassenvertretung der Teilanstalt V 

( ... ) 

Sehr geehrter Herr Ostermann! 

Thren WIUlSCh auf eine BeurteiiiUlg llirer 
Rechtsauffassung kann ich leider nicht er
fiillen. Die Entscheidung über die Recht
mäßigkeit der in der Justizvollzugsanstalt ge
troffenen Maßnahmen obliegt nicht mir als 
Justizverwaltungsbehörde, sondern sie ist in 
jedem Einzelfall von einem der daftlr zustän
digen Spruchkörper, den Strafkammern des 
Landgerichts Berlin und den Strafsenaten des 
Kammergerichts zu treffen. Zu Ihrer ·unter
richtung übersende ich Ihnen in der Anlage 
die Ablichtung einer Entscheidung des ftlr 
Strafvollzugssachen zuständigen 5. Straf
senats des Kammergerichts zu dem Sie inter
essierenden Themenkreis. Die Entscheidung 
ist abgedruckt in der Zeitschrift filr Strafvoll
zug (ZtstrVo I 987, S. 245 f.). 

Ich hoffe, daß Ihnen diese Entscheidung 
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Hochachtungsvoll 

Knobloch 

Anlage6 

Der Generalstaatsanwalt bei dem Landgericht 

45 gen 324/69 
19.10.1992 

An den Sprecher 
der Insassenvertretung der TA V 

Sehr geehrter Herr Ostermann! 

Thr Schreiben vom 3. Oktober 1992 nebst den 
tbm. beigefUgten Scbretl>en vom 13. Septem
ber 1992 an Frau Senatorin Prof. Dr. Limbach 
hat Herrn Generalstaatsanwalt Heinze vor
gelegen, der mich beauftragt hat, llmen zu 
antworten .. 

Die Vollzugsplanung nach § 7 Strafvollzugs
gesetz, die Gestaltung des Vollzuges und die 
Mitwirkung des Gefangenen hieran (§§ 3, 4 
Strafvollzugsgesetz) obliegen ausschließlich 
dem Verantwortungsbereich der Vollzugs
behörde. 

Nach § 3 Abs. 2 der Strafvollstreckungsord
nung ist insoweit ausdrücklich eine Verant
wortiUlg der Staatsanwaltschaft als Vollstrek
kungsbehörde nicht gegeben. 

Da Sie sich mit Thren die Vollzugsgestaltung 
betreffenden Fragen bereits an die oberste 
Vollzugsbehörde gewandt haben. werden Sie 
Verständnis dafilr haben, daß die Vollstrek
kungsbehörde nicht abstrakt zu Rechtsfragen 
Stellung nimmt, die nicht ihrem Verantwor
tungsbereich unterliegea 

Mit freundlichen Grüßen 

i. A. Pech 
Oberstaatsanwalt 

Anloge 7 

Der Präsident des Landgerichts 

400E-Al/92 

Herrn 
Gerd Ostermann 

Sehr geehrter Herr Ostermann! 

20.10.1992 

Ihr Schreiben vom 3. Oktober 1992 bat dem 
Präsidenten des Landgerichts vorgelegen. 

Es gehört nicht zu den Aufgaben der Verwill
tiUlg des Landgerichts, gegenüber Interessen
vertretungen des Justizvollzuges Rechtsauf
fassungen zu verlautbaren. 

HochachtiUlgsvoll 

weiterhilft. i. A. Solin-Stojanovic 
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Anloge8 

Insassenvertretung TA V 
Der Sprecher 

An die 
Präsidentin des Kammergerichts 

( ... ) 

5.11.1992 

Sehr geehrte Frau Präsidentin K.nobloch, 

wir bedauern sehr, Sie nochmals belästigen zu 
müssen, aber anscheinend haben wir tms 
lhnen gegenOber falsch ausgedrückt oder Sie 
haben das Schreiben von uns versehentlich 
falsch interpretiert. Wir haben Sie um eine 
Meinung zu einer Rechtsauffassung gebeten, 
weil Sie als ein Organ der Strafrechtspflege 
auch an der Meinungsbildung innerhalb der 
Spruchkörper mitwirken. 

Auch haben wir unser Ansinnen nicht ftlr an
maßend angesehen, weil von Präsidenten und 
Vorsitzenden der verschiedenen Gerichte in 
der Bundesrepublik Veröffentlichungen in 
den Fachperiodika erschienen, so daß D:lre 
Meinungsaußerung uns gegenüber in den 
Ralunen dieser Entwicklung eines allgemei
nen Meinungsbildes passen WUrde. Unsere 
Bitte um diese Meinungsäußerung r~sultiert 
aus der Tatsache, daß die Berufsjuristen der 
NA Tegel uns immer und immer wieder Ober 
den Mund fahren mit der Behauptung: ,J)ie 
Insassen sind keine Juristen und müßten dJ.e 
Meinung der Getangoisdirektoren glauben." 

Diese Auffassung halten wir ftlr bedenlc1ich, 
weil so der Eindruck der Behördenwillktlr 
entsteht, der der Forderung nach der Resozia
lisierung entgegensteht. Unserer Meinung 
nach sind alle Organe der Rechtspflege auch 
gefordert bei dem Bemühen, die Öffentlich
keit vor Kriminalität durch Resozialisierung 
zu schützen, so daß daraus abgeleitet werden 
kann, daß den Inhaftierten die Rechtsan
sprüche gesichert werden, damit diese nicht 
bestandig die Behauptung aufstellen können, 
sie, die Inhaftierten, hatten ja keine Möglich
keit gehabt. 

Diese Behauptungen sind, v.ie die Erfahrung 
beweist, ständiger Begleiter aller Hauptver
handlungen. Diese beständigen Behauptungen 
der Angeklagten haben zu einer Verhärtung 
der Fronten geftl.hrt. Auf der einen Seite die 
Vorsitzenden Richter, die zu Recht behaup
ten, es gibl gesetzliche Vorschriften, die die 
Vollzugsgestaltung und die vorzeitige Entlas
sung regeln, so daß der Angeklagte keinen 
Anspruch mehr ableiten kann, keine Chance 
mehr zu erhalten. 

Die andere Seite ist die der Angeklagten, die 
ebenfalls zu Recht behaupten, keine Chance 
erhalten zu haben, denn die Ennessensent
scheidlUlgen der Justizverwaltung hindem an 
Ausftlllung der vom Gesetz vorgesehenen 
Chancen. Aus diesen Gründen benöligen wir 
als Betroffene eine Argumentationshilfe eines 
sachverstandigen Zeugen wie Sie das sind, 
Frau Präsidentin. 

TEGEL INTERN 29 

Wir wären Thnen dankbar, wenn Sie sich in ( ... ) 
der Lage sehen würden, nun doch noch Ihre 
fachlich fundierte Meinung zu außem. Bezug: Ihr Schreiben vom 5. November 1992 

Hochachtungsvoll 

Gerd Ostennann 

Anlage 9 

Insassenvertretung TA V 
Der Sprecher 

Sehr geehrter Herr Ostermann! 

Auch Ihre neuerliche Eingabe muß ich ab
schlägig bescheiden. Eine Diskussion über die 
Sie bewegenden Fragen kommt ftlr mich nichl 
in Betracht; Ihre Annahme, ich wirkte als 
Organ der Strafrechtspflege an der Meinungs
bildung der Spruchkörper mit, ist unzutref
fend. Im Gegenteil ist mir als Justizverwal
tungsbehörde eine Einflußnahme wegen der 
richterlichen Unabhängigkeit, die Verfas
sungsrang hal (Art. 97 Abs. I 00), versagt. 

Auch ich halte Ihr Ansinnen nicht ftlr anma
ßend. Wie Sie aus dem Vorstehenden erken
nen können, liegt die Erfiillung Ihres Wun
sches jedoch außerhalb meiner Zustandigkeil. 
Ihr Hinweis auf Veröffentlichungen von 
Amtskollegen in Fachzeitschriften ändert dar
an nichts, weil die Autoren dort jeweils unab
hängig von ihrem Amt ihre private Rechts
meinungder Öffentlichkeit gegenüber darstel
len und nicht in eine Diskussion mit einem 
bestimmten Adressaten eintreten. Da ich als 
Vorsitzende eines Zivilsenats mit Rechtsfra
gen des Strafvollzuges nicht befaßt bin, 
kommt im übrigen auch eine solche Ver
öffentlichung ftlr mich nicht in Frage. 

Ich bedaure, Timen keinen günstigeren Be-

An den 
Leiter der Amtsanwaltschaft 

5.11.1992 scheid erteilen zu können. Sie werden sicher
lich Verständnis daftlr haben, daß ich einen 
Schriftwechsel in dieser Angelegenheit nicht 
mehr fortsetzen werde. 

Betr.: Ihr Schreiben vom 14. Oktober 1992 ... 

Sehr geehrter Herr Oberstaatsanwalt Blulun, 

bitte entschuldigen Sie, daß wir uns nicht klar 
genug ausgedrückt haben. Mit tmSeTem Schrei
ben haben wir versucht, die Meinung einer 
Fachpersönlichkeit einzuholen, die auch täg
lich mit den Problemen Strafe, Strafvollzug be
faßt ist und als ein Organ der Strafrechtspflege 
zur allgemeinen Meinungsbildung beiiiägt. 

Als Argumentationshilfe der Strafvollzugsver
waltung gegenüber ware die persönliche 
Rechtsauffassung einer anerkannt kompeten
ten juristisch gebildeten Persönlichkeit sehr 
hilfreich. Deshalb würden wir uns freuen, 
wenn Sie sich doch noch entschließen könn
ten zu einer Meinungsäußerung. 

Hochachtungsvoll 

Gerd Ostermann 

Anloge 10 

Die Präsidentin des Kammergerichts 

1402 E-A 51/92 KG 

16.11.1992 

An die Insassenvertretung der Teilanstalt V 

Hochachtungsvoll 

K.nobloch 

Anlage 11 

Der Präsident des Amtsgerichts 

443 -A 3AG 

17. November 1992 

An die 
Insassenvertretung der Teilanstalt V 

Sehr geehrte Herren! 

In Beantwortung D:lres Schreibens vom 5. No
vember 1992 teile ich mit, daß ich Ihr erstes 
Schreiben (vom 3. Oktober 1992) nicht miß
verstanden, es insbesondere nicht als Antrag 
aufgefaSt habe. Ich habe in meiner Antwort 
von einem Antrag an die Senatsverwaltung ftlr 
Justiz gesprochen. 

In der Sache selbst bedauere ich auch tmter 
Berücksichtigung D:lres Schreibens vom 5. No
vember 1992 mitteilen zu mllssen, daß keine 
SteUungnalune von hier aus erfolgt. 

Hochachtungsvoll 

i. A. Weidner 
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Eigentlich sollten wir gleich mit dem Schluß 
dieses Artikels beginnen und empfehlen, daß 
l. die Firma König (DA VO) mit sofortiger 
Wirlrung von ihrem Beliefenmgsvertrag ent
bunden wird. und daß 2. endlich die Versor
gung der Gefangenen mit Einkauf von amt
lieber Seite aus gewährleistet wird - sprich: 
Die NA Tegel (Wirtscbaftsverwaltung soll 
eigenständig den Gefangeneneinkauf bewerk
stelligen ... !!! 

Nun, alle Beschwerden über den neuen Ein
kauf an dieser Stelle auflisten zu wollen, 
W!lrde den geplanten Umfang des Lichtblicks 
sprengen. Die Untervertragoahme der Firma 
König zum 1.4.1993 wird nach den ersten Er
fahrungen mit den chaotischen Zustanden der 
An-, Falsch- und Ablieferungen nahezu ein
hellig als scblechter Aprilscherz empfunden. 

Die vollmundige Behauptung des "Über
königs" DA VO, er vertnge über eine ,.30jäh
rige Erfahrung in diesem fUr die Anstaltsin
sassen so wichtigen Teil des Anstaltslebens", 
kann nur als Hohn angesehen werden. Wir be
zweifeln vehement, daß sich unsere Mitgefan
genen in Westdeutschland solche Zustände 30 
Jahre lang gefallen ließen ... ! Die noch unver
schamtere Behauptung, daß die Partner 
DAVO und König uns ,,Vorteile beim Einkauf 
bieten", muß schlichtweg als Lüge bezeichnet 
werden - wenn es nicht gar ein Fall ftlr den 
Staatsanwalt ist (arglistige Tll.uschung o. ä. ). 

Kommen wir aber ruhig zu den Fakten (aus
zugsweise aus den o. a Platzgründen). Fast 
der gesamte Einkauf ftlr April wurde unvoll
stl!.ndig, falsch oder mangelhaft angeliefert. 
Die daraus resultierenden Reklamationen 
(Nachlieferungen) sind muner noch im 
Gange, obwohl bereits die Neubestellungen 
ftlr den 'Monat Mai bearbeitet werden. Bei 
den falschen Waren handelt es sieb teilweise 
sogar um minderwertige Qualität, ftlr die 
dennoch der ursprtmgliche wtd somit teurere 
Preis berechnet wird. Beispiele: Cornflakes; 
anstelle des Markenprodukts ,,Kellogs" zu 
DM 3,56 wird ein Billigprodukt angeliefert, 
berechnet wird der Preis ftlr die Markenware 
.. Tasse mit Untertasse, Preis: DM 2,98, ge
liefert wird ein billiger Kaffeepott, der im 
Laden bestenfalls DM 1,50 kosten dürfte ... 

Weitere Beschwerden: Das Kosmetiksorti
ment ist schlecht ausgewahlt worden und zum 
Teil unzumutbar. Beispiel: Das Billigstrasier
wasser (Marke: ,,Tür zu - du stinkst ... "). 
F emer sind die bewahrten Kondome nicht 
mehr im Ange~ daftl.r gibt es Slipeinlagen 
rur Herren Wld ,,o.b.-mini" tnr die besonderen 
mannliehen Tage. Die ebenfalls im Kosmetik-
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Einkauf - Einkauf 
und kein Ende .. • 

-
SO -11/E.R. IST .SCHON MAL OEIN 
SCHNITTLAUCH -DER RLSTLIGHe 
EINK4UF KOMMT .SO IN 'IVOCIIE.JI. 

sortiment angebotenen Therrnoskannen (zu 
DM 16,98) sind filr hiesige Verhältnisse un
brauchbar, es handelt sich zudem um ein Bil
ligprodukt aus Fernost (Modell: ,,Nix Wann
haiti"). Die Finna Rühl hatte WlS zu diesem 
Preis Qualitätskannen von Rotpunkt geliefert! 

Das Angebot an heimatlieben Waren ftlr aus
ländische Mitgefangene ist eingeschränkt 
worden. Die Sonderangebote bestehen nur auf 
dem Papier, bei Bestellungen derselben er
folgt eine ersatzlose Streichung (Beispiel: 
,,Maxwell"-Kaffee). Obwohl Obst wtd Ge
mUse auf der Liste auch in kleinen Mengen 
( I 00 g) angeboten wird, erfolgt eine Lieferung 
nicht einmal dann, wenn man ein Kilo bestellt 
{Be1spiel: Rotkohl wtd Weißkohl). 

Der Zweiteinkauf (Frischwaren) kommt zu 
früh (in Haus n beispielsweise schon vier 
Tage nach der Hauptliefenmg) und wiederum 
teils unvollständig. 

Die hiesige Einkaufsbearbeitungsstelle (Be
dienstete und Gefangene) konnte die Vertei
lung des April-Einkaufs nur durch ständige 
Überstunden annähernd bewerkstelligen (den 
Gefangenen werden diese Oberstunden 
,,natürlich" nicht vergütet!). Die Notwendig
keit der häufigen Nachlieferungen belastet die 
Einkaufsstelle zusätzlich. 

Die Unzufriedenheit der Insassen wächst 
stetig, und einhellig ist man der Meimmg, daß 
die Firma König/DA VO unßh.ig ist, den Be
darf der NA T egel beanstandungsfrei zu 
decken! Leider ist die Anstaltsleitung bislang 
wttätig geblieben 1md hat sich noch nicht ein
mal zu einer Verwarnung an König wegen der 

unhaltbaren Zustande aufraffen können. Nun, 
die leitenden Damen wtd Herren beziehen 
ihre ,,Zusatzverpflegung" sicher nicht von der 
Firma König. Wenn sich allerdings die freie 
Marktwirtschaft bei WlS Gefangenen so aus
wirkt, daß es im Ermessen des Händlers liegt, 
ob er liefert, wann er liefert und was (zu 
welchem Preis) er liefert, dann muß die Ftlr
sorgepflicht der Justiz greifen! 

Draußen wOrden wir sofort den Laden wech
seln - hier im Getangnis sind wir dem 
"königlichen" Geschaftsgebaren offenbar aus
geliefert .. ? 

Unser ResUmee: Finna König- nee! 

-k:ra-

Anmerkung der Redaktion: 

Nach unseren Informationen setzt sich das 
Liefereh8os auch in der zweiten Hauptnmde -
Mai-Einkauf- fort Es wird ftlr die Beteilig
ten immer wterfreulicher offenbar, daß sich 
die Firma König tlberhaupt nicht auf die Be
lieferung der NA Tegel vorbereitet hat 

Da es zu den demokratischen Rechten - ge
rade von Gefangenen - gehört, sich beschwe
ren zu können, empfehlen wir allen Einkaufs
opfern, dieses Recht ausgiebig wahrzuneh
men. Der Unmut Qber das GeschAftsgebaren 
der Firma König sollte nicht nur der Anstalts
leitung kundgetan, sondern auch an den Ver
ursscher selbst herangetragen werden. Zum 
Mitschreiben: Finna Klaus König, Kaiserin
Augusta-Allee 90, W-1000 Berlin 10, Tele
fon: 3 45 53 51 oder 3 44 ll 62. 
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Ausschreibung 

Ingeborg - Drewitz - Literaturpreis 
für Gefangene 

Zum dritten Mal soll der lngeborg-Drewitz
Literaturpreis für Gefangene vergeben 
werden. 
Wir rufen alle inhaftierten Frauen und 
Männer, Einzelpersonen oder Schreib
gruppen auf, sich mit der Einsendung von 
Texten zu beteiligen. 

Das Thema der diesjährigen 
Ausschreibung lautet: 

WIDERSTEHEN 
... um sich das Leben 
nicht ganz aus der Hand 
nehmen zu lassen 
Solange Gefangene auf Dächern sitzen, Höfe 
besetzen, die Arbeit verweigern, wird in den 
Medien berichtet. Kaum sind sie zurück in den 
Zellen, erfahrt die Öffentlichkeit nichts mehrüber 
ihren Alltag. Die Revolten sind auff<illiger und 
medienwirksamer Teil des Widerstandes und 
dennoch sind sie nur die nur die Spitze des 
Eisberges. "Draußen" ist wenig bekannt. wie 
Menschen in dem alltäglichen Trott, der 
Reglementierung, der Unfreiheit überleben. 
Hier ist nicht nur das rein körperliche Überleben 
gemeint, sondern darüberhinaus ein Stück von 
sich selbst zu bewahren, die eigene Identität zu 
behalten, das eigene Leben nicht gänzlich dem 
Rhythmus der Institution zu unterwerfen. 
All die kleinen Verweigerungen, die Energie, die 

jeden Tag neu aufgebracht werden muß, um sieb 
das Leben nicht ganz aus der Hand nehmen zu 
lassen. Sie bedeuten, nicht automatisch von der 
Zelle in den Betrieb und zurück zu laufen, sich 
nicht ständig von Radio und Fernsehen berieseln 

Trägerkreis 

Dokumentationsstelle Re tner Padligur Verlag Slrafvollzu~v lnitiativkreiSOefang-narbeJt 
Gefangenenliteratur Moltke>tr. 10 Univmitlll Bremen I.Msing:su. I 8 
Prof. Dr. H. Koch 5800 Hagen I Prof. Dr. l . Fce>t 4600 Donmund 
Aiedncrstr. 21 Postfach 330440 
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zu lassen, sich über Rechte zu informieren und sie 
einfordern .. .1 000 kleine und große Dinge~ die 

ein Leben im und nach dem Knast erst möglich 
machen. 
Gefangene sind nicht nur Objekte, mit denen 
etwas gemacht wird: denn auch in der Unfreiheit 
des Gefängnisses bleiben große und kleine 
Nischen, in denen mit viel Kreativität und Kraft 
unter Umgehung der Bürokratie eigene Räume 
geschaffen werden. 
Hier sollen die Mauem poröser, durchsichtiger 
werden, und darum soll das Motto für die nächste 
Ausschreibung des Ingeborg-Drewitz
Literaturpreises für Gefangene so heißen: 
''Das ist meine Zeit, die will ich nicht absitzen, 
die will ich leben. Denn alles was man selber 
erkämpft, gegen den Trott...das ist was wert'' 
(Margit Czenki) 
Dazukönnen Texte aller unterschiedlichen Fonnen 
wie Romane, Reportagen, Briefe, Hörspiele, 
Gedichte, Erzählungen, Features eingesandt 
werden. Auch können Beiträge geschickt werden, 
die in Gruppenarbeit entstanden sind. 
Teilnehmen können Inhaftierte oder ehemalige 
Inhaftierte aus deutschsprachigen Ländern. 

Einsendeschluß ist der 31.10.1993 

Aus den eingesandten Manuskripten wählt eine 
Jury die besten Texte aus, die veröffentlichtwerden 
sollen. Im Rahmen der Preisverleihung werden 
gemeinsam mit den Inhaftierten die Texte der 
Öffentlichkeit vorgestellt. 
Einsendungen bis zum 31.10.93 an: 

Ingeborg-Drewitz-Literaturpreis, 
c/o Initiativkreis Gefangenenarbeit, 
Lessingstr.18, W -4600 Dortmund 
oder 
c/o Ak Resozialisierung und Straf
vollzug, Bernhard-Göring-Str. 152, 
0-7030 Leipzig 

Schirmherrschaft: 

Luisc Rinscr .Autorin. Friedri~;h ~lagJriu' 

Rom Superir;uendcnt der Nicol3ikirche l..cipti~ 
Sladtpriisidenl Leipzig 
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Berliner Abgeordnetenhaus 
- Landespressedienst -

Kleine Anfrage Nr. 3536 der Abgeordneten Giseta Grotzke (SPD) 
vom 17.2.1993 über .,Pawenregelung im Berliner Justizvollzug": 

I . Welche Berliner Institutionen haben vergleichbare Pausenregelun
gen wie die Justizvollzugsanstalten Tegel, Plötzensee und die 
Frauenhaftanstalt? 

2. Wie sind die Pausenregelungen bei 

a) der Berliner Polizei, 

b) der Berliner Feuerwehr, 

c) bei den Einrichtungen des Maßregelvollzuges und 

d) bei den Berliner Krankenhausern 

gestaltet? 

3. Warum umfaßt die pralctizjerte Regelung jeweils eine volle Zeit
stunde, obwohl den Bediensteten nur eine Pause von 30 Minuten zu
steht? 

4. Ist der Senat der Meinung, daß die erheblichen Beeinträchtigungen 
bei der Erledigung folgender Aufgaben vertretbar sind wie 

a) Ausübung der Kontrollfunktion durch Abgeordnete, 

b) Wahrnelunung von Sprechstunden durch Rechtsanwälte, 

c) Erledigung dienstlicher Angelegenheiten durch die Berliner Polizei, 

d) dienstliche Aufträge durch die Gerichtshilfe und Be\>t'ährongshilfe, 

e) Besuche durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von freien 
Trägem zur Beratung und Betreuung der Inhaftierten und 

f) Besuchskontalcte durch die Angehörigen? 

Antwort des Senats vom 9.3.1993 (eingegangen beim Abgeordneten
haus am 15.3.1993): 

Zu 1.: Vergleichbare Pausenregelungen bestehen im Bereich der Justiz
verwaltung in der Justizvollzugsanstalt Moabit und in der Jugendstraf
anstalt Berlin. Hinsichtlich der Pausenregelungen vergleichbarer Insti
tutionen der übrigen Berliner Verwaltung wird auf die Antwort zu 2. 
verwiesen. 

Zu 2 a): Der Senat gebt davon aus, daß in erster Linie die Pausenrege
lung bei Gewahrsamen der Polizei interessiert. Die Aufgaben der Be
wachung werden dort im Schicht- und Wechseldienst erledigt In allen 
Schichtdiensten der Schutz- und Wachpolizei wird ntit wenigen Aus
nahmen eine durchgehende Arbeitsleistung erbracht Pausen im 
Rechtssinne sind nicht vorgesehen, d. h. die tägliche Anwesenheitszeit 
wird nicht um die Zeit einer Pause verlängert. Es besteht allerdings 
auch kein Anspruch auf eine ungestörte Pause. Auch bei kurzer Ar
beitsunterbrechung muß der Mitarbeiter jederzeit erreichbar sein. 

Im Bürodienst der Exekutive und in den Diensten der Verwaltung ist 
grundsätzlich eine Pause von täglich 30 Minuten in der Anwesenheits
zeit enthalten. 

Zu 2 b): Es ist zwischen Bereichen ntit Regelarbeitszeit und Schiebt
dienstbetrieb zu unterscheiden. 

1. Pausen werden bei der Regelarbeitszeit nicht auf die Arbeitszeit an
gerechnet Bei durchgehender Arbeils7.eit von sechs Stunden lllld 
mehr wird eine tägliche Mindestpause von 30 Minuten gewährt (§ 3 
Abs. 3 AZVO). 

In den verschiedenen Verwaltungszweigen der Berliner Feuerwehr 
besteht keine Festlegllllg hinsichtlich der Pausenzeiten. Pausen rich
ten sich nach den Erfordernissen des Arbeitsplatzes (Publikumsver
kebr, Telefonverkehr, dienstliche Dringlichkeit). Es werden minde
tens zwei Kurzpausen von 15 Minuten Dauer gewährt. Ein Pausen
ausgleich wird nicht eingeräumt 

2. In den Funktionsbereichen mit Schicht- oder Wechseldienst werden 
Pausenzeiten in die Arbeitszeit eingerechnet(§§ 7 tmd 12 AZVO). 
Dort handelt es sich immer um eine Verlängerung sowohl der täg
lichen als auch wöchentlichen Arbeitszeit, die teilweise in Bereit
schaft besteht(§ 5 Abs I AZVO). 

Während der täglichen Arbeitszeit werden an den Feuerwachen nach 
einem vorgegebenen Zeitplan Arbeiten zur Instandhaltung und Auf
rechterha]tung der Einsatzfllhigkeit durchgefiihrt. Über den Arbeits
tag verteilt sind Bereitschaftszeiten vorgesehen. Diese Bereitschafts
zeiten mOssen auch ftl.r Ruhepausen und zur Einnahme von Mahl
zeiten Wld Erfrischungen genutzt werden. 

Das Personal wird durchgängig zum Einsatzdienst herangezogen. 
Alarnrierungen erfolgen zu jeder Tages- und Nachtzeit und unterbre
chen die jeweilige Tiltiglceit. Mit wenigen Ausnahmen sind Einsätze 
hinsichtlich Zeitpunkt und Dauer unvorhersehbar. Während der Be
reitschaftszeit geleisteter Einsatzdienst kann als Bereitschaftszeit in 
der gleichen Schicht nachgewährt werden. Eine Pausenregel~mg in 
üblicher Form existiert nicht. 

Zu 2 c) und d): Bei den Berliner Krankenhäusern stellt sich die Pau
senregelung so dar, daß jeweils hausindividuelle Vereinbarungen ge
troffen werden. 

Zu 3.: Soweit die Schließung der Anstalten eine volle Zeitstunde um
faßt, geschieht dies, weil die Pausen wechselseitig in zwei Durchgän
gen gewahrt werden. Die jeweils zur Pause eingeteilten Bediensteten 
mi1ssen in ihren Aufgabengebieten von den übrigen Dienstkräften ver
treten werden. Dies ist nur bei einer Reduzierung des Dienstbetriebes 
möglich. Ob diese zu den in Frage 4 angesprochenen Einschränkungen 
zwingt, wird im jetzigen Probelauf empirisch ermittelt. 

In der Justizvollzugsanstalt Tegel wird der Besucherverkehr jeweils 
nur filr 45 Minuten ausgesetzt. Der Fahrzeugverkehr ist von der 
Betriebsruhe ausgenommen. Die innerhalb der Betriebsruhe anstalts
weit durchgefiihrte 30minütige Pause erfordert einen 15minütigen Vor
lauf. Während dieser Zeit erfolgt unter Einsatz aller Bediensteten des 
allgemeinen Vollzugsdienstes die ordnungsgemäße Bestandsfeststel
Jung der in den Teilanstalten untergebrachten Strafgefangenen. 

Zu 4.: Nach einer Rahmendienstvereinbarung zwischen dem Gesamt
personalrat der Berliner Justiz und der Senatsverwaltung ftl.r Justiz 
über die Gewährung von i.m Arbeitszeitrecht vorgesehenen Pausen 
wird im Ralunen eines Probelaufes den i.m Schicht- und Wechseldienst 
tä~igen Bediensteten in den Berliner Vollzugsanstalten durch organisa
torische Maßnahmen eine tägliche Pause von 30 Minuten Dauer er
möglicht. Bei der Umsetzung in den Vollzugsanstalten konnten Ein-
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schränkungen im Dienstbetrieb nicht vermieden werden, weil zusätz
liches Personal ft1r Pausenvertretungen nicht zur Verfügung stehL 

Zu Buchstaben a) und c): Zwischenzeitlich ist sichergestellt, daß Mit
glieder des Abgeordnetenhauses und Angehörige der Berliner Polizei 
ungehindert Zutritt zu den Vollzugsanstalten haben. 

Zu Buchstaben b) und d) bis f): Der Senat prüft gegenwärtig, auf 
welche Weise die Arbeits- und Besuchsbeeinträchtigungen beseitigt 
oder abgemildert werden köiUlen. 

Prof. Dr. Jutta Limbach 
Senatorin ft1r Justiz 

Kleine Anfrage Nr. 3289 des Abgeordneten Dr. Rolf-Peter Lange 
(FDP) vom 6.1.1993 über "Bedingungen des Strafvollzuges in 
BerUn": 

1. Welche Voraussetzungen mÜSsen erfüllt sein, damit Strafgefangene 
vom geschlossenen in den offenen Vollzug verlegt werden köllllen? 
Wann werden Inhaftierte direkt in dctl offenen Vollzug geladen? 

2. Wie oft kam es 1991 und seit dem 1.1.1992 bis heute bei Vollzugs
lockerungen (Außenbeschäftigung, Freigang, Ausfiihrung, Ausgang), 
offenem Vollzug und Hafturlaub zu Entweichungen? 

3. Wie deftniert die Justizsenatorin .,Entweichung"? 

4. Wie oft kam es wahrend einer Vollzugslockerung, während des offe
nen Vollzugs und während eines Hafturlaubs 1991 und vom 
1.1.1992 bis heute zu Straftaten und welche Straftaten w'U.fden be
gangen? 

5. Wie oft sind H4ftlinge nach einer Vollzugslockerung, während des 
offenen Vollzugs oder von einem Halturlaub verspätet zurück
gekehrt? 

6. Triffi es zu, daß verspätete Rückkehr statistisch und rechtlich anders 
erfaßt wird, abhängig vom Zeitpunkt der freiwilligen Rückkehr in 
die Anstalt, und worin besteht und begründet sich diese zeitliche 
Abhängigkeit? 

7. In welchem Umfang betreibt die Polizei Fahndungsmaßnahmen, wn 
Entwichene wieder zu ergreifen, in welchem Umfang werden perso
nelle, sachliche und finanzielle Ressourcen gebtmden und wie hoch 
ist die Erfolgsquote? 

8. Wann wird seitens der Strafvollzugsanstalt die Fahndung eines Häft
lings veranJaßt, tmd wie ist die Koordination zwischen Strafvoll
zugsanstalt und Polizei? 

Antwort des Senats (Schlußbericht) vom 9.2.1993 (eingegangen beim 
Abgeordnetenhaus am 24.2.1993): 

Zu 1.: Gemäß § 10 StVollzG sollen Gefangene in einer Anstalt oder 
Abteiltmg des offenen Vollzuges untergebracht werdctl, wenn 

-sie den besonderen Anforderungen des offenen Vollzuges genügen, 

-nicht zu beftlrchten ist, daß sie sich dem Vollzug der Freiheitsstrafe 
entziehen (Fluchtgefahr), 

- nicht zu beftlrchten ist, daß sie die Möglichkeit des offenen Voll
zuges zu Straftaten mißbrauchen werden (Mißbrauchsgefahr), und 

-sie der Unterbringung im offenen Vollzug zustinunen. 

Der verfasstmgsrechtliche Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gebietet 
es den Vollzugsbehörden, Gefangene nach Maßgabe vorhandener 
PliUze vom geschlossenen in den offenen Vollzug zu verlegen, sobald 
sie alle genannten EignungsvoraussetzungCll ft1r den offenen Vollzug 
erftlllen. 
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Alle rechtskräftig zu Freiheitsstrafe Verurteilen, die von den Strafver
folgungsbehörden und den erkennenden Gerichten auf freiem Fuß be
lassen werden, weil die filr den Erlaß eines Haftbefehls erforderlichen 
Voraussetzungen nicht vorliegen, werden von der Vollstreckungs
bebörde zum Strafantritt in den offenen Vollzug geladen. Sofern sie 
sich fristgemäß in der filr die Direktaufnahme zustandigen Anstalt ein
fmden, wird dort im Rahmen des Aufnahmeverfahrens anband der o. g. 
gesetzlichen Voraussetzungen tUr die Unterbringung im offenen Voll
zug geprüft, ob sie dort verbleiben köiUlen oder wegen bestehender 
Sicherheitsbedenken umgehend in den geschlossenen Vollzug verlegt 
werden mÜSsen. 

Zu 2.: Die erbetenen Zahlen bitten wir den Anlagen 1 und 2 zu ent
nehmen. 

Die mitgeteilten Zahlen verdeutlichen, daß es der Justizverwaltung ge
ltmgen ist, die Zahl der Fehlschläge bei Freiheitsvergaben aus dem 
Vollzug gegenüber dem Jahr 1991 deutlich zu reduzieren. 

Zu 3. : Es wird unterschieden zwischen ,,Entweichen" und ,,Nichtrück
kehr von Vollzugslockerungen und Urlaub". Die Senatsverwaltung für 
Justiz ist insofern an die von den Landesjustizverwaltungen bundesein
heitlich vereinbarte Vollzugsgeschäftsordnung (VGO) gebunden. In 
VGO Nr. 7 heißt es u. a.: 

,,.Entweichen: die Seibstbefretung und die Befreiung durch Dritte aus 
der Gefangenschaft. Eine Nichtrückkehr vom Freigang. Ausgang und 
Urlaub gilt nicht als Entweichen." 

Zu 4.: 1m Jahr 1991 gerieten Gefangene im Rahmen von Vollzugslok
kerungen oder Beurlaubungen in 62 Fal.len, im Jahr 1992 in 35 Fallen 
in den Verdacht, eine neue Straftat begangen zu haben. Um Mißver
ständnisse und Doppelzählungen zu vermeiden, sei darauf hingewie
sen, daß diese Zahlen in den zu 2. mitgeteilten Zahlen bereits enthalten 
sind. 

Die Art des dem neuen Straftatverdacht zugnmdeliegenden Delikts 
wird in der bundeseinheitlich geftl.hrten Statistik nicht erfaßt. 

Zu 5.: Während die in der BeantwortWlg zu 2. und 4. mitgeteilten 
sicherheitsrelevanten Daten quartalsweise erhoben werden, wird die 
verspätete Rückkehr lediglich im Rahmen einer bundeseinheitlich ge
führten Statistik einmal jährlich erfaßt. Diese Statistik k8IUl aufgrund 
der von den Justizvollzugsanstalten zu erbringenden Vorarbeiten je
weils erst Mitte bis Ende März erstellt werden, so daß die erbetenen 
Zahlen ft1r 1992 noch nicht mitgeteilt werden können. 

1991 kehrten 1 006 Gefangene verspätet von gewährten Lockerungs
maßnahmen zurück, wobei die Rüekkehr bei 966 Gefangenen inner
halb des vorgesehenen Rückkehrtages, bei 40 Gefangenen nicht inner
halb des vorgesehenen RUck.kehrtages, jedoch vor Einleitung der Fahn· 
dung erfolgte. 

Zu 6.: Kehrt ein Gefangener von einer ihm gewährten Vollzugslocke
TWlg oder Beurlaubung nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt in die An
stalt zurück, wird in jedem Einzelfall tmter Berßcksichtigung der Per
sönlichkeit des Inhaftierten, des von ihm begangenen Deliktes tmd des 
bisherigen Vollzugsverlaufes entschieden, ob tmverzüglich die Fahn
dtmg eingeleitet oder hiermit bis maximal 24 Stunden zugewartet wer
den soll. Stellt sich der Gefangene vor Einleitung der Fahndung selbst, 
gilt er als verspätet. Nach Einleitung der Fahndung wird der Gefangene 
unabhängig von einer späteren Selbststellung oder Festnahme stati
stisch als NichtrückkehreT erfaßt. 

Diese Verfahrensweise ist vollstreckungsrechtlich zulässig, weil bei 
einer Rückkehr bis zum Ablauf des dem vorgesehenen Rückkehrzeit
punkt folgenden Tages keine neue Strafzeitberechnung erfolgen muß. 

Zu 7.: Die Fahndtmgsinspektion der Direktion Verbrechensbekil.mp
fung F I der Berliner Polizei hat 1992 in 228 Fällen nach entwichenen 
Personen aus Justizvollzugsanstalten gefahndet. Die Erfolgsquote bei 
entwichenen Strafgefangenen betrug 44 %, wobei in weiteren 45 o/o der 
Fälle die Entwichenen freiwillig in den Vollzug zurückkehrten. ~ 
fern sind 11 o/o der Fahndungsßille noch offen. 
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Die IntensitAt der jeweiligen gezielten Fahndungsmaßnahmen richtet 
sich grundsätzlich nach der potentiellen Geflihrlichkeit des Entwiche
nen ftlr die Allgemeinheit (Delikt, Strafmaß, kriminelle Entwicklung, 
Umstände der Flucht etc.). Danach orientiert sieb auch die Anzahl der 
einzusetzenden Kräfte, wobei entweder alle Mitarbeiter eines Fahn
dungskoDlillissariats eingebunden werden können (durchschnittlich 12 
Beamte) oder aber Fahndungsstreifen (i. d. R zwei Beamte) aus
reichen. 

Darüber hinaus werden in besonders bedeutsamen Fällen die Fahn
dungsmaßnahmen konunissariatsübergreifend wtd wtter Einbeziehung 
weiterer Gliederungseinheiten der Berliner Polizei, wie Observations
kräfte und Kräfte des Spezialeinsatzkommandos, geführt. Für derartige 
FahndungsOOle werden die zur Verftlgung stehenden sachlichen Res
sourcen wie Dienstfabrz.euge, Funkgeräte, Selektivfunkgeräte konzen
triert benötigt 

Zu 8.: Besteht im Ausnahmefall Unklarheit über den Verbleib eines In
haftierten, muß der Einleitung der Fahndung eine intensive Nachschau 
auf dem Gelände der Justizvollzugsanstalt vorausgehen. Dies dient der 
Vermeidung unnötiger Fahndungsmaßnahmen. Unverzüglich nach 
Feststellung der Entweichung eines Inhaftierten unterrichtet die Justiz
vollzugsanstalt telefonisch den örtlich zuständigen Polizeiabschnitt und 
die Fahndungsleitstelle der Personenfahndung. Detaillierte Angaben 
werden im Anschluß hieran per Telefax an die Polizeibehörde über
mittelt. 

Jm allgerneinen ist die Koordination zwischen den Justizvollzugsanstal
ten wtd der Personenfahndung der Berliner Polizei als zufriedenstel
lend zu bewerten. 

Prof Dr. Jutta Limbacb 
Senatorin tnr Justiz 
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1. Cntwolchun1on &1.11 dea 101chloooonon Vollau1 
la Jahr 1991 und lo JAhr 1992 

darunter 

Juoli tvol huss- Zahl dtr l:n~welchvngeo btl Alllführuncen aua de• einr•-
anstall 

JVA Koabil 
JVA Tegel 
JVA Plöttenoee 
JSA Berlln 
JVA Frauen Bin. 

CESAMT 

u • .. 
1991 1992 1991 1992 

4 z 4 1 
4 3 4 2 
1 3 I -
6 6 3 -
2 - 2 -

16 14 14 3 

II. lntveichungen aua dea othnen Volh.uc 
l o Jahr 1991 und Ia Jahr 1992 

rrltdnon lltrokh 
der Anat&lt. 

1991 U92 

- I - I 
- 3 
2 6 - -
2 11 

Zahl der E.:ntweichuncen 

1991 1992 

JYA Oüppel 
JI'A Hahnfelde 
JVA Plötz:enaee 

21 
21 
36 

JVA für Frauen Berl tn 
Juc e.nd& traranata lt Berlln 

1 

CESAXT 79 

I. Hlcbtrßck.kehr von AußonuJinlhHo 
(Voll•ugalockerungen und Urlaub) 

aua dea geachloaaenen Vollaue 
I a Jahr 1991 und la Jahr 1992 

u 
17 
18 

1 
I 

49 

Justu.vollzu_gsa.nat.alt Sicht oder nicht. freiwilliC &ur1lclc&ekehrt 

JVA Moabit 
JVA Tegel 
JVA Plötun .. o 
J ucendatrafanatal t 
JI'A für Frauen lltrll n 

CESAXT 

1991 

13 
108 
40 

100 
2 

263 

1 t. HichtMick.kehr von Au.Ben•aßna.haen 
(Voll•usaloekeruncen und Urlaub) 

&dl dea ortenett Voll cuc 
lo Jahr 1991 und lo Jahr UU 

1992 

I 
78 
26 
75 

5 

185 

Juati••olhugoannalt ~icllt oder nicht frel•llli C aurDck1ekehrt 

1991 1992 

JYA DUppel 06 ~3 
JYA Hakenfelde 72 4,2 
JVA Plötz.ensee 112 78 
Jurtndatraf anatalt 2 
JVA. für F'rauen S.rl l n 3 

GESAM'r 241 168 
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Art. 5 Abs. 1 GG, §§ 3 Abs. 1, 68 Abs. 2 Satz 2 StVollzG (Zensur 
und Aushändigung der "taz") 

1. Die Vorenthaltung von einzelnen Ausgaben oder Teilen von Zei
tungen oder Zeitschriften erfordert gemäß § 68 Abs. 2 Satz 2 
StVollzG eine Prüfung im Einzelfall. Dabei ist das grundrecht
lieb garantierte Recht der Informationsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 
GG) zu beachten. 

2. Auf Grund des Angleichungsgrundsatzes (§ 3 Abs. 1 StVollzG) 
ist Wert darauf zu legen, daß Tageszeitungen in der Regel am 
Tag ihres Encbeinens in der Anstalt zugänglich s'ind. 

3. Diese IDformatfonsrechte des Strafgefangenen finden dort ihre 
Grenzen, wo das besondere Sicherheitsbedürfnis der Anstalt 
ltDd der allgemeine Geschäftsgang berührt werden. Damit darf 
nicht unberücksichtigt bleiben, daß die Dienstzeiten der Beam
ten llDd Angestellten an den Wochenenden gewisse Einschrän
kungen des Anstaltsbetriebes erfordern. 

4. Demgemäß begegnet die Abwägung, die Zensur der am Samstag 
encheinenden Amgabe der "taz" bis Montag zurückzustellen, 
auch im Hinblick auf Art. 5 Abs. 1 und 3 Abs. 1 GG keinen Be
denken, zumal andere Zeitungen zensurfrei am Erscheinungstag 
bezogen werden können und andere Medien zur Information zur 
Verfüglmg stehen. Angesichts des Umstandes, daß in der Tages
zeitung "taz" erfahrungsgemäß häufig vorzuenthaltende Artikel 
und Leserbriefe abgedruckt sind, ist ein Ennessen.sfebJgebrauch 
nicht darin zu sehen, daß diese Zeitung im Gegensatz zu ande
ren Zeitungen zensiert wird. 

OLG Nümberg, Beschluß vom 25.11 .1992 -Ws 1264/92 -

Entnommen aus Zeitschrift für Strafv~llzug und Strafralligenhilfe, 
42. Jahrgang, Heft 2, Seite 116, April 1993 

§§ 7, 33 Abs. 1 StVollzG (Fortsetzung des Strafvollzugsverhältnisses 
trotz eigenmächtiger Unterbrechung) 

Kehrt ein Gefangener aus der ibm gewährten Vollzugslockerung 
venpätet zurück. w wird durch die von ihm verunachte vorüber
gebende Unterbrechung der Strafvollstreckung das Strafvollzugs
verhältnis nicht beendet. Vielmehr wird - wenn nicht eine ord
nungsgemäße Entlassung in die Freiheit stattfindet - das alte 
Strafvollzugsverhältnis fortgesetzt mit der Folge, daß bisher be
gründete Rechte und Pflichten des Gefangenen bestehen bleiben. 

POOzisches OLG Zweibrücken, Beschluß vom 13.2.1992 - I Vollz 
(Ws) 12/91-

Gründe: 
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fiAFT~KCHT 

Der Beschwerdefuhrer befmdet sich zur Verbilßung einer Freiheits
strafe seit 16. Januar 1990 in der Justizvollzugsanstalt z. Die drei 
Pakete mit Nalmmgs- und Genußmitteln, die der Gefangene gemäß 
§ 33 Abs. I StVollzG jährlich empfangen darf, sind zu Ostern, zu 
Weihnachten und einem dritten, vom Gefangenen zu bestimmenden 
Termin zugelassen. Der Beschwerdetuhrer hat im Jahr 1991 dieses 
Paket zu seinem Geburtstag beantragt und am l. Juli 1991 empfangen. 
Von einem ibm gewährten Ausgang am 7. September 1991 kehrte er 
nicht in die Anstalt ZUii1ck. Erst am 9. September stellte er sich zur 
weiteren Strafverbilßung. Nachdem ihm eröffnet worde!l war, daß jetzt 
der in Tagen ausgebrachte Rest der ursptilnglich gegen ihn verhängten 
Freiheitsstrafe von drei Jahren vollstreckt werde und sich der Entlas
sungstennin um einen Tag verschiebe, beantragte der Beschwerdefiih
rer sein "Jahrespaket" für 1991. Er ist der Ansicht, er sei wie ein Ge
fangener zu behandeln, der eine Strafe neu antrete. Der Leiter der 
Justizvollzugsanstalt Z. lehnte den Antrag mit der Begründung ab, der 
Beschwerdeftlhrer habe das ihm zustehende Jahrespaket bereits am 1. 
Juli 1991 erhalten, die gewährte Lockenmg habe die Strafe nicht unter
brochen. Zudem gehe es nicht an, den Lockenmgsmißbrauch mit der 
Erlaubnis, ein weiteres Paket empfangen zu dürfen, zu belohnen. Den 
gegen diese Ablehnung gestellten Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
hat die Strafvollstreckungsbunmer des Landgerichts Zweibrücken am 
4. November 1991 ZUii1ckgewiesen. Sie hat sich der Rechtsansicht des 
Leiters der Justizvollzugsanstalt Z. angeschlossen. 

Hiergegen richtet sich die form- und fristgerecht erhobene Rechtsbe
schwerde, <lie auch im übrigen zulässig ist, da die besonderen Zulässig
keitsvoraussetzungen des § 116 Abs. 1 und Abs. 2 StVollzG vorliegen. 

Es erscheint geboten, die Nachprüfung der angefochtenen Entschei
dung zur Fortbildung des Rechts zu ermöglichen. Welche Auswirkun
gen die durch einen Gefangenen bewirkte Unterbrechung der Strafvoll
streckung auf das Strafvollzugsverhältnis hat, ist, soweit ersichtlich, 
obergerichtlich noch nicht ausdrücklich entschieden. Es handelt sich 
dabei wn eine Frage von grundsätzlicher Bedeutung und nicht nur um 
die Klärung eines Einzelfalles. 

Die demnach zulässige Rechtsbeschwerde ist aber nicht begründet 

Für die Entscheidung der Rechtsfrage ist es freilich unerheblich, daß 
durch die Gewährung von Vollzugslockerungen <lie Strafvollstreckung 
nicht unterbrochen wird (§ 13 Abs. 5 StVo11zG). Denn der Be
schwerdefilhrer ist aus der ihm gewährten Vollzugslockenmg nicht 
pUnktlieh am 7. September 1991, sondern erst im Laufe des 9. Septem
ber 1991 zurückgekehrt. Damit war die Strafvollstreckung tnr einen 
Tag unterbrochen. Entscheidend ist vielmehr der Umstand, daß das 
Strafvollzugsverhältnis durch die von dem Beschwerdetllhrer verur
sachte votilbergehende Unterbrechung der Strafvollstreckung nicht be
endet worden ist. Vielmehr wird, wenn nicht eine ordnungsg6näße 
Entlassung des Gefangenen in die Freiheit, sei es infolge Strafendes 
oder infolge vorzeitiger Entlassung zufBewährung, stattfmdet, das alte 
Strafvollzugsverhältnis fortgesetzt mit der Folge, daß bisher begrilndete 
Rechte und Pflichten des Gefangenen bestehen bleiben. Das ergibt sich 
aus dem Strafvollzugsgesetz, wonach ungeachtet vollstreckungsrecht
licher Aufteilungen die gesamte StrafZeit eines Gefangenen bis zur 
Entlassung in die Freiheit als einheitlicher Vorgang geplant (§ 7 
StVollzG) und gestaltet (§ 3 StVollzG) wird: Auch seinem Wortsinn 
nach bedeutet der Begriff "Unterbrechung" nicht, daß ein alter Vor
gang beendet und danach ein neuer begonnen, sondern daß das Begon
nene ·nach zeitweiser Behindenmg fortgesetzt wird. 

Hiervon geht die Rechtsprechung, ohne den Grundsatz allgemein zu 
formulieren, auch zutreffend aus. So ist es anerkannt, daß Disziplinar-
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roaßnahmen wegen schuldhafteT Pflichtverstoße eines Gefangenen, die 
er anlaßlieh einer Entweichung oder davor begangen hat, nach seiner 
Wiedereingliederung in die Vollzugsanstalt verhängt Wld vollstreckt 
werden dürfen (OLG Hamm ZfStrVo 1988, 316). Das vor einer Ent
weichung aus der Haft von dem Gefangenen angesparte Überbrilk
lcungsgeld bleibt ihm auch nach einer Jahre später erfolgten Wiederer
greifimg erhalten (OLG Koblenz, Blätter ftlr Strafvollzugslronde, Bei
lage zum Vollzugsdienst 1989, Heft 2, Seite 5). Er kann dieses Geld 
auch nur als ÜberbrUckungsgeld beanspruchen wtd nicht verlangen, 
daß es ibm etwa als Eigengeld gutgeschrieben wird, weil er aus der 
Strafhaft nicht ordnungsgemäß entlassen war (HansOLG Bremen 
ZfStrVo 1991, 309). FQr den Gefangenen, der seine Strafe durch Nicht
rückkehr aus dem Urlaub tmterbricht, beginnt keine erneute Wartezeit 
von 6 Monaten im Sinne von § 13 Abs. 2 StVollzG. Vielmehr muß der 
Anstaltsleiter eine etwaige Wartefrist bis zur nächsten Gewahrung 
eines Urlaubs nach den Verhältnissen des Einzelfalles bestimmen 
(OLG Bremen NStZ 1982, 84; LG Darmstadt ZfStrVö 1983, 303~ 
Schwind/Böhm-Kühling, StVollzG 2. Aufl. 1991, § 13 Rdn. 16). Die 
einem Gefangenen nach § 69 Abs. 2 StVollzG erteilte Genehmigung, 
ein eigenes Fernsehgerät im Haftraum zu betreiben, wird nicht dadurch 
berührt, daß der Gefangene aus einem ihm gewährten Urlaub zu spät -
mit der Folge einer zweimonatigen Unterbrechung der Strafvollstrek
kung- ZUlilckgekehrt ist (OLG Hamm 1986, 143); in dieser Entschei
dung ist ausdriicklich vermerkt. daß der Gefangene ,jedenfalls bei ktlr
ze:rer eigenmächtiger Abwesenheit" wieder in dieselben rechtlichen 
und tatsächlichen Verhältnisse in der Justizvollzugsanstalt eintrete, wie 
er sie vor seiner Entfernung verlassen habe. 

Der Beschwerdefilhrer hat daher durch seine eigerun!chtige Abwesen
heit nicht das alte Strafvollzugsverhältnis beendet und durch seine 
ROckkehr in die Justizvollzugsanstalt Z. am 9. September 1991 ein 
neues StrafvollzugsverblUtnis begonnen. Es setzt vielmehr das mit sei
ner Inhaftierung im Jahr 1989 begonnene Strafvollzugsverhältnis fort. 
Da er ftlr das Jahr 1991 bereits das Jahrespaket am 1. Juli 1991 emp
fangen hat, entspricht es der Vorschrift des § 33 StVollzG, wenn der 
Anstaltsleiter seinen Antrag, gewissermaßen als ,,Neuzugang" ein 
(weiteres) Jahrespaket zu empfangen, abgelehnt hat. 

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straffiilligenhilfe, 
42. Jahrgang, Hefl2, Seite 117, April 1993 

Art S Abs. 1 Satz 1 GG, § 119 Abs. 3 StPO (Teilnahme eines Unter
suchungsgefangenen an einem Femsehinterview) 

a) Der Begriff ,.Ordnung in der Vollzugsanstalt .. umfaßt alle Maß
nahmen. die erforderlich sind, um den Betrieb in einer Unter
suchuogsbaftanstaJt sachgerecht ablaufen zu lassen. Die Ord
nung in der Vollzugsanstalt bedingt Freiheitseioschränkungeu. 
die mit der Sicherheit des ArutaJtspenonals, der Vermeldung 
von Spannungen zwischen den Untenuchungsgefangenen und 
dem Aufsichtspenonal sowie dem Schutz der Mitgefangenen vor 
unnötigen zusätzlichen Belastungen - etwa durch Unruhe - zu
sammenhängen. 

b) EiD Fernsebinterview mit einem Untenuchungsgefangenen ln 
der Vollzugsanstalt ist mit deren Ordnung nicht vereinbar. 

OLG Ramm, Beschluß vom 4.7.1991-3 Ws 301/91-

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Stratralligenhilfe, 
42 Jahrgang, Heft 2, Seite 116, Aprill993 

§§ 5 Abs. l, lt6 Abs. 1 StVollzG (Anforderungen an den Beschluß 
der Strafvollstrec1rungskammer) 

J. Sind die FettsteUungen des angefochtenen Beschlusses so unvoll
stindig, daß nJcbt geprüft werden kann, ob die Zulässigkeitsvor
autsetzungen nach § 116 Abt. 1 StVollzG vorliegen, ist die form
und fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde zulässig. 

l. Nach ein.MIUger Meinung in Rechtsprechung und Uteratur 
sind an den Betchluß der Strafvollstreckungskammer in Straf
vollzuguacben die gleichen Altforderungen zu stellen wie nach 
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§ 267 StPO an die Begründung eines strafgerichtlieben Urteils. 
Neben den wesentlichen rechtlieben Erwigllngen müssen von 
der Strafvollstreckungskammer die entscbeidungserbeblkhen 
Tatsachen so voUstindig wiedergegeben werden, daß anband 
dieser Feststellungen eine rechtliebe "Oberprüfung durch dat 
Rechtsbeschwerdegericht möglich ist Dies muß in einer eige
nen, in sich geschJouenen DantelJung geschehen, die eindeutig 
erkennen läßt, welche tauichlieben Feststellungen die StrafvoU
streckungskammer getroffen und ihrer rechtlieben Würdigung 
zugrunde gelegt bat 

3. Für die StrafvoUstreckuogskammer gilt dabei der Untenu
cbungsgrundsatz, der sie verpfticbtet, eigene FeststelJungen zu 
treffen und den Sachverhalt von Amts wegen aufzuklären. Sie 
darf den Sachverhalt, von dem die Vollzugsbehörde ausgega.n
gen ist, nicht ungeprüft ihrer Entscheidung zugrunde legen. 
Eigene FeststeUamgen - etwa aus dem Akteninhalt - zu treffen, 
ist dem Senat in dem revisionsähnlich ausgestalteten Recbts.
besdt"·erdeverfahren verwehrt. 

4. Das Fehlen einer Rechtsmittelbelehrung stellt für sieb allein 
noch keinen Wiedereinsetzungsgrund im gerichtlichen Verfah
ren nach dem StVollzG dar. Ausreichend, aber auch erforder
lich ist, daß der Strafgefangene gemiO § 5 Abs. l StVollzG von 
der Vollzugsbehörde aUgemeiD über die Möglichkelt der An
fechtung von Vollzugsmaßnahmen unterrichtet worden lst. Da
bei ist auch zu prüfen, ob den allgemeinen Recbubebelfbeleh
ru.ngen (z. B. den Informationen zum StVollzG) binreichend 
deutHeb entoommen werden kann, ob die Ablehnung der Über
nahme eines Strafgefangenen, die das Justizminillterium eines 
Bundeslandes gegenüber dem Justizministerium eines anderen 
Bundeslandes in einem an dieses gerichteten Schreiben erklärt, 
von dem betroffenen Strafgefangenen mit einem Rechtsbebelf 
angefochten werden kann. 

OLG Kob1enz, Beschluß vom 13.8.1992 - 2 Ws 309/92 -

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Stnfraltigenhilfe, 
42. Jahrgang, Heft 2, S. 116, Aprill993 

§ 70 Abs. 3 StVollzG (Rücknahme von VergOnstigungen bei Straf
gefangenen) 

Die Rücknahme einer bereits erteilten Erlaubnis fiir einen Straf
gefangenen (hier: Benutzung einer Schreibmaschine) wird durch 
eine Verlegung des Gefangenen in ein anderes Bundesland nicht 
mit der Folge beseitigt, daß völlig neu über die Erlaubnis entschie
den werden müßte. Andernfalls würde die Recbt.uteUo:ng des An
tragstellen venchlechtert, ohne daß dies durch ein ihm zurechen
bares Verhalten \'eranJaßt worden wäre. 

OLG Celle, Beschluß vom 31 .7.1992-1 Ws 221/92-

Sachverhalt: 

Der ASt. befindet sich in Strafbaft in der NA Celle. Er hatte diese 
Strafe zuvor in der NA Harnburg verbüßt. Dort war ihm der Besitz 
einer elektronischen Schreibmaschine mit Datenspeicher gestattet wor
den. Nach seiner Verlegung hat er die Aushändigung der Schreib
maschine von der JV A Celle I verlangt. Nach Ablehnung des Antrags 
durch den Anstaltsleiter und erfolglosem Widerspruchsverfahren hat 
die StVK den hiergegen gerichteten Antrag auf gerichtliche Entschei
dung zur1lclcgewiesen. Die dagegen gerichtete Rechtsbeschwerde hatte 
Erfolg. 

Gründe: 

Die Nichtaushandigung der Schreibmaschine durch die JV A Celle I 
stellt sich als Widenuf einer Erlaubnis i. S. d. § 70 Abs. 3 StVollzG 
dar. Die Verlegung des ASt. auch in ein anderes Bundesland konnte 
die bereits in der JV A Harnburg erteilte Erlaubnis jedenfalls dann nicht 
mit der Folge beseitigen, daß über sie in der NA Celle I völlig neu 
entschieden werden müßte, wenn sie von dem ASt. nicht beantragt 
oder verschuldet war. Anderenfalls würde die Rechtsstellung des ASt 
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verschlechtert, ohne daß dies durch ein ihm zurechenbares Verhalten 
veranlaßt worden Wäre. Die StVK hat in dem angefochtenen Beschluß 
nicht festgestellt, daß ein derartiges Verhalten des ASt. vorgelegen hat. 

Die Erlaubnis kann nur widerrufen werden, werut die Aushändigung 
der Schreibmaschine- dies kommt hier allein in Betracht- die Sicher
heit oder Ordnung der Anstalt gefllhrdete (§ 70 Abs. 3, Abs. 2 Nr. 2 
StVollzG). Eine solche Gefahr muß konkret gegeben sein (vgl. Ent
scheidung des hiesigen 3. Strafsenats vom 12.1l.l981 - 3 Ws 342/81 
[StrVollz] -; CalliessiMOller-Dietz, StVollzG, 5. Aufl., Rdnr. 6 zu 
§ 70). Der angefochtene Beschluß erwähnt dagegen nur ganz all
gemein, daß mit einer elektronischen Speicherschreibmaschine ge
heime Nachrichten gespeichert und ausgedruckt weitergegeben werden 
können; er nennt keine filr die Sicherheit der Anstalt bestehende kon
krete Gefahr, die durch die Aushändigung des Geräts an den ASt ent
stünde. Sollten konkrete Anhaltspunkte rur eine Gefilhrdung der 
Sicherheit oder Ordnung der Anstalt gegeben sein, so müssen diese in 
nachprüfbarer Weise mitgeteilt werden. Das Fehlen einer solchen An
gabe bedeute stets einen Rechtsfehler, der zur Aufuebung ftlhren muß. 

Mitgeteilt von RA HenningPlähn, Hannover. 

Anm. d. Red.: Vgl. dazu auch OLG Koblenz ZfStrVO 1986, 114; OLG 
Karlsruhe NStZ 1990, 408; aber auch OLG Zweibrücken NStZ 1992, 
102. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 13. Jahrgang, Heft 4, Seite 207, 
April1993 

§§ 454, 4S8 a StPO, § 57 StGB (Zulässigkeit eines Antrages auf 
Strafrestaussetzung trotz Ausweisung) 

Ein Antrag auf ~wsetzung der Vollstreclwng einer Reststrafe zur 
Bewährung ist auch dann zulässig, wenn die StA nach § 4S8 a 
StPO von der weiteren Vollstreckung der Strafe abgesehen und 
den Verurteilten ins Allsland abgeschoben bat. 

OLG Oldenburg, Beschluß vom 16.10.1992- 2 Ws 263/92 -

Gründe: 

Die zulässige sofortige Beschwerde des Verurteilten vom 31.8.1992 
richtet sich dagegen, daß das LG die Vollstreckung der Reststrafe aus 
dem Urteil des LG vom 29.11.1990 nicht zur Bewährung ausgesetzt 
hat. 
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Das Rechtsmittel ist im Ergebnis unbegründet. 

Entgegen der Auffassung des LG ist der Antrag des Venuteilten zuläs
sig. Das Absehen von der Vollstreckung bei Ausweisung nach§ 456 a 
StPO stellt eine vorläufige Maßnahme der Vollstreckungsbehörde dar, 
die keinen Verzicht auf den Vollstreckungsanspruch beinhaltet. Der 
Verurteilte muß aufgrundder hier ergangenen Anordnung der StAnach 
§ 456 a Abs. 2 S. 3 StPO, gegen die er im übrigen bislang keine Ein
wendungen erhoben hat, bei einer Rückkehr nach Deutschland mit 
seiner Verhaftung und der Fest~tzung der Vollstreckung rechnen; dies 
unabhängig davon, ob ihm- aus welchen Gründen auch immer - eine 
ausländerrechtliche Genehrnigwg hierzu erteilt wird Unter diesen 
Umständen hat der Verurteilte ein schutzwürdiges Interesse daran, be
reits vor einer etwaigen Wiedereinreise eine Entscheidung der Straf
vollstrec.lrungskammer über eine Strafaussetzung nach § 57 StGB her
beizufiihren. 

Das Rechtsmittel bat jedoch in der Sache ( ... ) keinen Erfolg. ( ... ) 

Mitgeteilt von RA Martin Stucke, Bremen 

Anm. d. Red.: Ebenso OLG Karlsruhe MDR 1992, 885 und OLG 
Frankfwt/M. StV 1985,23. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 13. Jahrgang, Heft 4, Seite 205, 
Aprill993 

§§ 28 ff., 33, 68, 70 StVollzG (Fotokopien als Teil eines Schreibens) 

1. Die einem Brief beigefügte Kopie eines Zeitungsausschnittes ist 
in der Regel ein untrennbarer Bestandteil des an den Gefange
nen gerichteten Schreibens. 

2. Die Anwendung von § 68 Abs. 2 StVellzG kommt nur in Be
tracht, wenn wesentliche und erkennbare Teile einer Zeitung 
oder Zeitschrift (Einzelexemplar) zugesandt werden. 

3. Die besondere Eignung von Fotokopien als Träger von Rausch
mitteln oder verborgenen Informationen und ihre abstrakt nicht 
ausschließbare Ausnulzung ro solchen Zw~ken vermögen eine 
relevante Gefahrenlage j, S. d. § 31 Abs. 1 Nr. 1 StVoDzG ll<Kh 
nicht zu begründen. Um das Anhalten der Kopie ro rechtferti· 
geo, bedarf es vielmehr konkreter, insbesondere in der Person 
des Absenden oder des Adressaten oder deren Umfeld liegender 
Umstände, die den Mißbrauchsverdacht nabelegen. 

4. Unter dem Gesichtspunkt des der .Justizvoßzugsanstalt nicht 
mehr .zuzumutenden Kontrollaufwands können Briefbeilagen 
nur angehalten werden, wean etwa ein Strafgefangener fortwiJt.. 
rend in erhebliebem Umfang Postsendungen mit fotokopiertem 
Material im Rahmen von "Schreiben" erhält und damit ein 
individueller Mißbrauch des Schriftverkehrs bzw. eine Um· 
gebung der vorherigen. Genehmigung durch die Anstalt (§§ 33 
Abs. 1 Satz 3, 68 Abs. 1, 70 Abs. l StVollzG) nabeliegt 

OLG Frankfurt, Beschluß vom 26.9.1991-3 Ws 383/91 (StVollz) -

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straffäßigenhllfe, 
42. Jahrgang, Heft 2, Seite 118, April 1993 

§§ 29 Abs. 1, 84 Abs. 1 und 2 StVollzG (Durchsuchung des Gefange
nen nach Verteidigerbesuch) 

Der Gefangene und von ihm mitgeführte Ordner durfen auch nach 
einem Verteidigerbesuch durchsucht werden, wenn Gegenstand 
der Suebe Dicht Verteidigungsunterlagea, sondern von diesen 
leicht unterscheidbare Kassiber sind. 

OLG Karlsruhe, Beschluß vom 13.7.1992- 1 Ws 87/92-

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug .und StrafliOigeahilfe, 
42. Jahrgang, Heft 2, Seite 118, Aprill993 
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Tödliche Macht -
ein Schmarren von RTL! 

Am Mittwoch, dem 26. Mai 1993, war im 
Fernsehprogramm für 23.15 Uhr auf RTL 
der Beitrag .,Tödliche Macht, der Mafia
Report (mit Olaf Kracht) - Deutschland -
Mafialand'r' angekündigt. Während der 
Sendung koru1te man allerlei Mögliches 
Ober die Verbrechen der Mafia in Deutsch
land sehen. Eigentlich ist es die ganze Sen
dung Oberhaupt nicht wert gewesen, 

daß man darüber spricht bzw. sie zur 
Kenntnis nimmt, denn einen Beweis filr die 
Arbeit der Mafia gab es in dem Beitrag 
nicht. 

Es wurden Strichjungen am Bahnhof Zoo 
und Prostituierte in Berlin gezeigt. Was 
das mit der Mafia zu tun hat, blieb nicht 
nur mir unverst.andlich. Dann kamen aber-

ZB Zeatrale BeratuquteUe 
der frelea Straßä!Paeuhilf• iD BerllD 

Caritasverband !Or Berl!n e.V. 
Dia1rDnlsches Werk Berlin·Brandenburg e. V. 
Slra!fllligcn· und Bewlhrungsbilfe Berlin •· V. 

Bundesallee 42, W- 1000 Berlin 31 Telefon : 86 05 4 1 
fahrverblndun,en: 
U-Bahnllnlcn 7 und 9 • U-Bahnhor Bertlner StraJie - Buslinien I~ und 2~ 

Wir beraten 
-Straffällig~ 
-Haft~ntlasune 
-von lnhaftl~nmg b~droht11 Ptrson!fn 
-Angehörige, Freunde und Bekannt~ 

bei 
-persönlichen Problemen 
-Entlassungsvorbenirungen 
-rechtlichen Prqb/emen (tb- SOlialhilfe) 
-der Wohnungssuchlf 
-fi.nantielkn Problemen 
-Oberschuldung (Schuldenregulierung) 
-Chldstraf~n 
-Problemen mit der Arbeit 

Zusätzlich bieun wir so2ialtherapeutisthe 
Gespräche uod Gruppea an 

Tilgung uneiabringlicber Geldstrafen 
durch Ablel.stung von &emehmütziger 
Arbeit 
Bemtung durch die StTatlilligen- und 
Bewährungshilfe Berlin c. V. mit 
Sprechstunden in der ZB 
Dienstag 1~.00 -18.00 Uhr 
Donnerstag 9.00 • 13.00 Uhr 
Freitag 9.00- 13.00 Uhr 

Sprechstunden in der ZB 
Dienstag 14.00-18.00 Uhr 
Donnerstag 9.00- 13.00 Uhr 
Freitag 9.00 - 13.00 Uhr 

TeleroDische Beratung in der ZB 
Dienstag 9.00 • 18.00 Uhr 
Donnerstag 9.00 - 16.00 Uhr 
Freitag 9.00- 14.00 Uhr 

Sprecbzeiten in den Hananstalten 
Montag -NA Tegel 
Montag - Jugendstrafanstalt Berlin 
Montag - Vollzugsanstalt für Frauen 

nat-h Vc:rc:inbuunJ ll<hrifllich, telcfonj,jd, lr1.w. übc:r 
ihre(n) GNppc:nleatct ( in) oder llhcr · v c'"""ldcr" 

wie schon des Ofteren - in dem Bericht 
auch die drei Brüder Weiß vor. Was die 
nun allerdings mit der Mafia zu tun haben 
sollen, ist nicht nachvollziehbar. Empörend 
und schrecklieb daran ist, daß in der 
Sendung Obduktionsfotos von Christian 
Weiß gezeigt wurden. den man Ende 
November 1991 in der Teilanstalt ID der 
Justizvollzugsanstalt Tegel mit einer Über
dosis in seinem Haftraum aufgefunden 
hatte, an der er zwei Tage später im 
Humboldt-Krankenhaus verstarb, ohne das 
Bewußtsein wiedererlangt zu haben. 

Die Staatsanwaltschaft stellte damals das 
Verfahren ein, weil ein Fremdverschulden 
von Bediensteten oder Mitinsassen nicht 
erkeru1bar war. Zwischenzeitlich sind in 
diesem Verfahren die Ermittlungen erneut 
aufgenommen worden. 

Der Lichtblick vertrat seinerzeit schon die 
Meinung, daß bei diesem Tod nicht alles 
mit rechten Dingen zugegangen ist. An 
dieser Meinung hat sich bei uns bis heute 
nichts geändert. Der Ausbund an Ge
schmacklosigkeit war es jedoch in dieser 
Sendung, Obduktionsbilder im Fernsehen 
zu veröffentlichen, die Christian mit völlig 
aufgeschnittenem Bauch auf dem Obduk
tionstisch zeigten. 

Ich denke, das Grundgesetz schützt die 
Wilrde eines Menschen? Einen Toten 
derart der Öffentlichkeit zu pr!sentieren, 
ist eine Pietätlosigkeit, die sich nicht in 
Worte fassen läßt. Es erstaunt, daß ein 
Fernsehsender, auch wenn es sich hierbei 
um einen Privatsender handelt, solche 
Bilder preisgibt. Wo bleibt da das 
Schamgefühl? 

Die Staatsanwaltschaft muß sieb die Frage 
gefallen lassen, wie es möglich ist, daß 
Journalisten an derartige Aufnahmen her
ankommen? Vielleicht wird die Senatorin 
fUr Justiz bei einer Parlamentarischen An
frage klären können, wie die Fotos in den 
Besitz der Journalisten gelangt sind? 

-gäh-
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Preisausschreiben 

Die Deutsche AIDS-Hilfe e. V. veranstaHet ein Preisausschreiben für Gefangene. 
Prämiert werden die besten Entwürfe für ein Plakat, das zu Solidarität und 

Akzeptanz für Menschen mit HIV und AIDS Im Strafvollzug auffordert. 

Eine unabhängige Jury wird Ende September die Preise vergeben. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Einsendeschluß Ist der 15. August 1993 (Poststempel entscheidet). 
Alle Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. 

Die Einsender erklären steh mit der Veröffentlichung ihrer Entwürfe durch 
die Deutsche AIDS-Hilfe einverstanden. Dte eingesandten Entwürfe 

gehen ln das Eigentum der DAH über und 
dürfen von ihr veröffentlicht werden. 

Folgende Preise sind ausgesetzt: 

1 x 1. Preis von DM 750 
3 x 2. Preis von DM 500 
5 x 3. Preis von DM 250 

Tellnehmen kann jeder, der in Strafhaft ist oder war. 
Die Entwürfe sollten mindestens das Format DIN A 4 haben 

und können farbig oder schwarzweiß sein. 
Die Entscheidung der Jury ist bindend. 

Mitglieder der Jury prämieren die neun besten Entwürfe. 

Die Zeichnungen sind an folgende Anschrift zu senden: 

Deutsche AID5-HIIfe e. V. 
Referat für Menschen in Haft 

Dieffenbachstraße 33 
W-1000 Berlln 61 (PLZ ab 1.7.: 10967) 

Das Preisausschreiben und der Druck der Plakate werden aus Mitteln 
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gefördert. 

Deutsche 
AIDS..HIIfe e. V. 
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